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Horst Werner

Perspektiven und Probleme des Gemeinsamen
Marktes 1993

I. Der Gemeinsame Markt bis 1993
1. Vollendung des Binnenmarktes 1993: Warum

überhaupt?

Ab dem 1. Januar 1993 sollen die Bürger der Euro-
päischen Gemeinschaften (EG) in einem gemeinsa-
men Wirtschaftsraum leben. Bis zu diesem Zeit-
punkt sollen die noch verbliebenen Binnengrenzen
abgebaut sein

- für die Bürger der EG als Arbeitnehmer, Unter-
nehmer und Reisende,
- für Waren, Dienstleistungen und Kapital.
Auf dieses Ziel, das heute als Binnenmarkt 1992
zusammengefaßt wird, verpflichteten sich die Re-
gierungen der zwölf EG-Staaten in der Einheitli-
chen Europäischen Akte, die sie am 17. und 28. Fe-
bruar 1986 unterzeichnet haben1). Grundlage war
vor allem das Weißbuch der Kommission der EG an
den Europäischen Rat „Vollendung des Binnen-
marktes“ vom 14. Jyni 19852). Das Ziel Binnen-
markt 1992 ist nach Hinterlegung der letzten Rati-
fizierungsurkunden zur Einheitlichen Europäischen
Akte zum 1. Juli 1987 in Art. 8a des ergänzten
EWG-Vertrages eingegangen.

,

ImEWG-Vertrag vom 25. März 1957, der am 1. Ja-
nuar 1958 in Kraft getreten ist, war dieses Ziel in
Art. noch als Errichtung eines Gemeinsamen
Marktes bezeichnet und in

2

Art. näher bestimmt
worden. Gemäß Art. 8 sollte der Gemeinsame
Markt während einer Übergangszeit von zwölf Jah

3

-
ren schrittweise bereits bis zum 31. Dezember 1969
verwirklicht worden sein. Dieses Ziel wurde nicht

voll erreicht: Zwar wurden mit der Vollendung der
Zollunion bis zum 1. Juli 1968 alle Binnenzölle
schrittweise abgeschafft und die Außenzölle gegen-
über Drittländern vereinheitlicht, doch behindern
weiterhin nichttarifäre Handelshemmnisse (Han-
delshemmnisse anderer Art als Zölle: z. B. Ein-
fuhrkontingente und Exportsubventionen) den in-
nergemeinschaftlichen Warenverkehr. Vor allem
ist aber noch kein gemeinsamer Markt für alle Be-
rufe und Dienstleistungen hergestellt; der Kapital-
und Zahlungsverkehr ist weiterhin nicht voll libera-
lisiert. Heute gibt es also für die gleichen Liberali-
sierungsziele wie 1958 unter der neuen Bezeichnung
Binnenmarkt einen neuen Terminplan bis zum
31. Dezember 1992.

Auf die Frage „Warum überhaupt Binnenmarkt
1992?“ gibt es deshalb eine sehr einfache Antwort:
Die ursprünglich für 1969 geplante Verwirklichung
dieses Zieles mußte um 23 Jahre auf Ende 1992 ver-
schoben werden. Das mag eine erste Vorstellung
von den politischen Problemen bei der Vollendung
eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes der EG ge-
gen nationale Sonderinteressen und nationale Sou-
veränitätsansprüche geben, erklärt aber nicht,
warum überhaupt ein Binnenmarkt angestrebt
wird. Dieses jedoch verdeutlichen die Alternativen
zu einem Europäischen Binnenmarkt.

Angenommen, Politiker könnten den Kemaussa-
gen der wirtschaftswissenschaftlichen Beratung fol-
gen, die für die Außenwirtschaftsordnung seit über
200 Jahren so zusammengefaßt werden können:
Freie Bewegung von Menschen, Gütern und Kapi-
tal auf offenen Wettbewerbsmärkten fördert Frie-
den und Wohlstand der Nationen3). Dann hätte
nämlich ein Gemeinsamer Markt so viele Länder
wie möglich umfaßt. Entwicklungsländer und an-
dere Industrieländer könnten dann jedenfalls nicht
mit Berechtigung den Vorwurf erheben, die EG
seien ein diskriminierender Handelsblock. Vom
freien Handel mit Waren, Dienstleistungen und
Kapital würden sich Länder dann nur durch ihre
eigene innere Wirtschaftsordnung und durch Pro-
tektion ausschließen; die EG-Länder würden an-



dere Länder jedoch nicht durch Handelshemmnisse
und Kapitalverkehrskontrollen von einem Gemein-
samen Markt fernhalten.

Eine Abschließung der EG gegenüber Drittländern
wäre dann auf Zuwanderungshindemisse begrenzt:
Solange die innere politische und wirtschaftliche
Ordnung vieler Drittländer große Flüchtlings-
ströme auslöst, wird man von solchen Zuwande-
rungsbeschränkungen der EG als einem politischen
Datum ausgehen müssen. Es wäre bereits viel er-
reicht, wenn die EG durch Verzicht auf Handels-
schranken dazu beitragen würden, daß internatio-
nale Güterbewegungen zumindest einen Teil der
internationalen Bewegung von Menschen überflüs-
sig machten: Wenn insbesondere die Bewohner von
Entwicklungsländern durch steigende Exporte in 
einen weltoffenen Gemeinsamen Markt Beschäfti-
gung und Wohlstand in ihrer Heimat erhöhen könn-
ten, wurde eine Ursache von Flüchtlingsströmen
zum Vorteil aller Länder abgebaut. Außerdem wür-
den auch die Exportmöglichkeiten der EG steigen,
wenn Drittländer durch freien Handel zusätzliche
Devisen verdienen könnten, um mehr EG-Exporte
zu bezahlen4). Gerade für Länder wie die Bundes-
republik Deutschland werden außerdem von einer
nichtdiskriminierenden Liberalisierung gegenüber
allen Ländern stärkere Handelsausweitungen und
höhere Wohlstandssteigerungen erwartet5).

Neben vielen schlechten Gründen für die Beschrän-
kung der Mitglieder der Europäischen Gemein-
schaften auf ursprünglich sechs und heute auf zwölf
Staaten gibt es auch eine gute politische Begrün-
dung, vorausgesetzt, die EG erweisen sich als eine
weltoffene Gemeinschaft: Schon in Art. 2 des
EWG-Vertrages erscheint das Ziel eines Gemeinsa-
men Marktes zugleich als ein Mittel, um „engere
Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern, die
in dieser Gemeinschaft zusammengeschlossen
sind“. Diese engeren Beziehungen haben bisher vor
allem 45 Jahre Frieden in Europa bedeutet; die
Einheitliche Europäische Akte konkretisiert jetzt
die „engeren Beziehungen“ in Art. 1: „Die Euro-

päischen Gemeinschaften und die Europäische Po-
litische Zusammenarbeit verfolgen das Ziel, ge-
meinsam zu konkreten Fortschritten auf dem Wege
zur Europäischen Union beizutragen.“
Beim Abbau der Grenzen für Menschen.Güter und
Kapital durch einen Gemeinsamen Markt geht es
also nicht um ein „Europa der Wirtschaft“, „Eu-
ropa der Unternehmer“ oder „Europa des Kapi-
tals“, wie dies manche Polemik suggeriert. Es geht
vielmehr um die Sicherung des Friedens durch Li-
beralisierung und politische Annäherung, um spar-
sameren Umgang mit knappen Umweltressourcen
durch Arbeitsteilung bei Freihandel und durch ge-
meinsame Lösungen gemeinsamer Umweltpro-
bleme bei steigendem Wohlstand. Das setzt die wei-
tere Öffnung des Gemeinsamen Marktes gegenüber
Drittländern voraus, denn insbesondere bei fortge-
setzter systematischer Diskriminierung von Ent-
wicklungsländern durch die EG-Handels- und
Agrarpolitik verschlechtern sich die Chancen für
Frieden und Wohlstand6).

2. Wenig Chancen ohne Bereitschaft zur Umstel-
lung auf den Gemeinsamen Markt

Die Chancen für die Schaffung eines Gemeinsamen 
Marktes dürften heute besser sein als vor 30 Jah-
ren. Entscheidend dafür ist die vor allem in den
achtziger Jahren zunehmende Annäherung der
Wirtschaftsordnungspolitik der Mitgliedstaaten in
Richtung auf marktwirtschaftliche Grundsätze, die
auch das Delors-Komitee in seinem Bericht zur
Wirtschafts- und Währungsunion in der Europäi-
schen Gemeinschaft vom 12. April 1989feststellt7).
Außerdem gab es noch nie eine wirtschaftspoliti-
sche Aufgabe, für die in einem solchen Maße ge-
worben wird wie für dieses Ziel: Durch verbesserte
Arbeitsteilung, durch optimale Betriebsgrößen und
intensiveren Wettbewerb im weltweit größten Bin-
nenmarkt für 320 Mio. Bürger soll nach Schätzun-
gen des Cecchini-Berichts das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) für die Gesamtheit aller zwölf Mitglied-
staaten um insgesamt etwa 350 bis 500 Milliarden



DM bei Vollendung des Binnenmarktes gesteigert
werden können. Das entspräche 4,3 bis 6,4 Prozent
des BIP der EG von 1988. Die Vollendung des Bin-
nenmarktes solle „zu einer spürbaren und dauerhaft
wirksamen Verringerung der Arbeitslosigkeit in der
Europäischen Gemeinschaft“ beitragen8). Manche
Politiker sprachen sogar von einer Stimmung des
„Let’s go West“ wie in der Pionierzeit der Erschlie-
ßung Nordamerikas.
Gegenüber allen Versuchen, die volkswirtschaftli-
chen Vorteile von offeneren Märkten und Deregu-
lierungen zu quantifizieren, ist erfahrungsgemäß
Skepsis bei den konkreten Zahlenvorstellungen an-
gebracht. Wichtiger als diese Skepsis sind gegenläu-
fige Stimmungen, die sich aus den Fragen derjeni-
gen summieren, die einzelwirtschaftliche Nachteile
durch die Umstellung auf den Gemeinsamen Markt
erwarten, wenn konkret aus etwa 3 600 nationalen
Gesetzen bis Ende 1992 279 gemeinschaftliche Ver-
ordnungen werden sollen. Diese Tendenz einer
neuen Europa-Verdrossenheit nimmt mit der An-
näherung an den Europa-Wahlkampf eher zu und
wird für einige Teilbereiche in folgendem Stim-
mungsbild zusammengefaßt: „Wie ist es künftig mit
der Anerkennung der Handwerkerrolle? Das deut-
sche Berufsbeamtentum, Garant für innere Stabili-
tät — wird es erhalten bleiben? — .Was wird aus
der dualen Ausbildung?* hat ein Gewerbeschulleh-
rer wissen wollen. Die Spediteure: .Unser Tarif-
schutz!* Und der Bauunternehmer: ,Ja, wie kommt
es mit den Ausschreibungen?* Und drängten nicht
bald spanische und portugiesische Billigkräfte auf
den Markt?“ 9)
Die Chancen des Gemeinsamen Marktes können
nicht wahrgenommen werden, wenn die Umstel-
lung auf die völlig freie Bewegung von Menschen,
Gütern und Kapital verweigert wird. Es wäre für
die Integration schädlich, hier Anpassungspro-
bleme zu leugnen und zu verschweigen, daß ein
erheblicher Teil des Bruttonutzens aus der weiteren
Öffnung der Märkte für Anpassungshilfen bei der
Umstellung von Regionen und Sektoren auf die

neuen Rahmenbedingungen des Gemeinsamen
Marktes verwendet werden wird. Bei allen Aufzäh-
lungen und Begründungen von Anpassungsproble-
men ist allerdings sorgfältig zu prüfen, inwieweit sie
auf die Umstellung auf einen Gemeinsamen Markt
zurückzuführen sind oder ob sie nicht vielmehr das
zwangsläufige Ergebnis einer verfehlten Wirt-
schaftspolitik der Strukturkonservierung, der Re-
gulierung, Subvention und Protektion sind.

Der größte Teil der Wirtschaftsbereiche ist z. B. in 
der Bundesrepublik Deutschland marktwirtschaft-
lich geordnet. Für diese Bereiche besteht im we-
sentlichen der Gemeinsame Markt bereits heute.
Anpassungsprobleme sind überall dort zu erwarten,
wo eine marktwirtschaftliche Ordnung fehlt, sei es
im Agrarbereich wegen der nationalen und europäi-
schen Agrarpolitik, im Energiebereich durch Sub-
ventionen und Protektionen für die deutsche Stein-
kohle, für die Deutsche Bundespost und das Versi-
cherungswesen durch Ausnahmen vom Gesetz ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (§§ 99 und 102
GWB). Die tatsächlichen Gründe für Anpassungs-
probleme sind auch bei wissenschaftlichen Analy-
sen der Kosten einer Vollendung eines europäi-
schen Binnenmarktes zu beachten, wie sie etwa von
Franzmeyer zusammengefaßt werden10):

— Die Umstellung der Unternehmungen auf den
Binnenmarkt führe zu Anpassungsproblemen mit
Einkommenseinbußen für Beschäftigte und Unter-
nehmer, zu entsprechenden Steuerausfällen der
Gebietskörperschaften, zur Freisetzung von Ar-
beitskräften und zu Kapitalvernichtung bei Kon-
kursen.

— Der Verlust nationaler Handlungsspielräume
durch Vollendung des Binnenmarktes berge vor al-
lem durch Vereinheitlichung und Harmonisierung
des Rechtsrahmens die Gefahr „lascherer“ Nor-
men, insbesondere im Gesundheits-, Verbraucher-
und Umweltschutz, von den Grenzwerten für
Schadstoffe bei PKW bis etwa zu den Sicherheits-
standards für Kernkraftwerke.

— Auf regionaler Ebene werde bei freier Bewe-
gung von Menschen, Gütern und Kapital eine Ab-
wanderung der mobilsten und dynamischsten Men-
schen von den Randgebieten in die „Gravitations-
zentren der wirtschaftlichen Aktivität“ befürchtet.
Dadurch werde die schon jetzt bestehende struktu-
relle Benachteiligung von Randregionen wie Ir-
land, Portugal oder Spanien verschärft.

Bei solchen Befürchtungen wird vor allem unter-
schätzt, in welchem Umfang ein Gemeinsamer
Markt bereits heute im Warenverkehr und langfri-
stigen Kapitalverkehr verwirklicht ist11). Die dafür
erforderlichen Liberalisierungen und Umstellungen



haben den Wohlstand in allen Ländern der Ge-
meinschaft erhöht. Gegen eine solche Argumenta-
tion wird vorgetragen, daß von 1958 bis in die sech-
ziger Jahre praktisch die gesamte Zunahme des in-
nergemeinschaftlichen Industriegüterhandels eher
die Form eines innerindustriellen als eines zwi-
schenindustriellen Handelsverkehrs gehabt habe,
bei dem Wirtschaftlichkeitsvorteile vergrößerter
Produktionsanlagen (steigende Skalenerträge) auf
dem größeren Gemeinsamen Markt genutzt werden
konnten. Diese Handelsexpansion sei „gutartig“
gewesen; verstärkte Arbeitsteilung durch Speziali-
sierung gemäß den relativen (komparativen) Ko-
stenvorteilen sei die Ausnahme gewesen, vor allem
weil der Agrarsektor durch Protektion abgeschirmt
gewesen sei. Durch die Süderweiterung der EG

müsse jetzt mit größeren Anpassungsproblemen ge-
rechnet werden12).

Nach den bisherigen Erfahrungen mit drei Jahren
EG-Mitgliedschaft Spaniens und Portugals und acht
Jahren Mitgliedschaft Griechenlands werden solche
Befürchtungen hinsichtlich Spaniens und Portugals
nicht bestätigt. Beide Länder und ihre Handelspart-
ner im Gemeinsamen Markt konnten ihren Wohl-
stand steigern; Spanien und Portugal fördern die
Umstellung auf den Gemeinsamen Markt zuneh-
mend durch eine marktwirtschaftliche Ordnungs-
politik ). Wenn13 die Entwicklung für Griechenland
nicht so positiv verlaufen ist, so ist insbesondere zu
prüfen, welchen Anteil daran die griechische Wirt-
schaftsordnungspolitik hat.

II. Der Zusammenhang zwischen Gemeinsamem Markt, Währungsunion
und politischer Union

Nachdem Ende 1969 die Übergangszeit für die Ver-
wirklichung des Gemeinsamen Marktes abgelaufen
war, ohne daß der Gemeinsame Markt vollendet
worden wäre, legte ein vom luxemburgischen Re-
gierungschef Pierre Werner geleiteter Ausschuß am
7./8. Oktober 1970 den Bericht über die schritt-
weise Verwirklichung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion vor; am 27. Oktober billigten die Mit-
gliedstaaten den Davignon-Bericht über die politi-
sche Zusammenarbeit. Schon am 22. März 1971
setzte der Ministerrat den Beginn der ersten Stufe
des Werner-Plans zur Wirtschafts- und Währungs-
union rückwirkend auf den 1. Januar 1971 fest. Die
Tatsache, daß die für Ende 1969 geplante Vollen-
dung des Gemeinsamen Marktes nicht erreicht wor-
den ist, wird seitdem fast ausnahmslos in die diplo-
matische Formel gekleidet, daß die Zollunion be-
reits anderthalb Jahre vor Ende der zum 31. De-
zember 1969 ablaufenden Übergangszeit verwirk-
licht worden ist.

Diese Umwandlung des Scheiterns bei der Verwirk-
lichung des Gemeinsamen Marktes in eine Erfolgs-
meldung ist nicht untypisch für das, was man mit-
unter europäische Hofberichterstattung nennt. Sie
sollte Anlaß geben, vor allem Vorworte und zusam-

menfassende Würdigungen in EG-Verlautbarun-
gen sehr vorsichtig zu lesen und das Hauptaugen-
merk auf die Details zu richten. Es wäre aber ande-
rerseits falsch, den Start zu einer Währungsunion
und politischen Union nach dem Fehlschlag bei der
Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes nur als
Flucht nach vorn zu deuten oder mit dem Bau der
dritten und vierten Etage vor Errichtung des Fun-
daments eines Europäischen Hauses zu verglei-
chen: Zwischen Gemeinsamem Markt, Währungs-
union und politischer Zusammenarbeit gibt es in-
nere Zusammenhänge, die von der inneren Ord-
nung der Mitgliedstaaten abhängen und entschei-
dend bestimmen, welches Konzept für die Integra-
tion der Bürger Europas geeigneter ist14).

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte von 1987
wird in der Präambel und in Art. 1 durch alle Mit-
gliedstaaten das Ziel einer politischen Union, die
als Europäische Union verwirklicht werden soll,
bestätigt; in der Präambel wird auch das Ziel einer
schrittweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und
Währungsunion bekräftigt. Auf der Tagung des Eu-
ropäischen Rates in Hannover am 17. und 18. Juni
1988 wurde daraufhin ein Ausschuß unter dem Vor-
sitz des Kommissionspräsidenten Delors beauf-
tragt, bis Ende des ersten Halbjahres 1989 konkrete
Maßnahmen zur Verwirklichung der Wirtschafts-
und Währungsunion zu prüfen bzw. vorzuschlagen.
Dieser Bericht des Delors-Komitees vom 12. April
1989 zeichnet sich positiv dadurch aus. daß er vom
engen Zusammenhang zwischen Gemeinsamem
Markt, Währungsunion und dem Problem der Sou-



veränität der Mitgliedstaaten auf dem Wege zu ei-
ner Europäischen Währung und zu einem Europäi-
schen Zentralbankensystem ausgeht ) .15

Im Gegensatz dazu sind die Probleme, die sich aus
diesem Zusammenhang ergeben, in der zwischen-
zeitlichen Diskussion um die Forderung nach einer
Europäischen Währung und einer Europäischen
Zentralbank oft nicht hinreichend beachtet wor-
den. Kennzeichnend dafür ist z. B. ein im April
1989 veröffentlichtes Ergebnis einer Befragung des
Ifo-Instituts, in dem sich fast alle befragten Unter-
nehmer zwar für eine europäische Einheitswährung
aussprachen, aber nur etwa ein Drittel der Befrag-
ten das gegenwärtige Europäische Währungssystem
und seine Probleme kannten. Zu beachten sind vor
allem für die Bundesrepublik Deutschland auch
Befragungsergebnisse über die Bereitschaft der
Bürger zu einer Europäischen Union und der damit
verbundenen Übertragung von Souveränität auf die
Gemeinschaft: Mit 41 Prozent Zustimmung zu ei-
ner Regierung für Europa stehen die Deutschen an
viertletzter Stelle; eine Europäische Verfassung be-
jahen dagegen immerhin 58 Prozent. Während im
Herbst 1987 noch 62 Prozent die Mitgliedschaft in 
der Gemeinschaft für „eine gute Sache“ hielten,
waren es im Frühjahr 1988 nur noch 49 Pro-
zent ).16

1. Die Interdependenz der Ordnungen

Wenn mit den Bürgern ein „Europa für die Bürger“
gelingen soll, dann muß man an diese Aufgabe kon-
sequent herangehen. Man muß aber während des
gesamten Integrationsprozesses bei den Entschei-
dungen über die Wahl und Länge der Schritte zur
Einigung mit der Behutsamkeit vorgehen, die Scho-
penhauer in seiner Parabel von den Stachelschwei-
nen an einem kalten Wintertage nahelegt: stets
nahe genug zusammenrücken, damit man sich ge-
genseitig wärmt; nie zu nahe, damit man die gegen-
seitigen Stacheln nicht empfindet ). Gelingt dies
nicht, so könnten Widerstände der Bürger die an-
sonsten erreichbare Gemeinschaft gefährden.

1) Dies wird im Delors-Bericht vom 12. April 1989
(Anm. 7) vor allem in Teil I, 3. und 4., sowie in Teil II her-
vorgehoben. Vgl. zur Wirtschafts- und Währungsunion auch
Art. 102 a EWG-Vertrag.
16) Vgl. Thomas Läufer, Europäische Gemeinschaft, Euro-
päisches Parlament, Europa-Wahl, Bonn 1989, S. 16f.,
33 f.
1) Vgl. Arthur Schopenhauer. Parerga und Paralipomena
(1851), 2. Band, Halle an der Saale o. J., S. 627, § 396.

Die Wahrscheinlichkeit und Stärke solcher Wider-
stände hängen davon ab, welche Erfahrungen die
Bürger mit ihrer nationalen wirtschaftlichen und
politischen Ordnung gemacht haben, vor allem da-
von, welche Souveränität den Bürgern von ihrem
Staat zugestanden wird und wieviel Souveränität
„der Staat“ für sich gegen seine Bürger bean-
sprucht. Werden diese Erfahrungen als schlecht

eingeschätzt, dann liegt es wegen des engen Zusam-
menhangs zwischen nationalen Regulierungen und
internationaler Integration nahe, daß aus nationa-
ler Staatsverdrossenheit oder Politikverdrossenheit
die immer wieder zitierte Europaverdrossenheit
wird.
In einer marktwirtschaftlichen Ordnung hat der
Bürger grundsätzlich ein hohes Maß an Souveräni-
tät in seinen Planungen und Entscheidungen, was er
wann und wo von wem kauft oder an wen verkauft
und wie er sein Vermögen anlegt. Die vielen Ein-
zelpläne und Entscheidungen der Bürger werden
über Preissignale aufeinander abgestimmt und ge-
lenkt. In der Ordnungstheorie werden die Bedin-
gungen aufgezeigt, unter denen ein solches markt-
wirtschaftliches Lenkungssystem für den Bürger be-
friedigende Ergebnisse erzielt18). Die wichtigste
Bedingung: Durch Wettbewerbspolitik und die
Ordnung der außenwirtschaftlichen Beziehungen
muß erreicht werden, daß Wettbewerbspreise auf
offenen Märkten möglichst genau die reale Knapp-
heit von Gütern und Ressourcen widerspiegeln.
Dazu ist auch erforderlich, daß die Ordnung des
Geld- und Währungssystems sowie die Geldpolitik
gewährleisten, daß Schwankungen des Geldwertes
(Inflation und Deflation) vermieden werden, weil
sonst die Preisverhältnisse verzerrt würden. Geld-
wertschwankungen wirken sich nicht neutral auf
Güterpreise, Löhne und Zinsen aus, sondern ver-
zerren diese Größen sehr stark und mit unterschied-
lichen Verzögerungen.
Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen
der Ordnung der Märkte, um die es bei dem Ziel
Gemeinsamer Markt geht, und der Geld- und Wäh-
rungsordnung, um die es bei dem Ziel der Europäi-
schen Währungsunion geht. Die Prinzipien, nach
denen eine Europäische Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion gestaltet werden soll, müssen diese In-
terdependenz der Wirtschaftsordnungen beachten.
Weil in der Staatsordnung der souveräne Spielraum
für die Freiheitsrechte des Bürgers gegen die Ver-
antwortung des Staates für die Allgemeinheit abge-
grenzt wird, besteht zugleich eine „Interdependenz
der Wirtschaftsordnung und Staatsordnung“19).
Im Grundsatz werden diese Zusammenhänge be-
reits in der Präambel und in den Artikeln 2 und 3
des EWG-Vertrages von 1957 weitgehend berück-
sichtigt, wenn ein weltoffener Gemeinsamer Markt,
Stabilität, eine innere Wettbewerbsordnung, die
Koordinierung der Wirtschaftspolitik, die Anglei-
chung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften und
soziale Verantwortung gefordert werden. In der

18) Vgl. dazu die elementare Darstellung bei Walter Eucken,
Die Grundlagen der Nationalökonomie. Berlin u. a. 19658,
insbesondere 2. Kapitel. II. Zu den Konsequenzen für die
Wirtschaftsordnungspolitik vgl. ders., Grundsätze der Wirt-
schaftspolitik, Bem-Tübingen 1952, Kapitel XVI—XVIII
und XIX. 1. Abschnitt.
1’) Vgl. ebd., S. 289ff.. 304ff., 332ff.



anschließenden Auseinandersetzung um den geeig-
neten Weg zu einer Europäischen Gemeinschaft
haben diese Zusammenhänge für eine Gruppe, die
Ökonomisten genannt wird, stets eine entschei-
dende Rolle gespielt. Dies wurde vor allem auch in 
dem Streit deutlich, ob durch einen Gemeinsamen
Markt und Koordinierung der Wirtschaftspolitik
nach gemeinsamen Grundsätzen erst die Vorausset-
zungen für eine Währungsunion geschaffen werden
müßten (Standpunkt der Ökonomisten) oder ob
möglichst schnelle Schritte zur Währungsunion Mo-
tor bzw. Hebel für weitere Liberalisierungen der
Güter- und Kapitalmärkte sowie für eine Anglei-
chung der Wirtschaftspolitiken in den Mitgliedslän-
dern sind (Standpunkt derer, die als Monetaristen
bezeichnet werden)20). Insofern überrascht es und
ist kein günstiges Vorzeichen für Integrationsfort-
schritte, wenn in der gegenwärtigen Diskussion
häufig so getan wird, als sei man auf diese Zusam-
menhänge und die sich daraus ergebenden Pro-
bleme der Koordination erst durch neuere For-
schungen gestoßen21).

2)4 Vgl. Anm. 7; Horst Werner, Vers un nouvel ordre c0-
nomique en Europe?, in: politique trangre, 45 (1980) 3.

Im Delors-Bericht zur Wirtschafts- und Währungs-
union vom 12. April 1989 werden angesichts des
Streits um die zweckmäßige Reihenfolge der
Schritte zur Wirtschafts- und Währungsunion, in 
dem sich regelmäßig die deutsche und französische
Verhandlungsposition gegenüberstanden, diplo-
matisch zunächst parallele Fortschritte bei der
Wirtschafts- und Währungsintegration gefordert.
Am Ende des gleichen Gedankenganges werden
aber doch materielle Fortschritte bei der Wirt-
schaftspolitik als notwendig für weitere Fort-
schritte bei der Währungsintegration eindeutig
anerkannt.

Die Priorität für Fortschritte in der Wirtschaftspo-
litik und bei der Vollendung des Gemeinsamen
Marktes kommt am konkretesten im geplanten Be-
ginn für die erste Stufe zur Währungsunion im De-
lors-Bericht zum Ausdruck: Der Start ist für den
1. Juli 1990 vorgesehen, wenn die Richtlinie für die
vollständige Liberalisierung der Kapitalbewegun-
gen im Gemeinsamen Markt in Kraft treten soll.
Für den Beginn der zweiten und dritten Stufe, an
deren Ende ein europäisches Zentralbankensystem
und eine Europäische Währung stehen sollen, sind
keine konkreten Zeitangaben gemacht worden.
Damit scheint der Kapitalmarkt tatsächlich zum
Prüfstein für europäische Währungspläne gewor-
den zu sein, wie dies von deutscher Seite seit der

Diskussion des Werner-Berichts zur Wirtschafts-
und Währungsunion gefordert worden ist22).

2. Der Zusammenhang zwischen nationalen Regu-
lierungen und Integrationsfortschritten

Der 1958 begonnene Weg zur völligen Liberalisie-
rung des Kapitalmarktes könnte über 32 Jahre oder
gar noch länger dauern, und der Gemeinsame
Markt dürfte insgesamt erst nach 34 Jahren, wahr-
scheinlich aber erst später als 1992 verwirklicht
sein. Die Ursachen liegen vor allem in der Dualität
der nationalen Wirtschaftsordnungen und der Wirt-
schaftspolitik in den Mitgliedsländern der EG.
Trotz der seit 1979 stattfindenden Europa-Wahlen
konnten wegen der geringen Kompetenzen des Eu-
ropäischen Parlamentes23) bisher jedenfalls nicht
die Bürger der EG das Tempo bei der Vollendung
des Gemeinsamen Marktes bestimmen.

Auf einen einfachen Nenner gebracht: Wo in allen
Mitgliedsländern der Gemeinschaft Marktwirt-
schaft dominiert, ist der Gemeinsame Markt entwe-
der bereits hergestellt, oder die noch notwendigen
Integrationsschritte lassen schwer überwindbare
politische Probleme und unlösbare wirtschaftliche
Anpassungsprobleme nicht erwarten.
Auf dem Gebiet der Wirtschaftsordnungspolitik,
dessen Bedeutung für die Vollendung der Wirt-
schafts- und Währungsunion auch der Delors-Be-
richt hervorhebt24), bestanden zwischen der markt-
wirtschaftlichen Bundesrepublik Deutschland und
den Benelux-Ländem im Grundsatz keine erhebli-
chen Differenzen. Seit Beginn der achtziger Jahre
gab es Annäherungen in der Wirtschaftsordnung
und Wirtschaftspolitik zwischen diesen Ländern auf
der einen Seite und Frankreich, Großbritannien,
Spanien und Portugal auf der anderen Seite: Ent-
scheidende Anstöße waren der Amtsantritt von
Premierministerin Thatcher und das vollständige
Scheitern der französischen Wirtschaftspolitik zu
Beginn der ersten Amtsphase von Präsident Mitter-
rand, die in eine vorübergehende Eskalation der
französischen Devisenkontrollen gemündet war.
Frankreich setzt seitdem stärker auf Marktwirt-
schaft und Geldwertstabilität. In Spanien und Por-
tugal hat der Beitritt zu den Europäischen Gemein-
schaften unter den demokratischen Regierungen zu
einer stärker marktwirtschaftlichen Wirtschaftsord-
nungspolitik beigetragen.
In allen Mitgliedsländern gibt es aber mehr oder
minder stark vom Staat regulierte Bereiche und



Tendenzen zu privaten Marktspaltungen, wo die
Europäische Wettbewerbspolitik noch nicht hinrei-
chend greift oder wo es dem Europäischen Ge-
richtshof schwerfällt, Verfahren und Urteile gegen
Interessen der Mitgliedstaaten durchzusetzen25).
Für die Bereiche, in denen ein Gemeinsamer Markt
noch nicht verwirklicht ist, ist die Bundesrepublik
Deutschland — die früher als Vorreiter für Markt-
wirtschaft und Abbau staatlicher Regulierung
galt — eher zu einem Bremser geworden. Dies wird
an den geringen Fortschritten bei der Integration
des Energiemarktes deutlich, der in der Bundesre-
publik in besonders starkem Maße reguliert ist,
oder am Markt für Versicherungsleistungen.

3 12 Jahren erreicht worden ist, seit das Weißbuch über die
Vollendung des Binnenmarktes . . . vorgelegt wurde. Grund
zur Zufriedenheit und Hoffnung.“ (S. 11). Auch dies ist ein
Beispiel, wie problematisch es gerade bei Veröffentlichun-
gen der Europäischen Gemeinschaften ist, nur Zusammen-
fassungen zu lesen.

27) Europäische Gemeinschaften, Kommission (Anm. 9),
S. 24, 13. Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäi-
schen Gemeinschaften (1979), Brüssel-Luxemburg 1980,
S. 337. Zu entscheiden war ein Rechtsstreit zwischen der
Rewe-Zentrale und der Bundesmonopolverwaltung für
Branntwein, weil die Klägerin (Rewe) den französischen Jo-
hannisbeerlikör Cassis de Dijon importieren wollte, obwohl
nach deutschem Recht der Mindestalkoholgehalt für Brannt-
weinerzeugnisse durch diesen Likör nicht erreicht wurde.
Vgl. dazu auch Joachim Sedemund, Cassis de Dijon und das
neue Harmonisierungskonzept der Kommission zur Vollen-
dung des Binnenmarktes, in: Jürgen Schwarze (Hrsg.), Der
Gemeinsame Markt. Bestand und Zukunft in wirtschaftli-
cher Perspektive, Baden-Baden 1987. S. 37 —54.

Nicht zufällig wird häufig übersehen, daß die Bun-
desrepublik Deutschland zunehmend auch in einem
anderen Bereich die Vollendung des Gemeinsamen
Marktes verhindert: Der sogenannte Gemeinsame
Agrarmarkt ist einer der am stärksten regulierten
Bereiche der Gemeinschaft. Die bisherige gemein-
same Agrarpolitik ist folglich mit einem echten Ge-
meinsamen Markt unvereinbar. Dennoch wird auch
im Delors-Bericht vom 12. April 1989 bereits im
zweiten Satz die Europäische Agrarpolitik als eine
der größeren Errungenschaften der Gemeinschaft
gefeiert26). Dabei hat dieser kostspieligste Verstoß
gegen marktwirtschaftliche Grundsätze der Mehr-
zahl der Bauern nicht einmal Vorteile gebracht, ge-
messen an der Alternative „markträumende Wettbe-
werbspreise plus direkte Einkommensübertragun-
gen“ für Leistungen, die im Marktpreis nicht entgol-
ten werden (Umwelt, Landschaftspflege usw.).

Mit dem Abbau der Monopolposition der Deut-
schen Bundespost in einigen Bereichen und der
damit verbundenen Deregulierung hat die Bundes-
republik Deutschland allerdings einen wesentlichen
Schritt zur Verwirklichung des Gemeinsamen
Marktes im Bereich der Information und Kommu-
nikation getan. Da bei praktisch jeder Produktion
von Waren und Dienstleistungen Informationen
und Kommunikation eingesetzt werden, gilt hier
ähnlich wie für Energie als Grundlage jeder Pro-
duktion von Gütern: Die Umstellung aller Unter-
nehmungen auf den intensiveren Wettbewerb im
vollendeten Binnenmarkt fällt bei Abbau deutscher
Regulierungen der Märkte für Energie, Informa-
tion und Kommunikation leichter. Abbau nationa-
ler Regulierungen fördert die Integration.

Es gibt aber Bereiche, in denen unumstritten der
Staat Funktionen auch durch Regulierungen wahr-
nehmen muß. Umstritten ist hier nur, welchen Bei-
trag der souveräne Bürger bei Problembewußtsein
und geeigneten Rahmenbedingungen leisten kann.
Wo bieten z. B. die Verteuerung von Produkten
durch Umweltsteuern, Beiträge von Verursachern,
Vorschriften, Grenzwerte oder Verbote mehr und
schnelleren Umweltschutz für die Allgemeinheit?

In diesem Zusammenhang gibt es zwei Grundsatzent-
scheidungen des Europäischen Gerichtshofes für
Fälle von Zielkonflikten zwischen dem Ziel eines Ge-
meinsamen Marktes und dem Ziel wirksamen Um-
weltschutzes: In einem Urteil vom 20. Februar 1979
hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) folgenden
Grundsatz entwickelt: Alle Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft müssen dulden, „daß Güter aus einem
anderen Mitgliedstaat, die dort nach Landesrecht ehr-
lich hergestellt und verkauft werden, auch bei ihnen
verkauft werden, selbst wenn für die Herstellung an-
dere technische Vorschriften gelten als bei ihnen, so-
lange das Produkt in gleichwertiger Weise berechtigte
Interessen schützt.“27) In diesem Grundsatzurteil
„Cassis de Dijon“ wird also dem Ziel des Gemeinsa-
men Marktes Vorrang vor einzelstaatlichen Bestim-
mungen eingeräumt, soweit nicht vorrangige Rechts-
güter verletzt werden. Zugleich wird mit diesem Ur-
teil die gegenseitige Anerkennung gleichwertiger
Nonnen als Alternative zu einer Harmonisierung
durch einheitliche Gemeinschaftsnormen verankert.



Seit dem „Pfandflaschenurteil“ des Europäischen
Gerichtshofes vom 20. September 1988 dürfte auch
der Vorrang von Belangen des Umweltschutzes vor
der Freiheit des innergemeinschaftlichen Waren-
verkehrs verankert sein: Nach dänischem Recht
dürfen Bier und Erfrischungsgetränke nur in wie-
derverwendbaren Verpackungen verkauft werden;
sie müssen außerdem vom Amt für Umweltschutz
genehmigt werden. Der Europäische Gerichtshof
entschied in diesem Falle für Dänemark bzw. den
Umweltschutz und gegen die Kommission bzw. die
völlige Freiheit des Warenverkehrs. Weil wieder-
verwendbare Verpackungen ein zwingendes Erfor-
dernis für das Ziel des Umweltschutzes seien,
könne die zur Erreichung des Ziels Umweltschutz
notwendige Einschränkung des Grundsatzes des
freien Warenverkehrs gerechtfertigt werden28).

3. Das Problem der Souveränität im Gemeinsamen
Markt

Wenn die Bürger anerkennen, daß der Staat Funk-
tionen für die Allgemeinheit wahrnehmen muß,
dann ist folgerichtig Zustimmung der Bürger zu
erwarten, wenn der Bürger gewissermaßen Souve-
ränitätsrechte an den zuständigen Staat abgeben
soll. Dies gilt z. B. im Umweltschutz. Ist diese Zu-
stimmung der Bürger zu einer Staatsfunktion in 
hohem Maße gegeben und halten die Bürger Pro-
blemlösungen auf EG-Ebene für technisch sinnvoll,
dann scheint es auch kein Problem der Übertragung
nationaler Souveränität auf die EG zu geben: Nach
einer neuen Befragung sind etwa 80 Prozent der
befragten Deutschen der Ansicht, Umweltschutz
müsse europäisch, nicht national organisiert wer-
den. Diese hohe Zustimmung ist um so beachtli-
cher, als die deutsche Zustimmung zur Mitglied-
schaft in den Europäischen Gemeinschaften schon
vor einem Jahr auf 49 Prozent gesunken ist29).
Angenommen, man könnte von einer so klaren Zu-
stimmung zu europäisch organisiertem Umweltschutz
im Rahmen einer Befragung auf tatsächliche Zustim-
mung der meisten Bürger schließen. Dann hieße diese
Zustimmung zu Souveränitätsübertragung im Um-
weltbereich aber weder, daß alle Umweltnormen har-
monisiert werden müßten, noch, daß eine ähnlich
deutliche Zustimmung zur Souveränitätsübertragung
auch für andere Bereiche gegeben ist.
Der enge Zusammenhang zwischen Wirtschaftsord-
nung und politischer Ordnung bedeutet aber für

jeden Integrationsschritt in Richtung auf einen Ge-
meinsamen Markt, daß die wirtschaftspolitische
und politische Souveränität der Mitgliedstaaten ein-
geschränkt wird. Dies gilt vor allem für die umfas-
senderen Ziele einer Wirtschafts- und Währungs-
union. Je enger die Märkte durch freie Bewegung
von Menschen, Gütern und Kapital miteinander
verflochten sind, desto stärker beeinflussen wirt-
schaftspolitische und sozialpolitische Maßnahmen
in einem Mitgliedsland die wirtschaftliche Entwick-
lung in den übrigen Mitgliedstaaten.

In der Diskussion um die Vollendung des Binnen-
marktes oder um die Wege zu einer Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion wird dieses Pro-
blem regelmäßig auf folgende Frage verengt: In
welchem Umfange und bei welchen Integrations-
schritten muß nationalstaatliche Souveränität auf
Institutionen der Gemeinschaft übergehen, um
Fortschritte bei der Vollendung der Wirtschafts-
und Währungsunion nicht zu gefährden? Im Souve-
ränitätsverlust der Nationalstaaten wird dabei le-
diglich eine Gefahr gesehen. Obwohl zunehmend
mit dem Gedanken eines „Europa der Bürger“30),
für eine Wirtschäfts- und Währungsunion oder gar
für eine Europäische Union geworben wird, wird
meist folgende Chance nicht gesehen: Durch die
freiere Bewegung von Menschen, durch offenere
Märkte und Abbau staatlicher Regulierungen wür-
den Nationalstaaten gewissermaßen Souveränität 
an ihre Bürger zurückgeben, die sie als Staatssouve-
ränität zuvor an sich gezogen haben; mehr Souve-
ränität für den Bürger bedeutet mehr Integration in
einem „Europa der Bürger“.

Es ist also jeweils sorgfältig zu prüfen
— für welche Bereiche die einzelnen Mitgliedstaa-
ten ein möglichst hohes Maß an Souveränität trotz
Integration zunächst behalten sollten, um Rück-
schritte im Integrationsprozeß zu vermeiden,
— in welchen Bereichen und in welchem Maße
Souveränität auf Institutionen der Gemeinschaft
übertragen werden muß, damit Integrationsfort-
schritte möglich sind, und
— in welchem Maße Einigung im „Europa für die
Bürger“ bereits dadurch erreicht wird, daß der
Staat oder Institutionen der Gemeinschaft auf Be-
vormundung in einem „Europa der Bürger“ ver-
zichten31).



III. Vom Binnenmarkt zur Wirtschafts- und Währungsunion

Zur Vollendung eines Gemeinsamen Marktes ge-
hören unumstritten die völlig freie Bewegung der
Bürger innerhalb der Gemeinschaft und die völlige
Liberalisierung des Güter- und Kapitalverkehrs.
Für diese Schritte gilt grundsätzlich, daß mit dem
Abbau der bisher noch bestehenden Regulierungen
die Mitgliedstaaten Souveränität an die Bürger zu-
rückgeben. Durch Souveränitätsverlust der Natio-
nalstaaten wird damit ohne Übertragung von Sou-
veränität an Gemeinschaftsinstitutionen mehr „Eu-
ropa der Bürger“ erreicht. Weiterhin würde die
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik in nationaler
Verantwortung bleiben. Daraus folgt, daß eine ver-
stärkte Koordination der Wirtschaftspolitik in der
Gemeinschaft erforderlich ist, weil die souveränen
Entscheidungen der Bürger im vollendeten Binnen-
markt Versuche autonomer nationaler Wirtschafts-
politik noch wirksamer durchkreuzen könnten, als
dies bereits bisher bei Versuchen nationaler Allein-
gänge der Fall war.

Umstritten ist dagegen, ob auch Harmonisierungen
von Steuern oder von technischen Vorschriften und
Nonnen, z. B. im Umweltschutz, notwendig zu ei-
nem echten Gemeinsamen Markt gehören. Für sol-
che Harmonisierungen stellt sich das Problem, in
welchem Umfange eine Übertragung nationaler
Souveränität auf die Gemeinschaft notwendig oder
zweckmäßig ist. Souveränitätsübertragung ist un-
umgänglich bei einer Ergänzung des Gemeinsamen
Marktes durch eine Europäische Währung. Dieses
Problem stellt sich also bereits für die zum 1. Juli
1990 angekündigten weiteren Schritte zu einer
Wirtschafts- und Währungsunion.

1. Harmonisierung durch Verordnung oder durch
Wettbewerb?

Obwohl vor allem von britischer Seite zumindest
bezweifelt wird, ob die Vollendung eines Gemein-
samen Marktes eine völlige Harmonisierung von
Mehrwertsteuern und Verbrauchsteuern in der Ge-
meinschaft notwendig erfordert, ist das Ziel der
Steuerharmonisierung im Programm zur Vollen-
dung des Binnenmarktes im Weißbuch der Kom-
mission an den Europäischen Rat enthalten32).
Ebenso ist im Rahmen des Abbaus von technischen
Handelshemmnissen eine Harmonisierung der
technischen Vorschriften und Normen bis zur Voll-
endung des Binnenmarktes vorgesehen33).

Um bessere und schnellere Lösungen von Umwelt-
problemen — die bereits heute keine Grenzen ken-
nen — zu erreichen, sind gemeinschaftliche Lösun-
gen schon aus folgendem Grunde zweckmäßig:
Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren für die

Umwelt können bei gleichem Einsatz von Mitteln
für alle Bürger Europas mehr Umweltschutz bewir-
ken, wenn die Mittel an der günstigsten Stelle ein-
gesetzt werden. Das kann z. B. in einem Mitglieds-
land sein, das mit dem Hinweis auf Entwicklungs-
rückstände, Wettbewerbsnachteile, Randlage oder
einfach geringeren Wohlstand die Mittel für eine
solche Umweltmaßnahme nicht oder noch nicht be-
reitstellen will. Dann wäre im Interesse aller Bürger
Europas der Einsatz gemeinschaftlicher Mittel bes-
ser als das Warten auf eine nationale Umweltmaß-
nahme dieses Mitgliedslandes. Ein Problem liegt
natürlich darin, daß mit der Gewißheit gemein-
schaftlich finanzierter Umweltmaßnahmen auf
durchaus mögliche nationale Anstrengungen ver-
zichtet werden könnte.

Bei der Forderung nach Harmonisierung von Mehr-
wertsteuern und Verbrauchsteuem durch Richtli-
nien und Verordnungen der Gemeinschaft wird vor
allem mit dem Wegfall der Kontrollen an den Gren-
zen der Mitgliedstaaten argumentiert. Bei den Be-
rechnungen, in denen man einen Gesamtnutzen der
Vollendung des Binnenmarktes von 430 Milliarden
DM geschätzt hat, wird der Beitrag eines Wegfalls
der Kontrollen an den Grenzen mit 22 Milliarden
DM angesetzt34). Solche Grenzkontrollen sind bis-
her erforderlich, weil bei unterschiedlich hohen
Steuersätzen die Mitgliedsländer nach dem Bestim-
mungslandprinzip mit Steuern belasten. Dies be-
deutet grob vereinfacht: Wenn eine Ware expor-
tiert wird, wird sie um den Steuersatz des exportie-
renden Ursprungslandes entlastet und mit dem an-
deren Steuersatz des importierenden Bestimmungs-
landes belastet. Dieser Vorgang muß an den Gren-
zen kontrolliert werden35).

Die naheliegende Alternative wäre, zum Ur-
sprungslandprinzip bei der Besteuerung im Ge-
meinsamen Markt überzugehen. Nach dem Ur-
sprungslandprinzip blieben die Waren mit dem
Steuersatz des Ursprungslandes belastet. Dies
scheint politisch nicht durchsetzbar zu sein: Von
den unterschiedlich hohen Steuersätzen werden
Wettbewerbsnachteile für Länder und Regionen
mit relativ hohen Steuersätzen befürchtet36).

Bei Bestimmungsland- und Ursprungslandprinzip
ist dennoch zu prüfen, ob eine Harmonisierung der
Steuern durch Gemeinschaftsrecht der beste Weg



ist. Eine Angleichung der Steuersysteme könnte
nämlich auch durch einen Wettbewerb der Steuer-
systeme erreicht werden, der die unterschiedlichen
Standortbedingungen in den einzelnen Mitglieds-
ländern berücksichtigt. In diesem Zusammenhang
wird häufig gerade von Befürwortern einer umfang-
reichen Staatstätigkeit nicht deutlich genug darauf
hingewiesen, daß mit staatlichen Steuereinnahmen
nicht nur belastet wird, sondern daß mit diesen Ein-
nahmen die Standortqualität und die Lebensbedin-
gungen der Bürger verbessert werden sollen.

Von einer Harmonisierung durch Wettbewerb der
Standards und Normen statt einer Harmonisierung
durch Verordnung werden von verschiedenen Sei-
ten vor allem im Umweltbereich und in der Sozial-
politik systematisch schlechte Ergebnisse erwartet:
Bei einem Wettbewerb der nationalen Normen
werde sich die lascheste Norm durchsetzen, weil bei
härteren Anforderungen vor allem eine Gefähr-
dung nationaler Arbeitsplätze befürchtet wird.
Freie Bewegung von Arbeitskräften und Kapital im
Gemeinsamen Markt werde z. B. eine Verlagerung
von Produktionsstätten in Regionen mit geringen
Umweltschutzanforderungen erleichtern und damit
eine Harmonisierung auf niedrigem Niveau begün-
stigen. Bei einer sehr kurzfristig orientierten Wirt-
schaftspolitik und dem Verzicht auf eine volkswirt-
schaftliche Kostenanalyse, die notwendig auch
lange Zeiträume berücksichtigen muß, besteht eine
solche Gefahr tatsächlich.

2. Gemeinsame Wettbewerbspolitik im Gemeinsa-
men Markt

Diese Probleme müssen ohne Verzicht auf best-
mögliche Lösungen, aber auch ohne Handels-
hemmnisse gelöst werden, für deren Rechtfertigung
umweit- oder sozialpolitische Argumente miß-
braucht werden könnten. Mit solchen Argumenten
könnten sogenannte nichttarifäre Handelshemm-
nisse auch innerhalb der Gemeinschaft erhalten
bleiben oder gar zusätzlich errichtet werden. Eine
Gemeinsame Wettbewerbspolitik muß gewährlei-
sten, daß zwischen legitimen Beschränkungen des
Warenverkehrs im Interesse vorrangiger Normen
(z. B. für den Umweltschutz) und Mißbrauch sol-
cher Schutzargumente im Dienste der Sicherung
nationaler Arbeitsplätze unterschieden wird, so-
lange gemeinschaftliche Normen nicht verwirklicht
sind.

Wettbewerb im Gemeinsamen Markt wird vor al-
lem durch offene Märkte erreicht, die Verhaltens-
spielräume marktmächtiger Unternehmungen be-
schränken. Das erfordert angesichts der voran-
schreitenden Konzentrationsprozesse bei Vollen-
dung des Binnenmarktes auch offenere Märkte ge-
genüber Drittländern vor allem dann, wenn auf der
anderen Seite Unternehmungskonzentration durch
europäische Industriepolitik aktiv betrieben wird.

um z. B. angeblich die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Elektronikindustrie
oder Luft- und Raumfahrt zu fördern.

Gegenüber solchen Tendenzen zu Monopolisierung
und Marktspaltung wäre die Ergänzung der natio-
nalen Wettbewerbsgesetze um ein Europäisches
Kartellamt erforderlich, das parallel zu den natio-
nalen Kartellbehörden prüfen würde, ob Unterneh-
menszusammenschlüsse wegen der Gefahr der
Marktbeherrschung zu untersagen sind ) . Tenden37 -
zen zur Abschottung des Binnenmarktes gegenüber
Wettbewerbern aus Drittländern haben mit dem
gestiegenen politischen Gewicht der Protektionsar-
gumente „Umweltdumping“ und „Sozialdumping“
an Bedeutung gewonnen. Die Chancen für Wettbe-
werb durch offene Märkte könnten hier erhöht wer-
den, wenn der Europäische Gerichtshof mit seiner
neu zu schaffenden ersten Instanz für die Beurtei-
lung von Antidumpingvorwürfen gegen Wettbe-
werber aus Drittländern zuständig wäre. Dies aber
stößt zur Zeit auf den Widerstand der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften, die bei der stei-
genden Flut von Antidumping-Vorwürfen bisher
regelmäßig gegen die Offenheit des Binnenmarktes
entschieden hat38).
Wenn zum 1. Juli 1990 die Liberalisierung des euro-
päischen Kapitalmarktes abgeschlossen sein wird,
wird die Wettbewerbspolitik im Gemeinsamen
Markt zum Prüfstein für einen weltoffenen Binnen-
markt ohne staatliche oder private Marktspaltun-
gen und zum Prüfstein für die Chancen weiterer
Schritte zur Wirtschafts- und Währungsunion.
Wenn die Bereitschaft zur schrittweisen Übertra-
gung nationaler Souveränität auf europäische Insti-
tutionen bereits in der Wettbewerbspolitik für den
Gemeinsamen Markt fehlen sollte, sind erst recht
die viel umfassenderen Souveränitätsverzichte
nicht zu erwarten, die eine Europa-Währung erfor-
dern würde.

3. Umweltschutz als Gemeinschaftsaufgabe

Ein ähnlicher Testfall für die Bereitschaft zur Über-
tragung von Souveränität auf europäische Institu-
tionen ist die Umweltpolitik. Durch die Einheitli-
che Europäische Akte ist der Umweltschutz als ge-
meinschaftliches Ziel in Art. 130r des ergänzten
EWG-Vertrages eingegangen. Ein Europäisches
Umweltamt könnte ähnlich wie ein Europäisches
Kartellamt Gemeinschaftsaufgaben parallel zu den
nationalen Umweltbehörden wahrnehmen, wenn
die Bereitschaft der Bürger, Umweltschutz als Ge-



meinschaftsaufgabe in Europa zu begreifen, so groß
ist, wie die Zustimmung von 80 Prozent der befrag-
ten Bürger zu europäischer statt nationaler Um-
weltpolitik vermuten läßt.
Beide Zuständigkeiten — Wettbewerb und Um-
welt — würden damit aus der bisherigen Zuständig-
keit der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften ausgegliedert. Eine solche Trennung
könnte im Falle von Konflikten zwischen den Zie-
len „freier Güterverkehr und offene Wettbewerbs-
märkte“ einerseits und „Umweltschutz“ anderer-
seits die Wahrscheinlichkeit fauler Kompromisse
verringern, die dem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs nicht standhalten würden.
Gemeinschaftsaufgaben wie die Sanierung des
Rheins oder der Nordsee und die gemeinschaftliche
Vorbeugung gegen Umweltkatastrophen durch Un-
glücksfälle sowie die Begrenzung der Schäden bei
solchen Katastrophen können auch ohne Harmoni-
sierung von Umweltnormen im Gemeinsamen
Markt angegangen werden. Da in absehbarer Zeit
z. B. bei Umweltnormen keine Aussicht für eine
europaweite Harmonisierung auf dem höchstmögli-
chen Niveau besteht, ist zu hoffen, daß die Bundes-
republik Deutschland ihre Absicht verwirklicht,
auch auf dem Wege zur Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion nationale Standards für Umweltschutz
zu verwirklichen. Der wirtschaftliche Erfolg von
Umweltmaßnahmen, die die volkswirtschaftlichen
Kosten von Umweltschäden richtig erfassen,
könnte dann im Wettbewerb der Umweltstandards
doch zu einer Angleichung der Umweltgesetze im
Gemeinsamen Markt auf höchstmöglichem Niveau
führen.

4, Eine Europa-Währung für den Gemeinsamen
Markt?

Für die Schaffung der Währungseinheit in der Ge-
meinschaft bzw. für eine Europäische Währung
wird argumentiert, daß Kosten eingespart würden,
wenn in einer Währungsunion die Währungen zu
einem festen Wechselkurs umgetauscht werden
oder wenn es bei einer Europäischen Einheitswäh-
rung keinen Umtausch zwischen Gemeinschafts-
währungen geben kann. Zusätzlich würden Kosten
dadurch entfallen, daß es bei festen Wechselkursen
in einer Währungsunion oder in einer Einheitswäh-
rung keine Unsicherheit über die zukünftige Ent-
wicklung der Wechselkurse geben kann.
Diese Kosteneinsparungen ) sind volkswirtschaft39 -
liche Vorteile in einer echten Währungsunion. Zu
einer solchen Währungsunion gehören:

— Völlige und unwiderrufliche Freiheit des inner-
gemeinschaftlichen Zahlungsverkehrs. Die Bürger
müssen ihre nationalen Währungen völlig und end-
gültig frei gegeneinander tauschen können.

— Die Wechselkurse müssen endgültig und ohne
jegliche Schwankungsbreite fest bleiben.

— Im Gemeinsamen Währungsraum muß Geld-
wertstabilität gewährleistet sein.

Die völlige Liberalisierung des Zahlungs- und Kapi-
talverkehrs, die den völlig freien Tausch der Wäh-
rungen der Mitgliedsländer garantiert, ist bereits im
Programm zur Vollendung des Binnenmarktes ent-
halten. Sie ist das wichtigste Merkmal einer jeden
Währungsunion. Das Erfordernis fester Wechsel-
kurse ergibt sich daraus, daß Wechselkursschwan-
kungen als Handelshemmnis und verzerrender Fak-
tor Kosten verursachen. Insofern sind feste Wech-
selkurse gegenüber dem freien Tausch der Währun-
gen zweitrangig.

Bei unwiderruflich und völlig festen Wechselkursen
wird allerdings eine nationale Inflationspolitik tech-
nisch unmöglich gemacht, weil das Inflationsland
Devisenreserven verlieren würde, über die es nur in
begrenztem Umfange verfügt ). Für Währungen
großer Länder innerhalb der Gemeinschaft wie der
Bundesrepublik Deutschland besteht allerdings be-
grenzt ein solcher Spielraum auch für Inflationspo-
litik bei festen Wechselkursen, solange die DM als
eine Art Leitwährung von den Partnerländern an-
genommen wird41)- Daher ist die dritte, üblicher-
weise nicht genannte Bedingung für eine Wäh-
rungsunion hinzuzufügen: Die Währungsverfas-
sung einer Währungsunion muß die Verpflichtung
zu einer Politik der Geldwertstabilität vorsehen.
Dies bedeutet in jedem Falle Verzicht auf den Ver-
such einer eigenständigen nationalen Geldpolitik.
In einer Währungsunion mit Europawährung und
Europäischen Zentralbanksystem kann es schließ-
lich nur eine zentrale Kontrolle der Geldmenge
geben.



5. Über die Europäische Union werden die Bürger
entscheiden

Wenn sich die Bürger dessen bewußt sind und wenn
sie auch dann eine Einheitswährung wollen, wird es 
eine Europa-Währung geben können. Bei einem
solchen Maß an Bereitschaft zur Übertragung na-
tionaler Souveränität auf europäische Institutionen
könnte auch ein weiterer Schritt zur Integration der
EG möglich sein: die Europäische Union.

Ob eine Europäische Union der Mitgliedstaaten der
EG allerdings auch ein Schritt zu mehr Einigung in
Europa wäre, hängt wiederum davon ab, wie offen
eine solche politische Union der EG-Staaten gegen-
über den anderen Staaten Europas wäre und welche
Offenheit die Wirtschaftsordnung dieser anderen
Staaten zuließe.

Ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu einer Euro-
päischen Union, wie sie in der Einheitlichen Euro-
päischen Akte angestrebt wird, wäre eine Europäi-

sehe Verfassung. Sie wird vor allem vom Europäi-
schen Parlament gefordert. Der Nachdruck, mit
dem dieses Zwischenziel auf dem Wege zur Euro-
päischen Union gefordert wird, geht dabei so weit,
daß die Aufnahme neuer Mitglieder in die EG ver-
weigert werden soll, solange nicht eine Europäische
Verfassung in Angriff genommen ist. Dies muß
nicht nur ein verhandlungstaktisches Druckmittel
sein. Es erinnert zugleich daran, daß ein Höchst-
maß an Integration für einige Mitgliedstaaten er-
reicht werden könnte, aber nur um einen hohen
Preis: Die Chance für mehr Integration mit einer
größtmöglichen Zahl von Staaten könnte so ver-
spielt werden.

Bis dahin ist der Weg jedenfalls noch weit, und die
politischen Rahmenbedingungen für eine solche Ei-
nigung — ob nun als „Vereinigte Staaten von Eu-
ropa“ oder etwas bescheidener — sind durch die
Reformbestrebungen im Ostblock eher ungewisser
geworden, die Frage der Einheit Deutschlands ein-
geschlossen. Wenn es wenigstens gelingen würde,
ab 1. Januar 1993 in einer Europäischen Gemein-
schaft ohne Beschränkungen für die freie Bewe-
gung von Menschen, Gütern und Kapital zu le-
ben42), dann hätten die Bürger der EG immerhin
die Freiheiten eines Gemeinsamen Marktes. Ge-
länge es dabei auch, sogar den angeblich „Gemein-
samen Agrarmarkt“ schrittweise an einen Markt
und an Gemeinsamkeit heranzuführen, dann wäre
viel erreicht, mehr jedenfalls, als man heute bei rea-
listischer Beurteilung und angesichts der Erfahrun-
gen mit der europäischen Integration erwarten
kann.
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Die Grundsätze des Projekts „Binnenmarkt 1992“,
wie sie im Weißbuch „Vollendung des Binnenmark-
tes“ von 1985 formuliert worden sind, werden in der
Europäischen Gemeinschaft (EG) fast ausnahmslos
akzeptiert. Die Umsetzung des Projekts ist zu einer
Frage von Diskussionen und Verhandlungen über
die geeignete Technik geworden. Als ein Ergebnis
hat sich der Brennpunkt der öffentlichen Debatte in
der EG deutlich verschoben. Jetzt steht die Frage
im Mittelpunkt: Wohin sollte (und wohin wird) die
Europäische Gemeinschaft nach 1992 gehen?
Die Frage gewinnt dadurch an Gewicht, daß die
Kommission — und die Bürger der EG allge-
mein — als Ergebnis des Projekts „Binnenmarkt
1992“ offener für die politischen Möglichkeiten der
EG geworden sind. Die Leistungen der Kommis-
sion in der Vergangenheit haben nicht gerade einen
Eindruck souveräner Federführung oder politischer
Intelligenz erweckt. Immerhin hat sie aber das Prin-
zip der gegenseitigen Anerkennung von Normen,
das im Urteil des Europäischen Gerichtshofs von
1979 zum Streitfall Cassis de Dijon1) verkündet
worden ist, in beachtlichem Umfang für Fort-
schritte bei der Vollendung des Binnenmarktes ge-
nutzt.
Dies bedeutet nicht, daß die Annahme des gesam-
ten Programms für den Binnenmarkt 1992 gesichert
wäre. Es wäre im Gegenteil überraschend, wenn
sich dies herausstellen würde; besonders überra-
schend wäre es, wenn der Binnenmarkt bereits am
1. Januar 1993 verwirklicht wäre. Eine gewisse Ab-
weichung vom vorgesehenen Zeitplan erschiene
nicht sehr bedeutsam, wenn man sie an der Tatsa-

che mißt, daß die Europäische Gemeinschaft jeden-
falls aufgehört hat, nur eine Serie schlechter Komö-
dien über Getreidepreise und Schweinefleisch zu
sein. Eine politische Struktur, die man noch vor
zehn Jahren mit Berechtigung als in den letzten
Zügen liegend hat abtun können, hat neues Leben
und neue Energie erlangt.

Aber wohin sollte diese neuentdeckte europäische
politische Energie gerichtet werden, wenn das Pro-
gramm für 1992 vollendet worden ist? Wohin wird
die Europäische Gemeinschaft nach 1992 gehen?
Zwei mögliche weitere Ziele haben innerhalb der
Gemeinschaft breite Unterstützung gefunden:
a) Die Errichtung einer Europäischen Zentralbank
(EZB).
b) Die Ergänzung der EG um eine „soziale Dimen-
sion“.

Ein drittes mögliches Ziel wird außerhalb der Ge-
meinschaft breit diskutiert:
c) Rückzug in die „Festung Europa“.

Diese Fragen selbst sind fast technischer Natur. Sie
stehen aber stellvertretend für viel fundamentalere
Fragen und Haltungen, die wiederum auf funda-
mentale politische Visionen und Einschätzungen
gestützt sind. Die eigentliche Frage in der Europäi-
schen Gemeinschaft ist, ob ein Anlauf in Richtung
auf die „Vereinigten Staaten von Europa“ unter-
nommen werden sollte. Dennoch werde ich zu-
nächst einige mehr praktische Fragen diskutieren
und die eher fundamentalen Fragen später berüh-
ren.

I. Eine Europäische Zentralbank?

Das Ziel einer einzigen Europäischen Währung ist 
eine äußerst attraktive Vorstellung. Es wäre ange-
nehm und nützlich für einen Bürger der Gemein-

schaft, Geschäfte mit anderen Bürgern der Ge-
meinschaft ohne die Komplikationen zu machen,
die im Umgang mit verschiedenen Währungen lie-



gen, oder zum Beispiel von einem Ende der Ge-
meinschaft zum anderen reisen zu können, ohne die
Notwendigkeit (und die Kosten), Geld zu tau-
schen.
Befürworter einer Europäischen Zentralbank ge-
hen jedoch über „angenehm und nützlich“ hinaus.
Attribute wie „essentiell“ und „notwendig“ erschei-
nen mit großer Häufigkeit. Daher muß zunächst
betont werden, daß es keine rechtliche Notwendig-
keit für eine Europäische Zentralbank gibt. Die
Einheitliche Europäische Akte fügt Art. 102 a in
den EWG-Vertrag ein. In Abs. 1 heißt es dort:
„Um die für die Weiterentwicklung der Gemein-
schaft erforderliche Konvergenz der Wirtschafts-
und Währungspolitiken zu sichern, arbeiten die
Mitgliedstaaten gemäß den Zielen des Artikels 104
zusammen. Sie berücksichtigen dabei die Erfahrun-
gen, die bei der Zusammenarbeit im Rahmen des
Europäischen Währungssystems (EWS) und bei der
Entwicklung der ECU (European Currency Unit =
Europäische Währungseinheit, B. H.) gesammelt
worden sind, und respektieren die bestehenden Zu-
ständigkeiten.“ (Art. 104 fordert jeden Mitglied-
staat auf, eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, „um
unter Wahrung eines hohen Beschäftigungsstandes
und eines stabilen Preisniveaus das Gleichgewicht
seiner Gesamtzahlungsbilanz zu sichern und das
Vertrauen in seine Währung aufrechtzuerhal-
ten“.)
In Art. 102 a Abs. 2 wird festgelegt, daß Verände-
rungen bei den zuständigen Institutionen eine Än-
derung des EWG-Vertrages erfordern.

Dieser Vertragstext kann nicht einmal als eine
grundsätzliche Zustimmung der Mitgliedstaaten
verstanden werden, eine Europäische Zentralbank
zu schaffen; er bietet auch keine Grundlage, aus der
eine Europäische Zentralbank als notwendige Er-
gänzung der Vorschläge des Weißbuches abgeleitet
werden könnte. Natürlich steht es den Befürwor-
tern einer Europäischen Zentralbank frei, zu argu-
mentieren, daß eine Europäische Zentralbank der
einzige Weg sei, um die für die Weiterentwicklung
der Gemeinschaft erforderliche Konvergenz der
Wirtschafts- und Sozialpolitik zu sichern. Damit je-
doch werden die tatsächlichen ökonomischen Pro-
bleme aufgeworfen, die in einem solchen Vorschlag
liegen.

Eines dieser Probleme betrifft das Verhältnis zwi-
schen der Vollendung des Binnenmarktes und einer
Europäischen Zentralbank. Das Argument, daß
ohne eine Europäische Zentralbank die Vollen-
dung des Binnenmarktes unterlaufen werden
könne, ist plausibel. Dieses Argument stützt sich
(meist implizit) auf die Annahme, daß nationale
Zentralbanken sehr oft ihre tatsächlichen Freiheits-
grade überschätzen und — als Folge daraus — Feh-
ler machen. Häufiges Ergebnis solcher Fehler sind
Leistungsbilanzdefizite einzelner Länder oder

starke Abwertungen ihrer Währungen, so daß die
Regierungen unter Druck geraten. Devisenkontrol-
len wieder einzuführen.

Dies mag so stimmen. Es spricht jedoch nicht so
klar für eine Europäische Zentralbank, wie manche
ihrer Befürworter glauben. Die Vollendung des
Binnenmarktes ist wichtig, aber das sind andere
Dinge auch. Angenommen, Zentralbanken mach-
ten Fehler, und diese Fehler hätten ernsthafte Kon-
sequenzen. Dann stellte sich zumindest folgende
Frage: Ist es besser, daß statt einer nationalen Zen-
tralbank eines Mitgliedstaates Fehler von der Euro-
päischen Zentralbank gemacht werden und die Eu-
ropäische Gemeinschaft insgesamt treffen?

Jede Diskussion über die Errichtung einer Europäi-
schen Zentralbank muß mit der Feststellung der
Tatsache beginnen, daß die Kontrolle des Geldan-
gebots sehr wichtig ist. Es wäre eine Dummheit für
einen Mitgliedstaat, die Kontrolle des Geldange-
bots für ein Symbol der Europäischen Einigung zu
opfern, was nur zu mehr Unberechenbarkeit und
weniger Kontrolle führen würde. Das bedeutet na-
türlich nicht, daß es allen Mitgliedstaaten mit natio-
naler statt ausländischer Kontrolle ihres Geldange-
bots besser gehen würde. Ich halte es z. B. für sehr
wahrscheinlich, daß es der britischen Wirtschaft
besser gegangen wäre, wenn ihr Geldangebot wäh-
rend der vergangenen zwei oder drei Dekaden von
der Deutschen Bundesbank kontrolliert worden
wäre. Bestünde die Wahl zwischen der Bank von
England und der Deutschen Bundesbank für die
nächsten zwei oder drei Dekaden, würde ich dazu
neigen, wiederum die letztere zu wählen. Das zen-
trale Problem für die Europäische Gemeinschaft
auf diesem Gebiet ist, wie gewährleistet werden
kann, daß der Standard der Geldmengenkontrolle
einer Europäischen Zentralbank eher der der Deut-
schen Bundesbank ist als der manchmal laschere
Standard der Zentralbanken anderer Mitgliedstaa-
ten.

Dies ist ein politisches Problem, kein ökonomi-
sches. Zentralbankleute neigen dazu, ein Myste-
rium um ihre Operationen zu machen, und das führt
zu der Einschätzung, daß die Schaffung einer Euro-
päischen Zentralbank eine komplexe Angelegen-
heit lediglich im technischen Sinne sei. Ich glaube
nicht, daß dies so ist. Sicherlich bestehen technische
Probleme, aber Lösungen würden leicht gefunden
werden, wenn die politischen Schwierigkeiten ge-
löst wären.

Wenn wir eine Europäische Zentralbank haben,
wer kontrolliert mit welchen Zielen das Geldange-
bot der Europäischen Gemeinschaft? Ein Aspekt
des Problems sind politische Einmischungen in die
Operationen der Zentralbank. Manche Regierun-
gen von Mitgliedstaaten sind viel mehr als andere
bereit, mehr Beschäftigung durch mehr Inflation zu
versuchen. Während ein solcher Versuch für eine



für eine Regierung mit einem kurzen Zeithorizont
attraktiv sein mag, erhöht Inflation langfristig nur
die Arbeitslosigkeit. Die meisten EG-Regierungen
scheinen dies heute gelernt zu haben, könnten es
aber bald wieder vergessen. Sollte eine Europäische
Zentralbank geschaffen werden, so müßte ihr daher
die Verantwortung für ein stabiles Preisniveau
übertragen werden. Politischer Druck, vom best-
möglichen Weg zu diesem Ziel abzuweichen, müßte
so weit wie möglich von der Europäischen Zentral-
bank ferngehalten werden.

Aber auch wenn eine solche Verfassung für eine
Europäische Zentralbank erreicht werden könnte,
würde damit das zugrundeliegende Problem nicht
gelöst. Die Bundesrepublik Deutschland hat aus
guten historischen Gründen eine tiefe Abneigung
gegen Inflation. Die Verantwortlichen der Deut-
schen Bundesbank scheinen davon überzeugt zu
sein, daß das Geldangebot eine entscheidende Ur-
sache und damit auch eine Kontrollmöglichkeit für
Bewegungen des Preisniveaus ist. Zentralbanken,
bei denen diese Überzeugung fehlt, würden nicht
dieselben Ergebnisse wie die Deutsche Bundesbank
erzielen, wie unabhängig diese Zentralbanken auch
immer von politischer Kontrolle sein mögen.

Es gibt viele Ansichten über das Verhältnis zwi-
schen Geldmenge und Preisen bzw. der wirtschaft-
lichen Aktivität im allgemeinen, viele Ansichten
auch darüber, wie man weniger Geldwertstabilität
z. B. gegen mehr Beschäftigung tauschen könne
und wie diese Ziele gegeneinander getauscht wer-
den sollten. Folgerichtig gibt es viele Ansichten
darüber, wie Geldpolitik betrieben werden sollte.
Die meisten dieser Ansichten sind in der Europäi-
schen Gemeinschaft vertreten.

Eine andere Frage: Werden Spitzenpositionen in
der Leitung einer Europäischen Zentralbank auf
einer fairen Grundlage zwischen Vertretern der
verschiedenen Mitgliedstaaten aufgeteilt? Wird die
Präsidentschaft der Europäischen Zentralbank zwi-
schen Angehörigen der verschiedenen Mitglieds-
länder rotieren? Nimmt man die wahrscheinlichen
Unterschiede in den Ansichten über das Verhältnis
zwischen Geldangebot und Preisentwicklung und
über die geeignete Geldpolitik einmal als gegeben
an: Welche Art von Geldpolitik würde dann über-
haupt von einer Europäischen Zentralbank betrie-
ben, auch wenn sie unabhängig von politischer
Kontrolle wäre?
Die italienische Wirtschaft hat sich in den letzten
Jahren mit eher inflationistischer Politik ziemlich
gut entwickelt. Die deutsche Wirtschaft hat sich auf
der Grundlage einer relativ stabilitätsorientierten
Politik gut entwickelt. Die Ergebnisse hätten ganz

anders sein können, wenn die Wirtschaften dieser
beiden Länder abwechselnd eine Runde der eige-
nen Geldpolitik, dann wieder eine Runde mit der
Geldpolitik des anderen Landes hätten durchstehen
müssen. Die Ergebnisse wären wahrscheinlich
schlechter gewesen, weil solche politischen Wech-
selbäder das Gegenteil von dem sind, was Walter
Eucken als konstituierende Bedingung für erfolg-
reiche Wirtschaftspolitik fordert: Konstanz bzw.
Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik2). Ein
Kompromiß zwischen beiden Politiken wiederum
hätte keines der beiden Länder zufriedenstellen
können. Wie kann aber dieses Ergebnis bei der
gegebenen Struktur der Europäischen Gemein-
schaft vermieden werden?
Das Europäische Währungssystem (EWS) könnte
bessere Ergebnisse als eine Europäische Zentral-
bank erreichen. Das EWS erreicht einen großen
Grad von tatsächlicher Kontrolle über das Geldan-
gebot der Mitgliedstaaten an die Deutsche Bundes-
bank, gelockert allerdings durch die weiterhin be-
stehende Möglichkeit von Wechselkursänderun-
gen. Gäbe es aber formell eine Europäische Zen-
tralbank, so wäre es wenig wahrscheinlich, daß ir-
gendein anderer Mitgliedstaat oder die Kommis-
sion offen zustimmen könnte, daß im wesentlichen
die Deutsche Bundesbank die Geldpolitik für die
Europäische Gemeinschaft bestimmt.
Die britische Premierministerin Thatcher mag ei-
nen Fehler machen, wenn sie die britische Mitglied-
schaft im EWS ablehnt. Der Vorschlag für eine
Europäische Zentralbank ist jedoch mit sehr viel
Rhetorik begleitet gewesen. Vor allem stammte viel
von dieser Rhetorik von denen, die mehr an Sym-
bolen für Europäische Einheit als an der Verant-
wortung für die Geldpolitik interessiert sind. Mrs.
Thatchers Herausforderung an eine solche Haltung
mag sich im Ergebnis wiederum als falsch erweisen,
ihre Bedenken sind aber begründet.
Eine einzige Währung zu haben, verwendbar in der
gesamten Europäischen Gemeinschaft, wäre so-
wohl vernünftig als auch effizient, wenn sich durch
die Einheitswährung ansonsten nichts änderte. Es
ist aber unwahrscheinlich, daß die übrigen Rah-
menbedingungen beim Übergang zu einer Einheits-
währung unverändert blieben. Eine unstabile Eu-
ropa-Währung ist nicht einmal das, was die Befür-
worter einer Europäischen Zentralbank vor Augen
haben. Die eher skeptischen Betrachter wollen je-
doch Einzelheiten darüber erfahren, wie ein solches
Ergebnis vermieden werden kann, bevor sie ein
Urteil über eine Europäische Zentralbank fällen.



II. Eine „soziale Dimension“ für die EG

Die Europäische Gemeinschaft soll auch um eine
soziale Dimension bereichert werden. Wenn man
versucht, diesen Vorschlag zu beurteilen, stellt sich 
als erstes Problem, die sachliche Substanz dieses
Vorschlags zu identifizieren. Was genau ist diese
vorgeschlagene Ergänzung?

In den Augen ihrer Befürworter scheint die soziale
Dimension zwei Hauptelemente zu haben. Das eine
ist der altbekannte Gedanke, daß ein europäisches
Unternehmensrecht geschaffen werden soll — vor
allem, daß ein solches Recht irgendeine Art von
Mitbestimmung der Arbeitnehmer enthalten soll.
Der zweite Gedanke ist der einer Sozial-Charta, in 
der ein System von Minimalrechten für Arbeitneh-
mer verankert werden soll.

1. Ein Europäisches Unternehmensrecht?

Hinter dem Vorschlag eines Europäischen Unter-
nehmensrechts mag ein echtes Problem liegen. Es
wird manchmal behauptet, daß Zusammenschlüsse
zwischen Unternehmungen mit Sitz in verschiede-
nen Mitgliedsländern dadurch verhindert werden,
daß sich eine dieser beiden Unternehmungen an ein
ungewohntes nationales Gesellschaftsrecht anpas-
sen müsse. Wäre dies so. und würde ein Gemeinsa-
mes Gesellschaftsrecht auf EG-Ebene ein solches
Hindernis beseitigen oder verringern, so wäre dies
sicher ein Argument für ein solches Gesetz.

Ein Europäisches Unternehmensrecht als solches
ist jedoch kaum als Teil einer sozialen Dimension
geeignet. Tatsächlich gewinnt man den Eindruck,
daß zumindest einige von denen, die eine Ergän-
zung um eine soziale Dimension fordern, grenz-
überschreitenden Unternehmenszusammenschlüs-
sen ziemlich mißtrauisch gegenüberstehen. Das pri-
märe Ziel ist also, solche Zusammenschlüsse nicht
zu erleichtern, weil nach den Vertretern dieser Mei-
nung Zusammenschlüsse das Leben für einige Ar-
beiter und Manager in den zusammengeschlossenen
Unternehmungen schwerer machen könnten.

Eine soziale Dimension kommt allerdings in das
vorgeschlagene Unternehmensrecht durch die Ab-
sicht, daß dieses Recht irgendeine Form von Mitbe-
stimmung und Beratung der Arbeitnehmer vorse-
hen soll. Durch diese Absicht wird der Vorschlag
kontrovers. Der Druck der Kommission, Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer in EG-Untemehmun-
gen zu erzwingen, ist nicht neu. Die fünfte Richtli-
nie zum Untemehmensrecht wurde 1972 erlassen.
Nach diesem Vorschlag würden Arbeitnehmer bei
Unternehmungen mit mehr als 1 000 Beschäftigten
auf eine von vier Arten an Entscheidungen teilneh-
men: Arbeitnehmer würden entweder zwischen ei-
nem Drittel und der Hälfte der Mitglieder des Auf-
sichtsrates stellen, an der Wahl des Aufsichtsrates

teilnehmen, einen speziellen Betriebsrat mit ähnli-
chen Rechten wie der Aufsichtsrat errichten oder
ein anderes System mit den Arbeitgebern aushan-
deln, das ihnen gleiche Rechte wie eines dieser drei
Systeme gewährleisten würde.

Die sogenannte Vredeling-Richtlinie von 1980 for-
derte von den Unternehmungen, hinreichende In-
formationen zur Verfügung zu stellen, so daß ihre
Arbeitnehmer einen klaren Einblick in die Aktivi-
täten der einzelnen Unternehmungen und des Kon-
zerns, zu dem sie gehören, gewinnen könnten.
Diese Richtlinie hätte auch vorherige Beratungen
mit den Arbeitnehmern über Angelegenheiten er-
zwungen, die deren Lebensunterhalt berühren.

Keine von diesen Maßnahmen wurde von den Mit-
gliedstaaten angenommen. In der Kontroverse um
diese Maßnahmen wurden zwei Fragen häufig ver-
mischt. Die eine ist, ob irgendeine Form von Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer eine gute Sache ist.
Die andere lautet, ob Mitbestimmung ein geeigne-
ter Gegenstand ist, um eine Harmonisierung auf
der Ebene der Gemeinschaft herbeizuführen. Das
sind zwei sehr verschiedene Fragen. Man kann
ohne Inkonsistenz auf der einen Seite der Ansicht
sein, daß Mitbestimmung eine ausgezeichnete Sa-
che sei, auf der anderen Seite aber die Ansicht ver-
treten, daß Mitbestimmung kein geeigneter Gegen-
stand für eine Harmonisierung auf Gemeinschafts-
ebene sei. Von diesen beiden Fragen ist die letztere
im Zusammenhang mit der Diskussion um die Zu-
kunft der Gemeinschaft weitaus wichtiger. Sie ist es
wert, im allgemeineren Zusammenhang diskutiert
zu werden: Bei welchen Gegenständen gibt es gute
Argumente für eine Harmonisierung auf der Ebene
der Gemeinschaft?

Das Argument gegen Harmonisierung oder Stan-
dardisierung ist einfach: Eine Menge von unabhän-
gigen Entscheidungsträgern bietet einen weiten
Spielraum für Experimente, für die Suche nach Lö-
sungen durch Versuch und Irrtum. Viele Probleme
von ökonomischen oder sozialen Organisationen
haben eine Vielzahl von Lösungen, von denen
keine eindeutig richtig oder eindeutig überlegen
gegenüber anderen Lösungen ist. Unter solchen
Bedingungen haben unabhängige, dezentrale Ent-
scheidungsträger eine äußerst nützliche Funktion.
Beide Entscheidungsträger können jeweils eigene
Lösungen versuchen.

Natürlich sind unterschiedliche Lösungen kostspie-
lig; auch ist ihr Lerneffekt gering; so z. B., wenn ein
Land fordert, daß Autos links fahren und das an-
dere Land auf dem Rechtsfahrgebot beharrt. Hinzu
tritt das Kostenargument: Um auf beiden Märkten
verkaufen zu können, müßten erhebliche Produkt-
differenzierungen vorgenommen werden. Bürger.



die sich an ein System gewöhnt haben, würden
wahrscheinlich mehr Unfälle verursachen, wenn sie
im anderen System führen. Weil es hier sehr un-
wahrscheinlich ist, daß der Unterschied nützliche
Informationen bietet, und weil der Unterschied nur
zu sehr hohen Kosten aufrechterhalten werden
kann, ist in diesem Fall ein gewichtiges Argument
für Harmonisierung gegeben.
Ein anderes Argument für Harmonisierung liegt
darin, daß bestimmte Unterschiede zwischen den
Mitgliedstaaten in einem integrierten Markt nur
schwer und zu hohen Kosten aufrechterhalten wer-
den können. Die augenfälligsten Beispiele in der
EG sind hier die Mehrwertsteuern und die Ver-
brauchssteuern. Mitgliedstaaten, in denen solche
direkten Steuern hoch sind, befürchten, daß in ei-
ner EG ohne Grenzkontrollen ihr Steuersystem
(und erst Recht ihr Einzelhandel) gefährdet würde,
wenn Käufer auf dem einen oder anderen Weg
Käufe in Länder mit niedrigeren Steuern verlager-
ten.
Obwohl dieses Argument für Harmonisierung sehr
populär ist, wird es doch durch die Schwierigkeit
abgeschwächt, ein eindeutiges nichtpolitisches Ar-
gument für oder gegen eine bestimmte Steuerstruk-
tur vorzutragen. Es ist richtig, daß ohne Harmoni-
sierung Länder mit niedrigen direkten Steuern den
Ton für den Rest der Gemeinschaft angäben. Weil
es aber keinen einleuchtenden ökonomischen
Grund dafür gibt, höhere direkte Steuern niedrige-
ren Steuern vorzuziehen, gibt es auch keinen ein-
leuchtenden objektiven Grund, eine politische Lö-
sung — die Harmonisierung durch Verordnun-
gen — einer Anpassung vorzuziehen, der sich Län-
der mit hohen Steuern stellen müßten, wenn ihre
Käufer in Ländern mit niedrigeren Steuern kaufen
könnten.
Die erste Kategorie von Argumenten (Experiment)
scheint eine Harmonisierung der Mitbestimmungs-
regelungen nicht zu unterstützen: Es gibt noch viel
über das geeignete Verhältnis zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern zu lernen. Experimente
sind daher wertvoll. Das Nebeneinander von unter-
schiedlichen Lösungen innerhalb der EG erscheint
auf den ersten Blick nicht kostspielig.

2. Eine Sozial-Charta?

Zwei Beiträge aus der Financial Times illustrieren
das Problem, das in der Idee einer „Europäischen
Sozial-Charta“ liegt. Der erste Bericht vom 24. Ok-
tober 1988 besteht aus Kommentaren von Michel
Rocard, dem französischen Premierminister. Was

Europa von den Vereinigten Staaten und Japan
abhebe, sagte er, sei die Struktur des sozialen
Schutzes. Er beschreibt dies als „das Europäische
Modell gesellschaftlicher Organisation“.

Rocard hätte auch hinzufügen können, daß es einen
zweiten Faktor gibt, der Europa von den Vereinig-
ten Staaten und Japan unterscheidet: In den ver-
gangenen 15 Jahren sind die Vereinigten Staaten
und Japan wesentlich erfolgreicher bei der Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze gewesen als die EG; sie
haben Arbeitslosenquoten die weitaus geringer sind
als die in den EG-Ländem.

Der zweite Bericht vom 1. November 1988 trägt
sinngemäß den Titel „Kohl fordert Konferenz über
offenen Binnenmarkt 1992“. In einem Teil des Be-
richts wird gemeldet, daß deutsche Gewerkschaft-
ler den „Export von Arbeitsplätzen in Niedriglohn-
länder“ befürchteten und eine Sozial-Charta for-
derten, um „Sozial-Dumping" zu verhindern.

Es wird auch berichtet, daß vor 30 bis 40 Jahren, als
die amerikanische Textilindustrie von den Neueng-
land-Staaten in den Süden wanderte, Kongreßabge-
ordnete aus Neuengland immer eine Erhöhung der
Bundes-Mindestlöhne gefordert hätten. Politisch
war dies ein bequemer Standpunkt. Er hatte den
doppelten Vorteil, einerseits Sympathie mit den
schlecht bezahlten Arbeitern im Süden auszudrük-
ken, während andererseits deren Beschäftigung für
die abwandernden Industrien im Norden weniger
attraktiv wurde.

Die vorgeschlagene Sozial-Charta, welche gesetzli-
che Form sie auch immer annehmen mag, wird
wahrscheinlich zu beschränkt sein, um viel von die-
ser Art korrupter Politik zuzulassen. Aber warum
sollte man sich überhaupt auf einen solchen Weg
begeben?

Eine häufige Antwort ist, daß es notwendig sei,
„den Arbeitern etwas zu geben“ oder, genauer ge-
sagt. ihren Vertretern. Das Projekt „Binnenmarkt
1992“, so wird behauptet, orientiere sich zu stark an
den Interessen der Unternehmer.

Eine solche Einschätzung beruht auf einer gründli-
chen Fehleinschätzung der Funktion und Wirkung
von Wettbewerb. Wenn der „Binnenmarkt 1992“
einen offeneren Wettbewerbsmarkt schafft, wird
dies eher zu niedrigen Preisen als zu erhöhten Ge-
winnen führen und daher auch zu Vorteilen für die
Arbeiter. Wird aber der „Binnenmarkt 1992“ tat-
sächlich einen offeneren Markt mit höherer Wett-
bewerbsintensität schaffen?



III. Eine „Festung Europa“?

Vertreter der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaft und EG-Regierungschefs haben eine
Flut von Versicherungen geboten, daß der „Bin-
nenmarkt 1992“ nicht eine Zunahme der Protektion
gegen Anbieter aus Drittländern bedeuten werde.
Der größte Teil der Nicht-EG-Länder äußert zu
Recht Bedenken dagegen.

Die EG ist immer protektionistisch gewesen. An-
ders kann eine politische Struktur nicht sein, die
noch bis vor kurzem die gemeinsame Agrarpolitik
zu ihren großen Errungenschaften gezählt hat3). In
den letzten Jahren haben hohe Arbeitslosigkeit und
die perzipierte Notwendigkeit, das Europäische
Modell der gesellschaftlichen Organisation zu ver-
teidigen, den Ruf nach Protektion verstärkt: Die
Kommission ist diesem Ruf mit unziemlichem Eifer
gefolgt.

Daß es in der Kommission und im Ministerrat au-
genscheinlich eine protektionistische Fraktion gibt,
ist jedoch nicht schon ein guter Grund für die Ein-
schätzung, daß der EG-Protektionismus als Ergeb-
nis des Projekts „Binnenmarkt 1992“ stärker wer-
den wird. Diese Fraktion hat immer bestanden und
wird wahrscheinlich immer bestehen, mit und ohne
Binnenmarkt 1992. Was aber Anlaß zur Besorgnis
über den Einfluß des Binnenmarktes auf die Posi-
tion der EG gegenüber Drittländern gibt, sind die
Bündnisse und Koalitionen, die die Protektionisten
durch das Projekt „Binnenmarkt 1992“ formen
könnten.

Die Gemeinschaftsinstitutionen haben nämlich
auch eine große Fraktion, die sich nicht sehr um den
einen oder anderen Weg von reguliertem (mana-
ged) Handel oder um eine Protektion kümmert, die
als Antwort auf „unfairen“ Handel verteidigt wird.
Vertreter dieser Fraktion würden wahrscheinlich
bevorzugt eine liberale Handelspolitik befolgen,"
wenn ihre anderen Ziele in Verbindung mit einer
solchen liberalen Politik erreicht werden könnten.
Immerhin würde man damit lästige Streitigkeiten
mit anderen Ländern vermeiden. Für viele Mitglie-
der dieser Fraktion ist jedoch die Vollendung des
Binnenmarktes 1992 eine alles andere in den Schat-
ten stellende Priorität. Das birgt das Risiko, daß
Vertreter dieser Fraktion zu Bewegungen in pro-
tektionistischer Richtung bereit sein könnten, um
die Abmachungen zu sichern, die für eine Zustim-
mung zum Binnenmarkt 1992 notwendig sind.

Es gibt allerdings zwei Grenzen für eine solche
Bereitschaft. Die erste Grenze liegt im GATT. Pro-
tektionistische Aktionen gegen die GATT-Regeln
in neuer Form oder größerem Umfang werden
wahrscheinlich keine Zustimmung finden. Das liegt
nicht etwa an irgendeinem Respekt vor den GATT-
Regeln oder gar an einem Interesse an diesen Re-
geln oder ihren Funktionen: Die Grenze wird durch
den Wunsch gesetzt, Verhandlungsnachteile zu ver-
meiden, die derjenige hat, der Regeln gebrochen
hat. Unglücklicherweise lassen die GATT-Regeln
einen großen Spielraum für eine Politik zu. die de
facto protektionistisch ist4).

Die zweite Grenze zu mehr Protektion gilt für Ak-
tionen, die ganz offen gegen die Interessen der Ver-
einigten Staaten gerichtet sind. Das bedeutet nicht,
daß die EG nicht auf eine Art handeln könnte, die
die Vereinigten Staaten als feindselig betrachten
würden. Die gemeinsame Agrarpolitik ist dafür ein
Beispiel. Aber bei diesem Beispiel handelt es sich
um Politik, die primär inländischen Zwecken dient,
bei denen also die Verletzung von amerikanischen
Interessen ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt ist.
Außerdem glaubt sich die EG in diesen Feldern im
Recht. Es bleibt jedenfalls richtig, daß es weitaus
schwieriger ist, in der EG einen Konsens für Pro-
tektion gegen die Vereinigten Staaten zu finden,
verglichen mit einem Konsens für Protektion gegen
Japan und den Femen Osten. Die „Festung Eu-
ropa“ wird also tatsächlich eine asymmetrische
Struktur haben: hohe Mauern und Artillerie gegen
Japan und Fernost gerichtet, aber nur einen Burg-
graben gegenüber den Vereinigten Staaten — tief
genug, um zu verhindern, daß man überrannt
wird.

Die Rechtfertigungen für diese feindselige Haltung
gegenüber Japan und Fernost können hier nicht in
allen Einzelheiten erörtert werden. Ein ganz einfa-
cher Grund ist, daß die Japaner effizient Güter pro-
duzieren und exportieren, von denen die EG
glaubt, sie produzieren und exportieren zu können.
Daher treten vor allem Probleme im Bereich der
Unterhaltungselektronik und in der Automobilin-
dustrie auf.

1. Das Beispiel der Automobilindustrie

Die Automobilindustrie ist ein Schlüsselindikator
für die Stärke protektionistischer Neigungen. Zur
Zeit schützen mehrere Mitgliedstaaten ihre Auto-
mobilindustrie gegen japanischen Wettbewerb
durch nationale Maßnahmen, also durch „freiwil-
lige“ Exportbeschränkungen, die die Anzahl der



Autos begrenzen, die japanische Produzenten in
das jeweilige Land exportieren dürfen. Solche
Grenzen sind im übrigen für die einzelnen Länder
unterschiedlich hoch. Großbritannien setzt z. B. als
Grenze einen 11 Prozent-Anteil japanischer Autos
am britischen Markt, Frankreich einen Anteil von
3 Prozent am französischen Markt, während Italien
nur eine winzige Anzahl japanischer Importautos
zuläßt. Andere Mitgliedstaaten im Norden der Ge-
meinschaft haben entweder keine mengenmäßigen
Beschränkungen oder solche, die weitaus großzügi-
ger sind oder weniger kontrolliert werden.

Lange Zeit hat diese Situation die Kommission vor
ein Problem gestellt. Der EWG-Vertrag ordnet die
Verantwortung für die äußere EG-Handelspolitik
der Kommission und dem Ministerrat zu. Die natio-
nalen Regulierungen fordern also vor allem die
Kommission heraus, da der Ministerrat ohnehin aus
unmittelbaren Vertretern der nationalen Regierun-
gen besteht. Daher hat die Kommission seit Jahren
versucht, Wege zu finden, sich von diesen nationa-
len Einschränkungen ihrer Kompetenz zu be-
freien.

Das Grundproblem für die Kommission liegt darin,
daß eine Gemeinschaftsquote, die höher ist als die
nationalen Quoten, nicht von Frankreich, Italien
und vielleicht auch nicht von Großbritannien ak-
zeptiert würde. Schließlich können zur Zeit alle
diese Länder ihre eigenen Quoten aushandeln,
wenn ihnen die Quoten nicht gefallen, die die Ge-
meinschaft anbietet. Auf der anderen Seite halten
die Deutschen und allgemein die nördlichen Mit-
gliedstaaten nicht viel von „freiwilligen Selbstbe-
schränkungsabkommen“ der EG. Die Kommission
hat keinen Ausweg aus dieser Sackgasse finden
können. Sie war folglich gezwungen, die Kontrolle
über die Handelspolitik auf diesem Gebiet an die
Mitgliedstaaten abzutreten.

Ein vollendeter Binnenmarkt würde der Kommis-
sion eine Teillösung bieten, um handelspolitischen
Einfluß zurückzugewinnen. Wenn es einen einheit-
lichen EG-Standard für Automobile gibt und die
Grenzkontrollen abgeschafft sind, werden die Mit-
gliedsregierungen nicht mehr in der Lage sein, na-
tionale Beschränkungen aufrechtzuerhalten. Einen
Franzosen z. B. wäre es dann möglich, sein Auto
— ob nun japanisch oder nicht — in Belgien zu
kaufen.

Die europäische Automobilindustrie ist von diesem
Aspekt des vollendeten Binnenmarkts nicht begei-
stert. Das neue Problem für die Kommission ist
also, ob diese wenig enthusiastischen Produzenten
und vor allem ihre Regierungen überhaupt zulassen
werden, daß eine Situation geschaffen wird, in der
sie die Protektion durch die einzelnen Mitgliedstaa-
ten verlieren. Die Frage ist also, ob diese Produzen-
ten und die von ihnen beeinflußten Regierungen

gestatten werden, daß das Programm „Binnen-
markt 1992" auf diesem Gebiet vollendet wird.

Was kann nun die Kommission unter diesen Um-
ständen tun. um ihr Programm „Binnenmarkt
1992“ zu vervollständigen? Kann sie Mittel finden,
die nördlichen Mitgliedstaaten — vor allem die
Bundesrepublik Deutschland — zur Annahme von
„freiwilligen Selbstbeschränkungsabkommen“ der
EG zu überreden, die restriktiv genug sind, um die
Produzenten und Regierungen solcher Länder zu-
friedenzustellen, die ihre nationalen Selbstbe-
schränkungsabkommen aufgeben müßten? Kann
die Kommission Vereinbarungen mit den Japanern
aushandeln, durch die japanische Automobilex-
porte in die EG an den Umfang europäischer Auto-
mobilexporte nach Japan gebunden werden könn-
ten? Es besteht kein Zweifel, daß es über diese
Frage eine hitzige Debatte in der Kommission gibt;
bei vielen Gelegenheiten wurde eine Enthüllung
dieser Politik angekündigt und dann wieder zurück-
gestellt. Das Ergebnis dieser Debatte mag jeder-
mann erraten. Man kann aber ziemlich sicher sein,
daß nicht zugleich der Gemeinsame Markt für Au-
tomobile bis Ende 1992 vollendet sein wird und die
Beschränkungen für Importe aus Japan abgebaut
sein werden.

Die Kommission hat jedoch eine dritte Option. Sie
kann die Karte „fairer Handel“ spielen. Wenn japa-
nische Produzenten Automobile in die EG „dum-
pen“. werden sie Anti-Dumping-Zöllen unterwor-
fen. Die nördlichen Mitgliedstaaten mögen zwar
Selbstbeschränkungsabkommen der EG ablehnen,
es mag aber möglich sein, sie zu Aktionen gegen
„unfairen“ japanischen Wettbewerb zu überre-
den.

In den letzten Jahren hat die Kommission mit neuen
Methoden experimentiert, Dumping-Margen für
Produkte aus Japan und Fernost zu berechnen.
Korrekt definiert, ist Dumping die Praxis, auf ei-
nem Exportmarkt zu einem niedrigeren Preis zu
verkaufen, als man für ein ähnliches Gut verlangt,
wenn es auf dem inländischen Markt des Expor-
teurs verkauft wird. Die neuen Methoden der Kom-
mission machen es jedoch auch bei höheren Preisen
in der EG möglich, japanisches Dumping zu be-
haupten, es sei denn, der Preis auf dem EG-Markt
ist weitaus höher als der Preis, den die Japaner auf
ihrem Inlandsmarkt fordern5). Diese Manipulation
der Anti-Dumping-Politik gibt der Kommission ein
extrem starkes Instrument der Handelspolitik. Sie
kann damit Importe für eine sehr breite Kategorie
von Gütern verhindern, entweder durch die direkte
Anwendung von Anti-Dumping-Zöllen oder durch
die Androhung solcher Zölle, um „freiwillige“
Preisvereinbarungen oder „freiwillige“ Selbstbe-



schränkungsabkommen zu erzwingen. Diese Tech-
nik wurde umfassend und erfolgreich bei Gütern
der Unterhaltungselektronik angewendet. In der
protektionistischen Logik müßte die Kommission
nun ihre Anwendung gegen Importe von Automo-
bilen aus Japan erwägen.

2. Das Beispiel des Marktes für Finanzdienstlei-
stungen

Die Bedrohung durch zunehmende Protektion ist 
allerdings nicht auf industrielle Produkte be-
schränkt. Die zweite Richtlinie zum Europäischen
Bankenmarkt enthält eine Reziprozitätsklausel
(Gegenseitigkeit der im Außenhandel eingeräum-
ten Bedingungen), die die Banken außerhalb der
EG und auch einige in der EG alarmiert hat. Willy
de Clercq, der damalige Kommissar für Außenbe-
ziehungen, bot seine Interpretation dieser Klausel
in einer Rede vom Juli 1988 an. Er schlug vor:
(a) Banken aus Nicht-EG-Ländem, die bereits in
einem Mitgliedsland zugelassen sind, könnten
daran gehindert werden, an den vollen Vorteilen
eines Gemeinsamen Marktes teilzuhaben.
(b) Reziprozität solle bedeuten, daß gleicher Zu-
gang für EG-Banken im jeweiligen Drittland ge-
währleistet sei. Gleicher Zugang sei gegeben, wenn
ähnlichen Finanzinstitutionen aus allen Mitglieds-
ländern dieselbe Behandlung in dem jeweiligen
Drittland gewährt wird.

(c) In vielen Fällen werde die EG nicht so sehr eine
Symmetrie in den rechtlichen Bedingungen des
Marktzutritts anstreben, sondern vielmehr Äquiva-
lenz in den ökonomischen Wirkungen.
Es ist sehr unwahrscheinlich, daß de Clercq eine
solche Einschätzung ohne Diskussion und Unter-
stützung für seine Position in der Kommission hat
vortragen können. Dennoch veranlaßte der Auf-
schrei, der der Rede von de Clercq folgte, die Kom-
mission, in einigen Punkten von seinen zum Teil
abenteuerlichen Vorstellungen abzurücken.
In einer größeren Stellungnahme zu den Auswir-
kungen des Projekts „Binnenmarkt 1992“ (veröf-
fentlicht nach der Rede von de Clercq) gab die
Kommission folgende Erläuterung6):
Drittländer werden vom Binnenmarkt in dem Um-
fang Vorteile haben, in dem ein wechselseitiges
Gleichgewicht von Vorteilen im Geiste des GATT
gesichert werden kann. Die Kommission werde
dazu gegebenenfalls bilaterale Verhandlungen mit
ihren Partnern führen müssen, um zufriedenstellen-
den Zugang zu deren Märkten zu erlangen.

Die Kommission behält sich demnach das Recht
vor, den Zugang zu den Vorteilen des Binnenmark-

tes für Unternehmungen aus Drittländern von der
Garantie ähnlicher Möglichkeiten abhängig zu ma-
chen, zumindest aber von nichtdiskriminierenden
Möglichkeiten in den Ländern dieser Unterneh-
mungen.

Diese Stellungnahme bestätigt nicht voll die Posi-
tion von de Clercq, aber eine Reihe von Fragen
bleibt offen. Eine Frage betrifft die Definition eines
Dienstleistungsanbieters aus einem Land, das nicht
der EG angehört (Drittland). Der Kern dieser
Frage ist, ob die Kommission versuchen wird, das
Reziprozitätsprinzip auch rückwirkend anzuwen-
den. Wenn nämlich bereits bestehende Zweigstel-
len von Unternehmungen aus Drittländern (z. B.
Citi-Bank oder American Express) EG-Inländer
sind, kann das Reziprozitätsprinzip nicht auf sie
angewendet werden. Reziprozität würde nur neue
Anbieter auf dem EG-Markt betreffen.

Der EWG-Vertrag enthält Passagen, die wie eine
substantielle rechtliche Barriere gegenüber jegli-
chem Versuch der Kommission wirken, bereits be-
stehende Zweigstellen von Unternehmungen aus
Drittländern einem Reziprozitätstest zu unterwer-
fen. Sie liegt in Art. 58, der besagt: „Für die An-
wendung dieses Kapitels (d. h. Kapitel 2., Das Nie-
derlassungsrecht B. H.) stehen die nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates gegründe-
ten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz,
ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlas-
sung innerhalb der Gemeinschaft haben, den natür-
lichen Personen gleich, die Angehörige der Mit-
gliedstaaten sind. Als Gesellschaften gelten die Ge-
sellschaften des bürgerlichen und des Handels-
rechts einschließlich der Genossenschaften und die
sonstigen juristischen Personen des öffentlichen
und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die
keinen Erwerbszweck verfolgen.“

Darin scheint eindeutig zum Ausdruck zu kommen,
daß eine bereits errichtete EG-Zweigstelle eines
ausländischen Unternehmens rechtlich ein EG-In-
länder ist. Bevor jedoch de Clercq anregte, daß
bereits in der EG zugelassene Banken nicht den
vollen Zugang zum Binnenmarkt erhalten könnten,
hatte er vermutlich rechtlichen Rat erhalten, daß
die Barrieren, die durch Art. 58 errichtet sind,
überwunden werden könnten.

Dennoch scheint die Kommission in der oben zitier-
ten Stellungnahme die Möglichkeit einer rückwir-
kenden Reziprozität zumindest für den Bankenbe-
reich zu verwerfen. Es heißt dort:

„— Finanzdienstleistungen
Die zweite Banken-Richtlinie, die vom Ministerrat
diskutiert wird, sieht die Möglichkeit von Rezipro-
zität gegenüber neuen Niederlassungen aus Dritt-
ländern vor. Es kann jedoch nicht darum gehen,
bereits errichteten Zweigstellen ausländischer Fir-



men in der Gemeinschaft die Rechte zu nehmen,
die sie erworben haben.“

Die Reichweite dieser Stellungnahme ist allerdings
nicht eindeutig. Gilt sie für alle Dienstleistungen,
wie dies die Zwischenüberschrift nahelegt, oder nur
für den Bankenbereich, wofür die Stellungnahme
selbst, ohne die Zwischenüberschrift, eindeutig
spricht? Gilt die Stellungnahme für Nicht-Finanz-
dienstleistungen? Der Entwurf einer Richtlinie für
Nicht-Finanzdienstleistungen legt nahe, daß sich
die Stellungnahme der Kommission nicht darauf
bezieht. In Art. 3 des Kommissionsentwurfs der
Richtlinie über gemeinsame Regeln für den inter-
nationalen Transport von Passagieren mit Eisen-
bahn oder Bus7) wird unter anderem festgestellt:
„(2) Ein Verkehrsunternehmer kann die Dienstlei-
stungsfreiheit innerhalb der Gemeinschaft unter
folgenden Bedingungen nutzen:

— ist er eine natürliche Person, so muß er Angehö-
riger eines Mitgliedstaats sein,

— ist er eine juristische Person, so muß diese

— von Personen ständig und tatsächlich verwal-
tet werden, die mehrheitlich Angehörige der
Mitgliedstaaten sind,

— so beschaffen sein, daß die Personen, die mit-
telbar oder unmittelbar am Betriebsergebnis des
Verkehrsunternehmens mehrheitlich beteiligt
sind oder über die Mehrheit der mit einem
Stimmrecht verbundenen Anteile oder über die
Mehrheit der Stimmrechte verfügen, Angehö-
rige der Mitgliedstaaten sind.

(3 ) Ein Mitgliedstaat kann nach Konsultierung der
Kommission Ausnahmen von Absatz 2 gewähren,
sofern daraus keine Störung der Märkte des grenz-
überschreitenden Personenverkehrs mit Kraftom-
nibussen zu betrachten ist.“

Ich neige dazu, diesen Vorschlag eines Nationali-
tätstests bei der Niederlassung8), der eindeutig
strenger wäre als ein Reziprozitätstest, als ein Mo-
dell dafür zu betrachten, welche Haltung die pro-
tektionistische Fraktion in der Kommission gern bei
anderen Dienstleistungen erreichen möchte. In be-
sonderen Fällen, wie z. B. im Bankenbereich, dürf-
ten aber sogar die Protektionisten in der Kommis-
sion zustimmen, daß die Kosten von Umgehungs-
versuchen und von ausländischen Reaktionen und
Vergeltungen die Vorteile übertreffen könnten.
Wenn man diese harte Tatsache akzeptiert, ist man
allerdings noch weit davon entfernt, die Vorteile
freien Handels zu begreifen.

So hat z. B. der Vorsitzende der Banken-Abteilung
der Kommission nach einer Meldung der Financial
Times vor einer Konferenz über Finanzmärkte ge-
sagt, daß die Kommission verschiedene Formen der
Behandlung von EG-Banken im Ausland sucht.
Die Financial Times berichtete am 8. November
1988: In der Schweiz sollten EG-Banken in der
Lage sein, mit den lokalen Banken fast als Univer-
salbanken in Wettbewerb zu treten, während die
EG-Banken in den Vereinigten Staaten die lokalen
Regeln beachten müßten, die den Markt geogra-
phisch und nach der Art des Bankgeschäftes auftei-
len. In Japan, einem Markt, in den einzudringen
besonders schwer sei, solle ein Ergebnis ausgehan-
delt werden, das besser sei als die Regelung für
japanische Banken.
Die letzte nicht beantwortete Frage ist, wie die vor-
geschlagene Regulierung konkret ausgeführt wer-
den wird. Soll diese Regulierung im Ergebnis be-
deuten, daß gegen die neue Niederlassung eines
Unternehmens aus einem Drittland irgendein Mit-
gliedstaat ein Veto einlegen kann, wenn einer sei-
ner Banken die Zulassung durch ein Drittland ver-
weigert worden ist? Was wird z. B. geschehen,
wenn der amerikanische Bundesstaat Montana ei-
ner griechischen Bank die Zulassung verweigert?
Lord Cockfield, Kommissionsmitglied für den Bin-
nenmarkt in der letzten Kommission, soll gesagt
haben, die Kommission wünsche es nicht, daß der
Ministerrat die Reziprozität zwingend vorschreibt.
Im Kern werde die Kommission ein politisches Ur-
teil darüber treffen, wann und wo sie Reziprozität
fordern wolle9).
Der Kommission diese Möglichkeit für diskretio-
näre Entscheidungen einzuräumen mag der einzige
vernünftige Weg sein, mit den Problemen umzuge-
hen, die durch die Politik der Reziprozität aufge-
worfen worden sind. Diese Tatsache ist allerdings
ein ebenso starkes Argument gegen eine Politik der
Reziprozität, wie sie ein Argument ist, der Kom-
mission eine solche Macht zu geben.
Das ökonomische Argument für offene EG-
Märkte, ob nun im Bankenbereich oder bei ande-
ren Produkten, ist nicht auf die Einstellung ge-
stützt, daß die EG ausländischen Produzenten oder
Produzenten überhaupt irgendeinen Gefallen tun
müsse. Die Grundlage der ökonomischen Rechtfer-
tigung für offene Märkte ist vielmehr der Gedanke,
daß Wettbewerb zwischen den Produzenten die
Wohlfahrt der Verbraucher in der EG erhöhen
wird.
Es ist richtig, daß eine Politik der Reziprozität in all
ihren Schutzwirkungen nur sehr schwer zu beurtei-
len ist. Das Beharren der EG auf Reziprozität
könnte unter Umständen zu einer Öffnung auslän-
discher Märkte ohne jede Schließung des EG-



Marktes führen. Aber viele, die eine EG-Politik der
Reziprozität fordern, suchen weniger die Öffnung
ausländischer Märkte als vielmehr eine Rechtferti-
gung für die Abschottung der EG-Märkte. Rezipro-
zität ist daher ein besonders problematischer Weg
für die EG. Voraussagen aufgrund der verfügbaren
Informationen, wie sich die Reziprozitätspolitik bis
1993 entwickelt haben wird, könnte eher ein Stern-
deuter als ein Ökonom treffen. Wird der Kommis-
sion allerdings die Macht gegeben, ausländische
Anbieter von Dienstleistungen in der EG zu be-
schränken, dann kann man sicher sein, daß sie diese
Macht auch nutzen wird.
Hat dies alles aber tatsächlich Bedeutung? Würde
es etwas ausmachen, wenn mehr Protektion gegen
Drittländer der Preis für den vollendeten Binnen-
markt wäre? Natürlich macht das etwas aus: Für die
EG stellt sich das Problem, ob sie entweder dem
Modell der Gemeinsamen Agrarpolitik oder einer
Politik offener Märkte folgen soll. In der Tat be-

steht der Zwiespalt darin, ob sie das Kunststück
fertigbringen kann, auf der einen Seite die gemein-
same Agrarpolitik zu verteidigen, während sie auf
der anderen Seite eine Politik offener Märkte bei
anderen Produkten verfolgt. Die Vorzeichen, z. B.
bei Stahl, Textilien und der Unterhaltungselektro-
nik, sind nicht gut.

Die ursprüngliche Argumentation der Kommission
für den Binnenmarkt 1992 stützte sich vor allem auf
die ökonomischen Vorteile, die durch einen Bin-
nenmarkt gewonnen werden könnten. Ob diese
ökonomischen Vorteile aber erreicht werden kön-
nen, hängt davon ab, was mit der EG-Protektion
gegenüber Ländern außerhalb der EG geschehen
wird. Eine EG, deren Binnenmarkt durch ge-
schützte Oligopole aufgeteilt würde, wäre keine
wirkliche ökonomische oder politische Verbesse-
rung gegenüber dem Status quo (vor dem Weiß-
buch), auch dann nicht, wenn die Oligopolisten
Europäer sind.

IV. Abschließende Beurteilung

Einen offenen Gemeinsamen Markt der EG zu er-
reichen wäre eine wichtige Errungenschaft. Es wäre
ein Kunststück, auf das man stolz sein könnte, wenn
es gelänge, die alten düsteren Kräfte des Nationa-
lismus und der Kirchturmpolitik zu überwinden,
indem man den Bürgern Europas einen breiten
Spielraum für freie Bewegungen und Experimente
gewährt. Jacques Delors, der Präsident der Kom-
mission, hat nach Berichten des Economist vom
28. Januar 1988 gesagt, daß Europa über den Bin-
nenmarkt hinausgehen müsse, weil man sich in ei-
nen Binnenmarkt nicht verlieben könne.
Wenn das so ist, dann kann man sich allerdings
selbst in der richtigen Stimmung nicht in eine Euro-
päische Zentralbank, in ein Europäisches Unter-
nehmensrecht oder in eine Europäische Sozial-
Charta verlieben. Selbst ein Bauer könnte die ge-
meinsame Agrarpolitik nicht lieben. Es ist wahr-
scheinlich jenseits der Empfindungsfähigkeit der
meisten Bürger, auch nur einen Schimmer von Zu-
neigung für eine Europäische Interessengemein-
schaft der Produzenten von Unterhaltungselektro-

nik zu verspüren, die von der Handelspolitik der
Kommission am Leben gehalten würde. Objekte
der Liebe entstehen selten aus bürokratischem Sinn
für Sauberkeit.
Welchen europäischen Bürger braucht nun die
Kommission der Europäischen Gemeinschaft, da-
mit die Kommission für sie oder ihn ein solches
Objekt der Liebe schaffen kann? Die Kommission
hat eine ehrenvolle Aufgabe, die sie auch ehrenvoll
ausführen mag. Es ist erforderlich, den ergänzten
EWG-Vertrag zu verwirklichen und damit einen
Raum zu schaffen und zu erhalten, in dem die Bür-
ger Europas miteinander frei leben und arbeiten
können. Durch den Binnenmarkt 1992 kann die
Kommission den Bürgern Möglichkeiten schaffen,
wie sie nie zuvor bestanden haben. Die Kommis-
sion wird keine Dankbarkeit der Bürger gewinnen
können, wenn sie die Errungenschaften einer sol-
chen neuen Welt dadurch gefährdet, daß sie darauf 
beharrt, verbrauchte und kontraproduktive Sym-
bole der alten Welt in die neue Welt hinüberzuret-
ten.



Michael Kreile

Politische Dimensionen des europäischen
Binnenmarktes

I. Einleitung

Kaum eine andere Initiative der EG-Kommission
hat je eine so große öffentliche Resonanz gefunden
wie das Programm, nach dem bis Ende 1992 der
europäische Binnenmarkt als Raum ohne Binnen-
grenzen vollendet werden soll. Von den Mitglied-
staaten als Integrationsziel in der Einheitlichen Eu-
ropäischen Akte verankert und inzwischen in Form
von Kommissionsvorschlägen weitgehend konkreti-
siert. bestimmt das Binnenmarktvorhaben den Pla-
nungshorizont von Unternehmen, die Wirtschafts-
politik von Regierungen, die Sorgen der Gewerk-
schaften und die Europaberichterstattung in den
Medien. Innerhalb wie außerhalb der Gemein-
schaft hat das Binnenmarktprojekt schon bemer-
kenswerte Ankündigungseffekte ausgelöst: Wenn
nationale Regierungen die Beschleunigung des
Strukturwandels als zentrale wirtschaftspolitische
Aufgabe begreifen, wenn europaweit eine Welle
von Unternehmensfusionen einsetzt, wenn die
USA präventive Kritik an der „Festung Europa“
üben oder Mitgliedsländer der Europäischen Frei-
handelszone (EFTA) wie die Schweiz ihre nationale
Gesetzgebung künftig auf die Vereinbarkeit mit
dem Gemeinschaftsrecht prüfen, so steht dahinter
jeweils die Überzeugung, daß das Datum 1992 eine
ernstzunehmende Herausforderung bedeute und
Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit erzwinge. In die Aufbruchstimmung, die nicht
zuletzt durch die Prognosen des Cecchini-Berichts
genährt wird — danach wird der Binnenmarkt mit-
telfristig das Wirtschaftswachstum um 4,5 Prozent
steigern und ,8 Mio. neue Arbeitsplätze schaf1 -
fen1) —, mischen sich freilich zunehmend Skepsis,
Kritik oder Ablehnung derjenigen, die befürchten,
daß der Binnenmarkt Arbeitnehmerrechte be-
schneiden, den Verbraucherschutz aushöhlen,
strukturschwache Regionen noch weiter ins Abseits
drängen und die Umwelt zusätzlich belasten wird.
Der Konjunktur des Binnenmarktthemas in den
Medien entspricht oft kein hinreichendes Verständ-
nis der politischen Voraussetzungen. Erfolgsbedin-
gungen und Konsequenzen der Verwirklichung des

Binnenmarktes. Auch in wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen wird diese Dimension häufig ver-
nachlässigt. Will man EG-interne Konflikte und
Blockierungspotentiale angemessen erklären und
die Bedingungen für deren Überwindung angeben,
so hat man von folgenden Überlegungen auszuge-
hen:

— Der Binnenmarkt muß von zwölf Nationalstaa-
ten verwirklicht werden, die sich nach Wirtschafts-
struktur, Entwicklungsniveau, ordnungspolitischer
Ausrichtung und wirtschaftspolitischen Prioritäten
teilweise beträchtlich unterscheiden.

— Mit dem Binnenmarktprogramm verbinden sich 
auf Seiten der Mitgliedsländer der Gemeinschaft
unterschiedliche integrationspolitische Konzeptio-
nen, wobei insbesondere die „politische Finalität“
des Integrationsprozesses umstritten ist.

— Die Strukturmerkmale und europapolitischen
Leitbilder der Mitgliedstaaten bestimmen deren In-
teressen und Prioritäten im Hinblick auf die ver-
schiedenen Elemente des Binnenmarktprogramms
und prägen damit die Formulierung und Umsetzung
der jeweiligen nationalen Binnenmarktstrategie.

— Die Vollendung des Binnenmarktes setzt die
Überwindung politischer und administrativer
Schranken voraus und erfordert Neuerungen im
Institutionengefüge der Gemeinschaft, wenn die
Dynamik des Einigungsprozesses erhalten bleiben
soll.

Dieser Beitrag soll zunächst die integrationspoliti-
sche Logik des Binnenmarktvorhabens verdeutli-
chen, indem die im Weißbuch der Kommission von
1985 niedergelegte Strategie analysiert und im Zu-
sammenhang zweier unterschiedlicher Integrations-
konzepte diskutiert wird. Anschließend wird für die
größten Mitgliedstaaten gezeigt, welche national
spezifischen Prioritäten sie mit dem Binnenmarkt-
vorhaben verbinden und welche Auswirkungen des
Binnenmarktes sie fürchten bzw. auszuschließen
trachten. Schließlich werden die zu überwindenden
politischen und administrativen Hemmnisse skiz-
ziert und institutioneile Konsequenzen des Binnen-
marktes erörtert.



II. Die Strategie des Weißbuchs
1. Zur Ortsbestimmung des Binnenmarkt-

programms im Integrationsprozeß

In der Geschichte der europäischen Einigung lassen
sich zwei Typen von Integrationsstrategien unter-
scheiden, die auch für die sozialwissenschaftliche
Theoriebildung konstitutive Bedeutung gewonnen
haben: die Strategie funktionaler Integration, die an
bereichsspezifische Kooperationsinteressen der Na-
tionalstaaten anknüpft und daraufzielt, für einzelne
Wirtschaftssektoren oder für nationale Volkswirt-
schaften insgesamt einen neuen Ordnungsrahmen
zu schaffen, und die Strategie konstitutioneller Inte-
gration, die das Prinzip nationalstaatlicher Souverä-
nität überwinden und einen europäischen Bundes-
staat schaffen will. Die beiden Strategien unter-
scheiden sich nach dem Ausmaß des Souveränitäts-
verzichts, den die Nationalstaaten zu erbringen ha-
ben, und nach den Triebkräften und Trägem des
Integrationsprozesses. Soweit der funktionale An-
satz auf Marktintegration setzt, macht er die Wirt-
schaftssubjekte selbst zu Trägern des Integrations-
prozesses, der sich entfalten kann, sobald die Bar-
rieren für den Verkehr von Waren, Dienstleistun-
gen und Produktionsfaktoren beseitigt worden
sind. Entstehen soll dadurch eine Gemeinschaft von
„Marktbürgern". Politikintegration als komple-
mentäre Methode innerhalb der funktionalen Stra-
tegie bedeutet demgegenüber die Vergemeinschaf-
tung einzelner Bereichspolitiken, die die Marktin-
tegration stützen und gegen Renationalisierung und
Desintegration absichern sollen. Ihre Träger sind in 
erster Linie nationale und supranationale Bürokra-
tien.

Obwohl die europäische Einigungsbewegung in den
ersten Nachkriegsjahren ihre intellektuelle Aus-
strahlung und ihren politischen Elan von den Föde-
ralisten empfing, konnte sich der föderalistische
Gedanke gegen die Schwerkraft der Realpolitik
nicht durchsetzen. Angefangen mit der Gründung
der Montanunion, stellt sich die Entwicklung der
Europäischen Gemeinschaften als Erfolgsge-
schichte des funktionalen Ansatzes dar. Die Föde-
ralisten konnten zwar im supranationalen Institu-
tionen- und Rechtssystem der Römischen Verträge
einen „unvollendeten Bundesstaat“ sehen — so der
Titel eines Buches von Walter Hallstein ) —, doch
wurden sie in ihren Hoffnungen ebenso enttäuscht
wie diejenigen Neofunktionalisten, die aus der po
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stulierten Eigendynamik von Sachzwängen, Lern-
prozessen und Erfolgserlebnissen die Tendenz zu
einem quasiföderalen System ableiteten.

Seit der Verwirklichung der Zollunion im Jahr 1968
haben Mitgliedstaaten und Organe der Gemein-

schäft eine Reihe von Zielkonzeptionen formuliert
und umzusetzen versucht, deren gemeinsamer Nen-
ner das Streben nach einer Vertiefung der Integra-
tion ist. Dabei mußte es zwischen den Zielen „Ver-
tiefung“ und „Erweiterung“ der Gemeinschaft zu
Spannungen kommen, da die beiden Erweiterungs-
runden die Heterogenität des Integrationsverban-
des vergrößerten. Schon auf dem Haager Gipfel
von 1969 setzten die Staats- und Regierungschefs
der Gemeinschaft das Ziel, eine Wirtschafts- und
Währungsunion zu errichten. 1972 faßten sie den
Entschluß, „die Gesamtheit der Beziehungen zwi-
schen den Mitgliedstaaten ... in eine Europäische
Union umzuwandeln“3). Zum besseren Verständ-
nis des Binnenmarktprojekts ist es zunächst not-
wendig, daran zu erinnern, was mit dem Begriff der
Wirtschafts- und Währungsunion gemeint war.
Nach dem Bericht der Werner-Gruppe (1970) sollte
bis zum Jahr 1980 (!) stufenweise folgender Zustand
erreicht werden: Die Gemeinschaft sollte eine Zone
freien Personen-, Güter-, Dienstleistungs- und Ka-
pitalverkehrs bilden, in der Wettbewerbsverzerrun-
gen ebenso vermieden werden sollten wie struktu-
relle und regionale Ungleichgewichte. Durch die
Beseitigung der Bandbreiten der Wechselkurse und
die unwiderrufliche Festsetzung der Paritäten sollte
ein eigenständiger Währungsraum entstehen, in
dem die Geldpolitik von einem gemeinschaftlichen
Zentralbanksystem gesteuert würde. Schließlich
sollte ein starkes wirtschaftspolitisches Entschei-
dungsgremium auf Gemeinschaftsebene geschaffen
werden, das einem in seinen Kompetenzen aufge-
werteten Europäischen Parlament verantwortlich
sein sollte4).

Das Konzept der Wirtschafts- und Währungsunion
folgte somit der Logik der funktionalen Politikin-
tegration, erzeugte aber zugleich einen Bedarf an
institutioneller Reform, der den Rahmen dieses
Ansatzes sprengen mußte. Der Prioritätenstreit5)
zwischen „Ökonomisten“ und „Monetaristen“ über
den richtigen Weg zum anvisierten Ziel und mehr
noch die weltwirtschaftlichen Krisenprozesse der
siebziger Jahre brachten schon die erste Stufe der
WWU, den Währungsverbund der sogenannten



Währungsschlange, zum Scheitern. Erst mit der
Schaffung des Europäischen Währungssystems im
Jahr 1979 gelang es, die währungspolitische Zusam-
menarbeit zu verstärken.

Es war das erste direkt gewählte Europäische Par-
lament, das im Bewußtsein seiner demokratischen
Legitimation 1981 die verfassungspolitische Initia-
tive ergriff. Unter der Führung Altiero Spinellis
erarbeitete der Institutioneile Ausschuß des Parla-
ments den „Entwurf eines Vertrages zur Gründung
der Europäischen Union“ ). Der Entwurf bemäch6 -
tigte sich dieses unscharfen Begriffs und füllte ihn,
indem er ihn zum Signum für ein präföderales Insti-
tutionensystem machte. Im Februar 1984 mit einer
Mehrheit von 237 Stimmen verabschiedet, wurde
er in Form eines ratifizierungsbedürftigen Vertrags
an die Parlamente und Regierungen der Mitglied-
staaten weitergeleitet. Der Ehrgeiz des Europäi-
schen Parlaments, als Motor der Integration zu wir-
ken, stieß jedoch rasch auf die Grenzen, die ihm die
Regierungen zogen.

Mit ihrem im Juni 1985 vorgelegten Weißbuch an
den Rat, das den Titel „Vollendung des Binnen-
marktes“ trägt, geriet die von Jacques Delors ge-
führte Kommission in eine Situation, die durch die
Blockierung verfassungspolitischer Reforment-
würfe, die Zuspitzung von Verteilungskämpfen
zwischen den Mitgliedstaaten und die Stagnation
des Einigungsprozesses gekennzeichnet war. Die
Kommission vollzog mit dem Weißbuch einen Stra-
tegiewechsel, der zum funktionalen Ansatz zurück-
führte. Zugleich gelang es ihr, ihre in den Verträgen
verankerte, vom Rat immer stärker beschnittene
Initiativfunktion zurückzugewinnen und der Ge-
meinschaft eine langfristige Perspektive zu eröff-
nen. Die Idee eines Wirtschaftsraums ohne Gren-
zen mit 320 Mio. Einwohnern, fähig, im technolo-
gischen Wettbewerb mit den USA und Japan zu
bestehen, sollte einem verbreiteten Krisenbewußt-
sein entgegenwirken und einen Innovations- und
Wachstumsschub auslösen, der dem Schlagwort
von der Eurosklerose den Boden entziehen würde.
Für die Delors-Kommission besaß das Binnen-
marktprojekt gegenüber anderen möglichen Pro-
grammschwerpunkten — wie Haushalts- und
Agrarreform, institutionellem Ausbau der Gemein-
schaft, Wirtschafts- und Währungsunion — den
Vorzug, daß es zukunftsweisend war. dem „Europa
der Bürger“ zu dienen versprach, unter den Mit-
gliedstaaten auf keine prinzipiellen Widerstände
stieß und den Gemeinschaftshaushalt nicht zu bela-
sten schien7). Die herausragende politische Lei-

stung der Kommission besteht darin, daß sie es ver-
standen hat, ein eindeutiges und verständliches
Ziel — die Abschaffung der Binnengrenzen — zu
formulieren, eine Fülle eher disparater technischer
Maßnahmen in einem Aktionsprogramm zusam-
menzufassen und die Mitgliedstaaten für die zu sei-
ner Umsetzung notwendigen Änderungen des
EWG-Vertrags in der Einheitlichen Europäischen
Akte zu gewinnen8).

2. Ziele und Instrumentarium des Weißbuchs

Das Weißbuch der Kommission hat den erklärten
Zweck, die „wesentlichen und logischen Folgen“
darzulegen, die sich aus der Selbstverpflichtung des
Rates ergeben, den Binnenmarkt bis 1992 zu voll-
enden9). Bei der Zielvorgabe, bis Ende des Jahres
1992 alle Schranken abzuschaffen, die den freien
Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und
Personen behindern, handelt es sich auf den ersten
Blick um nichts anderes als die Erfüllung der Ver-
pflichtungen, die die Mitgliedstaaten schon im
EWG-Vertrag eingegangen sind. Daß die vier „gro-
ßen Freiheiten“ nur sehr lückenhaft verwirklicht
wurden, hat verschiedene Ursachen: Die Schöpfer
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hatten
den Akzent auf die Schaffung der Zollunion gelegt.
Als Reaktion auf die Wirtschaftskrisen der sieb-
ziger und frühen achtziger Jahre gewannen nicht-
tarifäre, Handelshemmnisse10) als Instrumente ei-
nes neuen Protektionismus zunehmend an Bedeu-
tung, ebenso die Subventionierung strukturschwa-
cher Unternehmen und Branchen, die den Wettbe-
werb verzerrte. Die Verpflichtung zur Liberalisie-
rung des Kapitalverkehrs war im EWG-Vertrag re-
striktiv formuliert worden, und die Durchsetzung
der Niederlassungsfreiheit geriet bald zum Stel-
lungskrieg mit berufsständischen Interessen, die
von nationalen Regierungen wirkungsvoll vertreten
wurden.

Der Zusammenschluß der zwölf Einzelmärkte der
Mitgliedstaaten in einen einzigen Binnenmarkt er-
fordert nach dem Weißbuch die Beseitigung aller
materiellen, technischen und steuerlichen Schran-
ken, die den freien Verkehr behindern. Ökonomi-
sche Rationalität und europapolitische Symbolik
gehen in der Begründung dieses Programms eine
Verbindung ein. Die Abschaffung von Schranken,
die nationale Märkte gegeneinander abschirmen,
soll Kostensenkungen und steigende Skalenerträge
(Wirtschaftlichkeitsvorteile vergrößerter Produk-
tionsanlagen) bei den Unternehmen und Preissen-



kungen bei den Verbrauchern ermöglichen. Wett-
bewerb, Innovation und Wachstum werden stimu-
liert und die Produktionsfaktoren dorthin gelenkt,
wo ihr Einsatz am rentabelsten ist. Über den EWG-
Vertrag hinaus geht das Weißbuch darin, daß es die
Abschaffung der Grenzkontrollen fordert. Hierfür
gibt es zwar auch ökonomische Gründe, doch steht
für die Kommission eindeutig die Überlegung im
Vordergrund, daß mit der Abschaffung aller Grenz-
kontrollen für den Bürger „der sichtbare Beweis für
die andauernde Zersplitterung der Gemein-
schaft“ ) beseiti11 gt und ein Akt von hoher Symbol-
kraft vollbracht würde. Die Grenzkontrollen sollen
ohne Ausnahme abgeschafft werden, gleichgültig
welche staatlichen oder administrativen Funktio-
nen sie erfüllen — das Spektrum reicht von Ein-
reise- und Paßkontrollen über Zollkontrollen bis
hin zu Sicherheitskontrollen bei LKWs und zu sta-
tistischen Erhebungszwecken. Folglich müssen ent-
weder die Kontrollen ersatzlos beseitigt oder die
Kontrollen an den Binnengrenzen ins Inland verla-
gert bzw. durch andere Verfahren ersetzt wer-
den ).12 Die politische Brisanz des Vorschlags liegt
nicht zuletzt darin, daß davon auch Probleme der
inneren Sicherheit und der Verbrechensbekämp-
fung (Terrorismus, Drogenhandel) berührt wer-
den. Um die Abschaffung von Einreisekontrollen
für Gemeinschaftsbürger zu ermöglichen, müssen
nach Auffassung der Kommission die nationalen
Waffen- und Drogengesetze einander angeglichen
werden. Da „Nicht-EG-Bürger" (Weißbuch) eben-
falls in den Genuß größerer Freizügigkeit innerhalb
der Gemeinschaft kommen, sollen die EG-Länder
ihre Asyl- und Visumspolitik vereinheitlichen und
die Kontrollen an den Außengrenzen der Gemein-
schaft verstärken.
Weil die unterschiedliche Höhe der indirekten
Steuern in den EG-Ländem einen wesentlichen
Grund für fiskalische Grenzkontrollen darstellt,
hält die Kommission eine Harmonisierung der
Mehrwertsteuer- und Verbrauchssteuersätze für
nötig. Angesichts der starken Widerstände bei meh-
reren Mitgliedstaaten hat sie mittlerweile einen
Richtlinienentwurf vorgelegt, der für die Mehr-
wertsteuer zwei Bandbreiten vorsieht — einen Nor-
malsatz zwischen und 20 Prozent und14 einen er-
mäßigten Satz zwischen vier und neun Prozent.
Unter die Kategorie „technische Schranken“ fallen
im Weißbuch ganz unterschiedliche Sachverhalte:
Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften, tech-
nische Normen oder die Bevorzugung nationaler
Unternehmen im öffentlichen Auftragswesen

ebenso wie Hindernisse im Dienstleistungs- und
Kapitalverkehr. Als zukunftsträchtige Innovation
gilt weithin die Abkehr der Kommission vom bishe-
rigen Konzept der technischen Harmonisierung.
Anstatt wie bisher in kräfteverzehrenden Verhand-
lungen zwischen der Kommission und nationalen
Bürokratien detaillierte technische Spezifikationen
für Industrieprodukte auszuhandeln oder gemein-
schaftsweit die Tageszeiten für die Benutzung von
Rasenmähern zu regeln, soll nunmehr ein „neuer
Ansatz“ praktiziert werden: Es soll „deutlich unter-
schieden werden zwischen den Bereichen, in denen
eine Harmonisierung unerläßlich ist, und den Be-
reichen, bei denen man sich auf eine wechselseitige
Anerkennung der nationalen Regelungen und Nor-
men verlassen kann“ ). „Die Harmonisierung von13

Rechtsvorschriften . . . wird sich künftig darauf be-
schränken, zwingende Erfordernisse für Gesund-
heit und Sicherheit festzulegen, ... bei deren Be-
achtung ein Erzeugnis frei verkehren kann.“ 14) Die
Ausarbeitung europäischer Industrienormen wird
auf die bestehenden europäischen Normungsinsti-
tutionen übertragen. Zur Erleichterung des Har-
monisierungsverfahrens ist in die Einheitliche Eu-
ropäische Akte eine Änderung des EWG-Vertrags
aufgenommen worden, die bei der Angleichung von
Rechtsvorschriften im Dienste des Binnenmarktes
abweichend von Art. 100 Ratsentscheidungen mit
qualifizierter Mehrheit ermöglicht.

Das Prinzip der wechselseitigen Anerkennung er-
streckt sich nicht nur auf den Warenverkehr, son-
dern wird auch auf den Dienstleistungsbereich und
die Voraussetzungen der Niederlassung von Freibe-
ruflern (Anerkennung von Hochschuldiplomen)
ausgedehnt ). Wegen der wachsenden gesamtwirt-
schaftlichen Bedeutung des Dienstleistungssektors
soll ein gemeinsamer Dienstleistungsmarkt entste-
hen, der sowohl die alten Dienstleistungen wie Ban-
ken. Versicherungen und Verkehr als auch die
neuen Dienstleistungen wie Informationsvermark-
tung und audiovisuelle Dienste (gemeinschafts-
weite Rundfunkzone) umfaßt. Um die Märkte für
öffentliche Aufträge zu öffnen — bisher werden
nur ca. zwei Prozent aller öffentlichen Aufträge an
Unternehmen aus anderen EG-Ländern verge-
ben —, soll eine bessere Einhaltung bestehender
Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien sicherge-
stellt werden. Ferner soll die Liberalisierung des
öffentlichen Auftragswesens auf bisher ausgenom-
mene Sektoren — nämlich Energie, Verkehr, Was-
serwirtschaft und Fernmeldewesen — ausgedehnt
werden. Die grenzüberschreitende Unternehmens-
kooperation soll durch eine Angleichung des Ge-11) Ebd., S. 9; vgl. J. Pelkmans (Anm. 8), S. 362.

12) Im Bereich der Warenkontrollen würde dies beispiels-
weise bedeuten, daß nationale Einfuhrkontingente gegen-
über Drittländern aufzuheben sind. Veterinär- und Lebens-
mittelkontrollen wären am Versandort durchzuführen, Au-
ßenhandelsstatistiken nicht mehr anhand von Warenbegleit-
dokumenten, sondern nach Meldungen der Unternehmen zu
erstellen.

13) Weißbuch (Anm. 9), S. 19.
14) Ebd.; vgl. Thomas Bruha, Rechtsangleichung in der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Deregulierung durch
„Neue Strategie“? in: Zeitschrift für ausländisches öffentli-
ches Recht und Völkerrecht, 46 (1986), S. 1—33.
15) Vgl. H. Schmitt von Sydow (Anm. 7), S. 93f.



sellschaftsrechts erleichtert werden. Die integra-
tionspolitische Bedeutung ihres Programms hat die
Kommission folgendermaßen eingestuft: „Genauso
wie die Zollunion der wirtschaftlichen Integration
vorangehen mußte, muß auch die Wirtschaftsinte-
gration der Europäischen Einheit vorange-
hen.“16)

20) In diesem Sinn Alain Mine, La grande illusion, Paris
1989, S. 102.

Mit einer Liste von 300 Rechtsakten, die bis 1992 zu
erlassen sind, hat die Kommission einen gewissen
Entscheidungsdruck auf den Rat auszuüben ver-
sucht. Diese Liste wurde inzwischen auf 279 Vor-
schläge gekürzt, von denen die Kommission bis
Ende 1988 ca. 90 Prozent vorgelegt hat. Nach dem
Halbzeitbericht der Kommission ) hat der Rat bis
Dezember 1988 über 108 Vorschläge eine politische
Einigung erzielt. Da bis Ende 1992 auch die Rechts
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-
akte der Gemeinschaft in nationales Recht umge-
setzt werden sollen, kann die in der Einheitlichen
Europäischen Akte ohne Rechtsverbindlichkeit

festgelegte Frist für die Verwirklichung des Binnen-
marktes — der 31. Dezember 1992 — nur einge-
halten werden, wenn der Rat seine Arbeit beschleu-
nigt und das Kooperationsverfahren vom Europäi-
schen Parlament zügig durchgeführt wird. Fort-
schritte sind vor allem bei der Beseitigung techni-
scher Hemmnisse im Güter- und Dienstleistungs-
verkehr sowie bei der Liberalisierung des Kapital-
verkehrs erzielt worden. Wenig oder gar nicht vor-
angekommen sind hingegen die Angleichung der
indirekten Steuern, die Beseitigung der Grenzkon-
trollen im Reiseverkehr und die Maßnahmen zum
Schutz der Gesundheit von Pflanzen und Tieren ).
Schon auf der Tagung des Europäischen Rates in
Hannover im Juni 1988 haben die Staats- und Re
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-
gierungschefs jedoch die Überzeugung geäußert,
daß der Prozeß der Verwirklichung des Binnen-
marktes „nun so weit vorangeschritten ist, daß er
unumkehrbar geworden ist“ ).19

III. Ordnungspolitik und Integrationsstrategien

Um den Preis einer gewissen Stilisierung lassen sich
im Hinblick auf die integrationspolitische Dynamik
des Binnenmarktvorhabens zwei Konzeptionen
herausarbeiten. Sie unterscheiden sich vor allem
danach, wie sie das Verhältnis zwischen Binnen-
markt und Gemeinschaftspolitiken definieren und
welche institutionellen Konsequenzen sie daraus
ableiten. Sie weisen aber auch Unterschiede in der
ordnungspolitischen Orientierung auf.

1. Marktintegration

Das erste Konzept läßt sich als liberales oder neo-
liberales Verständnis von Marktintegration charak-
terisieren. Danach soll die Entfesselung der Markt-
kräfte, die Stärkung von Innovation und Wettbe-
werb, ihre eigene Belohnung in sich tragen — in
Form einer effizienteren Ressourcenallokation, hö-
herer Wachstumsraten und steigender Beschäfti-
gung. Unter diesem Blickwinkel erscheint das Bin-
nenmarktvorhaben als das „größte Deregulierungs-
projekt der modernen Wirtschaftsgeschichte“ (Nar-
jes), als ein ordnungspolitisches Unternehmen, das
auf Entstaatlichung zielt, oder gar als ein „Sieg der
Gesellschaft über die Politik“20). Der internatio-

nale Wettbewerb, so der Kieler Wirtschaftswissen-
schaftler Herbert Giersch, wird nicht nur die Ent-
deckung „neuen Wissens für Produkt- und Prozeß-
innovationen“ fördern, er wird auch verstärkt ein
Wettbewerb „der Produktionsstandorte und der
Arbeitsplätze an diesen Orten“ sein. „Städte kon-
kurrieren mit Städten, Regionen mit Regionen,
Steuersysteme mit Steuersystemen. Ähnliches gilt
für die Systeme der sozialen Sicherheit mit ihren
Leistungen auf der einen Seite, ihren Zwangsabga-
ben auf der anderen . . . Der Standortwettbewerb
wird . . ., so steht zu hoffen, in den öffentlichen
Bereich hineinwirken, weniger als Anpassungs-
zwang zwar, weil es ja hier kein Konkursrisiko gibt,
wohl aber als Triebkraft beim Ansiedeln und Grün-
den neuer Unternehmen. Für eine populistische
Umverteilungspolitik wird der innereuropäische
Standortwettbewerb Grenzen sichtbar machen,
und zwar deshalb, weil die Ansässigen daran inter-
essiert sind, daß nur gute Steuerzahler angelockt
werden.“21) Der Wettbewerb wird aus dieser Sicht
auch dafür sorgen, daß sich europaweit die qualita-
tiv besten Produkte durchsetzen. Das Prinzip der
gegenseitigen Anerkennung nationaler Normen
und Standards dient demnach nicht nur dem Wett-
bewerb, sondern hat auch „weitreichende Konse-
quenzen deshalb, weil es die Verbraucher für mün-
dig erklärt und so auf ein Europa der Bürger zielt,
nicht auf ein Europa von Staaten, die ihre Bürger

21) Herbert Giersch, Der EG-Binnertmarkt als Chance und 
Risiko (Kieler Diskussionsbeiträge, 147), Kiel 1988, S. 10f.;
vgl. auch Horst Siebert, Bestreitbare Märkte in Europa, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. April 1989, S. 15.



— harmonisiert — bevormunden“22). Aus libera-
ler Perspektive ist die Marktintegration eindeutig
der Verstärkung der Politikintegration oder dem
Ausbau der Gemeinschaftsinstitutionen vorzuzie-
hen.

2. Verzahnung von Markt- und Politikintegration

Ein zweites Konzept begreift den Binnenmarkt als
Katalysator eines Prozesses der Politikintegration,
der in letzter Konsequenz die Wirtschafts- und
Währungsunion — nunmehr auf der Basis von
zwölf Mitgliedstaaten — herbeiführen soll. Worauf
es hier ankommt, ist die Verzahnung des Binnen-
marktprojekts mit Gemeinschaftspolitiken, die des-
sen Durchsetzungschancen verbessern, Kompensa-
tionen für die erwartete ungleiche Verteilung von
Gewinnen und Kosten des Binnenmarktes bieten
und den neuen „acquis communautaire“, den Be-
sitzstand der Gemeinschaft, sichern und ausbauen.
Damit ist die Strategie der Delors-Kommission um-
schrieben23). Ihre wissenschaftliche Untermaue-
rung hat sie im Bericht der Padoa-Schioppa-Gruppe
gefunden, der unter dem Titel „Effizienz. Stabilität
und Verteilungsgerechtigkeit“ veröffentlicht wor-
den ist24). Die Mitgliedstaaten haben diese Strate-
gie zumindest deklaratorisch in der Einheitlichen
Europäischen Akte verankert, die in ihrem den
EWG-Vertrag ändernden Teil weitgehend auf Ent-
würfe der Kommission zurückgeht25).
Trotz der teilweise recht unverbindlichen Formulie-
rungen enthalten die Vertragsergänzungen Zielbe-
stimmungen, auf die sich Mitgliedstaaten zur Legi-
timation von Forderungen an die Partner berufen
können. Neben Art. 8 a, der die Verwirklichung
des Binnenmarktes betrifft, sind folgende Ergän-
zungen aufgenommen worden: ein nur aus einem
Artikel (102 a) bestehendes Kapitel über die „Zu-
sammenarbeit in der Wirtschafts- und Währungs-
politik (Wirtschafts- und Währungsunion)“,
Art. 118 a über die Verbesserung der Arbeitsum-
welt, ein Titel „Wirtschaftlicher und sozialer Zu-
sammenhalt“, ein Titel über die Förderung der For-

schung und technologischen Entwicklung sowie ein
Titel zur Umweltpolitik der Gemeinschaft. Nach
Auffassung des Kommissionspräsidenten Delors
haben sich die Mitgliedstaaten damit einer weitge-
henden Verpflichtung unterworfen: „Es ist die Ver-
pflichtung, den großräumigen grenzfreien Markt,
einen stärkeren wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhalt, eine europäische Forschungs- und
Technologiepolitik, den Ausbau des Europäischen
Währungssystems, den Ansatz eines europäischen
Sozialraums und bedeutsame Aktionen auf dem
Gebiet des Umweltschutzes gleichzeitig zu realisie-
ren. Ich betone: gleichzeitig.“26) Das im Februar
1988 vom Rat angenommene Delors-Paket hat dar-
aus die operativen Konsequenzen für die Finanz-
verfassung der Gemeinschaft gezogen: Maßnah-
men zur Begrenzung der Agrarausgaben sollen
Ressourcen für andere Gemeinschaftspolitiken
freimachen, die Finanzierungsbasis der Gemein-
schaft wird erweitert, und die Verdoppelung des
Volumens der Strukturfonds bis 1993 soll den Wir-
kungsgrad der Regional- und der Strukturpolitik
erhöhen.
Auch der Padoa-Schioppa-Bericht orientiert sich
am Ziel einer ausgeglichenen Entwicklung des Ge-
meinschaftssystems. Die Gruppe geht von der
These aus, daß die von der Gemeinschaft in den
letzten Jahren verfolgten wirtschaftspolitischen
Prioritäten — das Streben nach wettbewerbsfähi-
gen Märkten und die Bemühungen um monetäre
Stabilität im Rahmen des Europäischen Währungs-
systems (EWS) — nicht ausreichen. Vielmehr müß-
ten zwei weitere Elemente hinzukommen: „eine
gerechte Verteilung der Gewinne an wirtschaftli-
eher Wohlfahrt und . . . tatsächliche Wachstumser-
folge“27). Die „wichtigste Initiative der Gemein-
schaft im Bereich der Allokation“, das Binnen-
marktprogramm, müsse „ihr Gegengewicht in der
Entwicklung von Politiken für die Bereiche der Sta-
bilisierung und Verteilung finden“28). Für die
Geld- und Währungspolitik bedeutet dies, daß eine
sehr viel stärkere Koordination entwickelt werden
muß als im gegenwärtigen EWS. Der Grund dafür
ist, daß vollständige Kapitalmobilität und feste oder
beinahe feste Wechselkurse keine autonome natio-
nale Geldpolitik mehr zulassen. Die Gruppe schlägt
deshalb verschiedene Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung des EWS vor, ohne jedoch schon den
Übergang zu einer Währungsunion zu fordern. 
Denn bei einer unterschiedlichen Lohnpolitik der
Gewerkschaften „würde eine Europäische Wäh-
rungsunion diejenigen Länder vor schwierige Pro-
bleme stellen, deren internationale Wettbewerbsfä-
higkeit bisher von periodischen Abwertungen ihrer
Währungen abhing“29).



Die Regionalpolitik der Gemeinschaft sieht die
Gruppe vor eine „dreifache Herausforderung“ ge-
stellt: Diese ergibt sich aus dem Binnenmarktpro-
gramm, der größeren Heterogenität infolge der
Süderweiterung und technologischen Entwicklun-
gen. „Die Hoffnung auf das segensreiche Wirken
der .unsichtbaren Hand' scheint im Lichte der Wirt-
schaftsgeschichte und -theorie, bezogen auf die
reale Welt der regionalen Wirtschaftsentwicklung,
bei Maßnahmen zur Öffnung der Märkte nur wenig
begründet zu sein. Darüber hinaus zielt der Trend,
der derzeit für die Entwicklung der Industriestruk-
tur beobachtet werden kann — weitere Konzentra-
tion auf Spitzentechnologien —, insgesamt darauf
ab. daß sich die Probleme weniger entwickelter und
peripherer Regionen und von im Schrumpfungspro-
zeß befindlichen industriellen Gebieten verschärfen
werden.“30) Die Gemeinschaft müsse deshalb, so
die Empfehlung, durch ihre Technologiepolitik die
Wettbewerbsposition der Unternehmen gegenüber
anderen Industriemächten stärken, aber auch den
Bedürfnissen weniger entwickelter Regionen ge-
recht werden31). Währungspolitik. Regionalpolitik
und Technologiepolitik sollen demnach die Kern-
bereiche gemeinschaftlicher Anstrengungen bilden.
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik hingegen in einzel-
staatlicher Verantwortung verbleiben.

Die beiden hier vorgestellten Konzeptionen — die
sich selbst tragende Marktintegration und die Ver-
zahnung von Markt- und Politikintegration — soll-
ten nicht einfach als Optionen interpretiert werden,
zwischen denen man je nach ordnungspolitischen
Präferenzen wählen kann. Vielmehr dienen sie
dazu, Reichweite, Konsequenzen und Realisie-
rungsbedingungen des Binnenmarktes zu erhellen.
Die liberale Konzeption setzt auf die Risikobereit-
schaft der Marktteilnehmer und Regierungen. Sie
kann darauf verweisen, daß in den achtziger Jahren
zwischen den großen westeuropäischen Staaten
eine Annäherung ordnungspolitischer Positionen
stattgefunden hat, die sich in parallel verlaufenden
Prozessen der Deregulierung und Privatisierung,
der Herausbildung einer neuen Arbeitsteilung zwi-
schen Markt und Staat, spiegelt. Sie hat den Vor-
zug, daß sie keine verfassungspolitischen Kontro-
versen heraufbeschwört und nationale Souveränität
einer Subversion durch Marktkräfte aussetzt, an-
statt sie durch Verträge zu beschneiden. Die Schwä-
che dieser Konzeption liegt darin, daß sie verkennt,
welche Konsequenzen sich daraus ergeben, daß der
Binnenmarkt eine staatliche bzw. zwischenstaatli-
che Angelegenheit ist.

Eine Strategie der reinen Marktintegration birgt
das Risiko des Scheiterns, da sie kein Rezept für die

politische Bewältigung der Kosten bietet, die die
Intensivierung des Wettbewerbs und der Abbau des
Interventionsstaates mit sich bringen. Zu den poli-
tisch wirksamen Kosten zählen u. a. die Eliminie-
rung oder Schrumpfung wettbewerbsschwacher
Unternehmen und die damit einhergehenden Ar-
beitsplatzverluste, die sich in bestimmten Regionen
und Sektoren konzentrieren können; ebenso gehört
dazu die nach Regionen und Mitgliedstaaten diffe-
rierende Nutzenverteilung; schließlich auch die
Einschränkung staatlicher Eingriffsmöglichkeiten
in politisch sensitiven Bereichen wie Gesundheits-,
Verbraucher- und Umweltschutz32). Damit soll
nicht etwa geleugnet werden, daß auf der Ebene der
Gemeinschaft der Nutzen des Binnenmarktes mit-
telfristig überwiegen dürfte33), wohl aber gilt es zu
beachten, daß die politische Bezugsgröße für Ko-
sten-Nutzen-Rechnungen der Nationalstaat bleibt.

3. Die Einheitliche Europäische Akte als Rückver-
sicherungsvertrag

Während die Kommissionsstrategie sich darauf
konzentriert, durch die Verknüpfung des Binnen-
marktprojekts mit einem Komplex von Gemein-
schaftspolitiken Kompensationen und Anreize zu
schaffen, die sowohl die Mitgliedstaaten als auch
die Sozialpartner — gemeint sind hier in erster Li-
nie die Gewerkschaften — für Integrationsfort-
schritte gewinnen sollen, haben sich die Mitglied-
staaten gegen Risiken und Kosten der Marktinte-
gration durch Ausnahmeregelungen und Rückzugs-
möglichkeiten abgesichert. Maßgebend ist hier die
Einheitliche Europäische Akte (EEA). Zwar kön-
nen nach Art. 100 a Abs. 1 EWG-Vertrag — wie
schon erwähnt — binnenmarktbezogene Anglei-
chungen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
vom Rat mit qualifizierter Mehrheit beschlossen
werden, doch werden in Abs. 2 Bestimmungen
über Steuern und über Freizügigkeit und Rechte
der Arbeitnehmer davon ausgenommen. Abs. 4
öffnet nationalen Alleingängen die 'für, indem er
Mitgliedstaaten das Recht einräumt, trotz einer
Harmonisierungsentscheidung des Rates einzel-
staatliche Bestimmungen anzuwenden, wenn diese
durch Erfordernisse der öffentlichen Ordnung und
Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des
Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder
zum Schutz der Arbeitsumwelt und der Umwelt
gerechtfertigt sind. Dabei darf allerdings keine will-
kürliche Diskriminierung oder verschleierte Be-
schränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaa-
ten vorliegen.



Nach Art. 8 b gilt für die Verwirklichung des Bin-
nenmarktes, daß der Rat die Leitlinien und Bedin-
gungen festlegt, „die erforderlich sind, um in allen
betroffenen Sektoren einen ausgewogenen Fort-
schritt zu gewährleisten“. Pierre Pescatore, ehema-
liger Richter am Europäischen Gerichtshof, hat
dies so kommentiert: „Das hört sich schön an, aber
juristisch gesehen kann dieses Erfordernis keine
andere Wirkung haben, als sämtliche Probleme mit-
einander zu verquicken und im Rat die übelsten
Methoden der Diplomatie aufrechtzuerhalten, die
man mit dem Namen Quid Pro Quo, Package Deal
und Junctim zu bezeichnen pflegt.“34) Eben darin
— so läßt sich argumentieren — liegt jedoch eine
wesentliche Bedingung für den Erfolg eines in man-
cher Hinsicht umwälzenden Projekts. Paketge-
schäfte, die nichts anderes sind als Mittel des Inter-
essenausgleichs zwischen Verhandlungspartnern
mit komplexen Zielfunktionen, haben in der EG
Tradition. Auch weitere Fortschritte bei der Um-
setzung des Binnenmarktprogramms dürften das
Ergebnis von Aushandlungsprozessen sein, die der
Logik politikfeldübergreifender Kompromisse fol-
gen. In diesem Zusammenhang sei nur daran erin-
nert, daß die iberischen Länder sowie Griechenland
und Irland ihre Mitwirkung von einem verstärkten
Ressourcentransfer über den Gemeinschaftshaus-
halt abhängig gemacht haben — das Code-Wort

hierfür heißt „wirtschaftlicher und sozialer Zusam-
menhalt“.

Sicher haben diejenigen nicht ganz unrecht, die in
der EEA eine Charta zum Schutz nationaler Inter-
essen sehen oder befürchten, daß die Schutzklau-
seln zu einer Lähmung des Beschlußverfahrens im
Rat führen können35). Ebenso zutreffend wie tri-
vial ist auch, daß eine Veto-Koalition von 23 aus
76 Stimmen leichter zu bilden ist als eine qualifi-
zierte Mehrheit von 54 Stimmen. Doch bedeutet
der Übergang zur Mehrheitsentscheidung — ge-
messen an der bisherigen Praxis — eine wichtige
Verfahrenserleichterung. Unter günstigen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen mögen über
Kompromisse und Junktims Integrationsschübe Zu-
standekommen, die längerfristig nicht nur die euro-
päische Wirtschaft, sondern auch das Institutionen-
system der Gemeinschaft verwandeln. Freilich
kann die Überfrachtung des Binnenmarktvorha-
bens mit Kompensationsansprüchen, Konditionen
und Kautelen auch die Marktintegration blockieren
und die Gemeinschaft in Stagnation auf höherem
Niveau verharren lassen. Hiermit ist insbesondere
dann zu rechnen, wenn schmerzhafte wirtschaftli-
che und soziale Anpassungsprozesse innenpoliti-
sche Widerstände in den betroffenen Staaten pro-
vozieren.

IV. Nationale Prioritäten im

Das liberale Konzept der Marktintegration deckt
sich weitgehend mit den Zielvorstellungen der bri-
tischen Regierung, die das ordnungspolitische Leit-
bild ihrer nationalen Wirtschaftspolitik auf die
Ebene der Gemeinschaft projiziert. Der im natio-
nalen Rahmen eingeleitete Deregulierungsprozeß
soll eine internationale Dimension bekommen und
sich auch auf die Arbeitsmärkte der Partnerländer
erstrecken. Wettbewerbsvorteile Großbritanniens
sieht die Regierung Thatcher insbesondere auf dem
Dienstleistungssektor, wo sie einen Liberalisie-
rungsvorsprung für sich in Anspruch nehmen kann:
„Großbritannien ist führend in der Öffnung seiner
Märkte für andere. Die City of London ist schon
lange offen für Finanzhäuser aus aller Welt — der
Grund, weshalb sie das größte und erfolgreichste
Finanzzentrum Europas ist. Wir haben unseren
Markt für Telekommunikationsausrüstungen geöff-
net, Wettbewerb im Services-Markt zugelassen und

Hinblick auf den Binnenmarkt

sogar im Fernmeldenetz selber — Schritte, die an-
dere europäische Länder erst gerade in Erwägung
ziehen. Im Flugverkehr haben wir in puncto Libe-
ralisierung die Führung übernommen und die Vor-
teile in Gestalt niedrigerer Flugpreise und eines
größeren Angebots kennengelernt.“ ) Die liberale
Wirtschaftsphilosophie verträgt sich jedoch durch

36

-
aus mit dem Festhalten an traditionellen staatlichen
Ordnungsmitteln. Der gesunde Menschenverstand,
so die Premierministerin in ihrer Brügge-Rede, ge-
biete es, „daß wir nicht völlig auf Grenzkontrollen
verzichten können, wenn wir unsere Bürger auch
schützen und Drogen, Terroristen und illegale Ein-
wanderer stoppen sollen“37).

Eine weitreichende Verlagerung wirtschafts- und
sozialpolitischer Kompetenzen auf die Ebene der
Gemeinschaft lehnt die britische Regierung ent-
schieden ab. Hier verbindet sich ordnungspoliti-
sches Sendungsbewußtsein mit der traditionellen
britischen Abneigung gegenüber supranationalen
Institutionen. Man habe nicht „die Grenzen staatli-



eher Einmischung“ in Großbritannien erfolgreich
zurückgedrängt, „nur um hinterher festzustellen,
daß diese auf europäischer Ebene wieder aufgerich-
tet wurden, unter einem Superstaat mit neuer Vor-
machtstellung in Brüssel“38). Der Vorschlag eines
europäischen Sozialraumes gilt der Regierung
Thatcher als Vehikel für die Rückkehr zu einem
korporativen Sozialismus39). Die Harmonisierung
der indirekten Steuern hält sie für überflüssig und
Plänen einer institutionell verankerten Wirtschafts-
und Währungsunion hat sie eine Absage erteilt.

38) Ebd S„, D 684.

In Frankreich sind sich die sozialistische Regierung
und die bürgerlichen Oppositionsparteien weitge-
hend darin einig, wie die französischen Interessen
im Hinblick auf die Chancen und Risiken des Bin-
nenmarktes zu definieren sind. Der Binnenmarkt
wird als ein Instrument zur Modernisierung der
Volkswirtschaft angesehen40). Das Programm der
Marktintegration wird jedoch nur unter der Bedin-
gung akzeptiert, daß deren Folgen durch Gemein-
schaftspolitiken gedämpft oder kontrolliert werden
und Europa in die Lage versetzt wird, nach außen
als handlungsfähige Wirtschaftsmacht aufzutreten.
Sorgen bereiten vor allem die Harmonisierung der
indirekten Steuern, die Liberalisierung des Kapital-
verkehrs, die außenwirtschaftlichen Grenzen für
eine aktive Wachstumspolitik und die Konkurrenz
von Drittlandsunternehmen unter den Bedingun-
gen des Binnenmarktes.

Nach einem Bericht der Wirtschaftskommission des
Senats wirft die Steuerpolitik für Frankreich die
schwierigsten Probleme auf. Mit seinem hohen An-
teil indirekter Steuern an den Staatseinnahmen und
seiner besonders strengen Finanzverwaltung wei-
che das französische Steuersystem am stärksten
vom Durchschnitt der Gemeinschaft ab. Eine Har-
monisierung nach den Vorschlägen der EG-Kom-
mission hätte hohe Einnahmeausfälle zur Folge.
Für Frankreich gebe es nur eine Priorität: die Har-
monisierung der Besteuerung von Spareinlagen41).
Bei freiem Kapitalverkehr und sehr unterschiedli-
cher Besteuerung von Ersparnissen könne eine
„Delokalisierung“ (Verlagerung) der nationalen
Ersparnis mit katastrophalen Folgen für Zinsniveau
und Investitionen eintreten42). Frankreich hat zwar
der Liberalisierung des Kapitalverkehrs zum 1. Juli
1990 zugestimmt, nicht zuletzt um Paris als Finanz-
platz aufzuwerten, geht aber davon aus, daß eine
Einigung über eine EG-weite Quellensteuer und
über Maßnahmen zur Eindämmung von Steuerhin-

terziehung und Steuerflucht zur Geschäftsgrund-
lage43) gehören.

Nach dem Senatsbericht sollte Frankreich nicht da-
von träumen, daß der Binnenmarkt den französi-
schen Unternehmen eine Gemeinschaftspräferenz
garantieren könne, vergleichbar derjenigen, die
den Bauern durch die Gemeinsame Agrarpolitik
gewährt wird. Doch müsse Frankreich darauf ach-
ten, daß die Gemeinschaft sich nicht ohne Gegen-
leistungen den Erzeugnissen und Unternehmen aus
Drittländern öffne. Es gelte vielmehr, Handelsvor-
teile auf der Basis der Gegenseitigkeit zu gewähren,
die europäische Identität im Bereich der Industrie-
normen zu bekräftigen, Sonder- bzw. Übergangsre-
gelungen für empfindliche Sektoren (Automobile,
Telekommunikation, Textilien) mit den Handels-
partnern zu vereinbaren und die Verhandlungsvoll-
machten der Kommission zu stärken44). Innerhalb
der Gemeinschaft solle das Wirtschaftswachstum
durch eine bessere Koordination der nationalen
Wirtschaftspolitiken und die Lockerung außenwirt-
schaftlicher Anpassungszwänge gestützt werden.
Als Ergänzung des Binnenmarktes müsse ein „ge-
meinsamer Markt der außenwirtschaftlichen Sal-
den“ geschaffen werden — gemeint ist damit wohl
in erster Linie die Vergemeinschaftung von Lei-
stungsbilanzdefiziten und -Überschüssen —, denn
es sei bei freiem Verkehr von Gütern, Dienstlei-
stungen und Kapitalien anachronistisch, den Aus-
tausch innerhalb der Gemeinschaft als Außenhan-
del zu verbuchen45).

Auch für Italien ist die Harmonisierung der indirek-
ten Steuern ein schwieriges Problem, da eine Ver-
ringerung der fiskalpolitischen Spielräume ange-
sichts hoher Haushaltsdefizite besonders riskant
ist46*). Die Herstellung des freien Kapitalverkehrs
erfordert nach Auffassung der Zentralbank eine
enge Koordinierung der Geld- und Währungspoli-
tik und die Festlegung geld- oder kreditpolitischer
Ziele auf der Ebene der Gemeinschaft, wenn eine
Gefährdung stabiler Wechselkurse durch spekula-
tive Kapitalbewegungen vermieden werden soll47).
Wegen des Entwicklungsgefälles zwischen Nord- 
und Süditalien, das sich in den letzten Jahren wie-
der stärker ausgeprägt hat, ist Italien auch an der
regionalpolitischen Flankierung des Binnenmarktes
interessiert.

Das Binnenmarktprogramm der Bundesrepublik
stimmt weitgehend mit dem Kommissionskonzept
einer ausgewogenen Gemeinschaftsentwicklung
überein. Engere Kooperation in der Wirtschaftspo-



litik und institutioneller Ausbau der Gemeinschaft
werden als notwendige Ergänzung der Marktöff-
nung angesehen. Das ordnungspolitische Credo der
Bundesregierung schließt die soziale Dimension des
Binnenmarktes nicht aus — und sei es nur, um die
Akzeptanz des Projekts durch die Gewerkschaften
zu gewährleisten. Die Bundesregierung hat sich für
die Steuerharmonisierung ausgesprochen, ohne die
Kommissionsvorschläge in der vorliegenden Form
zu übernehmen. Starke Vorbehalte bestehen je-
doch gegenüber dem Drängen Frankreichs und
Italiens, die notwendige Intensivierung der wäh-

rungspolitischen Zusammenarbeit müsse durch
die Errichtung einer Europäischen Zentralbank
gekrönt werden. Was hier auf dem Spiel steht, ist
die Autonomie der Bundesbank bzw. die Konti-
nuität einer stabilitätsorientierten Geldpolitik.
Bundesregierung und Bundesbank plädieren da-
für, zuerst den freien Kapitalverkehr zu verwirk-
lichen und alle Mitgliedsländer in das Europäi-
sche Währungssystem einzubeziehen, bevor der
Aufbau eines Europäischen Zentralbanksystems
nach dem Vorbild der Bundesbank in Angriff
genommen wird48).

V. Institutionelle und administrative Probleme des Binnenmarktes

Wie die Länderbeispiele zeigen, sind nationale Re-
gierungen nicht ohne weiteres bereit, Kompetenzen
und Steuerungsressourcen auf dem Altar des Mini-
malstaates zu opfern. Trotz der Annäherung ord-
nungspolitischer Positionen weisen die Mitglied-
staaten der Gemeinschaft weiterhin beträchtliche
Unterschiede hinsichtlich des Umfangs und der
Eingriffsdichte staatlicher Intervention in der Wirt-
schaft auf. Die Bestimmung dessen, was Staatsauf-
gaben sind, ist durch historische Entwicklungspfade
und ideologische Traditionen vorgegeben und läßt
sich kaum EG-weit nivellieren. Werden die Instru-
mente der Geld- und Währungspolitik bei fort-
schreitender Marktintegration stumpfer, so erhöht
dies die Bedeutung der Fiskalpolitik. Es kann daher
nicht überraschen, daß gerade die steuerpolitischen
Kommissionsvorschläge bei mehreren Mitglied-
staaten auf besonders harten Widerstand stoßen.
Schließlich ist bei der Steuerpolitik auch die Bud-
gethoheit der Parlamente betroffen. Aus der Sicht
nationaler Parlamente muß zudem generell die Ver-
lagerung von weiteren Kompetenzen in die Büro-
kratie der Kommission und das Ausschußsystem
des Rates als Verlust an demokratischer Legitima-
tion erscheinen, dem kein Zuwachs an demokrati-
scher Willensbildung auf der Ebene der Gemein-
schaft entspricht. Das Kooperationsverfahren nach
Art. 149 EWG-Vertrag, das den Stellungnahmen
des Europäischen Parlaments im Gesetzgebungs-
verfahren mehr Gewicht verleiht49), bietet hier kei-
nen ausreichenden Ersatz.

Wenig beachtet wird in der Binnenmarktdiskussion
die Tatsache, daß es nationale Verwaltungen sind,
die die Umsetzung von Rechtsakten der Gemein-
schaft in nationales Recht vorbereiten und dieses

anzuwenden haben. Nationale Verwaltungen wie-
derum stehen häufig in Klientelverhältnissen mit
Unternehmen oder Verbänden (so die Post- und
Fernmeldeverwaltungen mit Unternehmen des Te-
lekommunikationssektors), die durch ein hohes
Maß an institutionalisierter Kooperation gekenn-
zeichnet sind. Nichttarifäre Handelshemmnisse, die
den innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstlei-
stungsverkehr beschränken, sind oft das Produkt
solcher Netzwerke „administrativer Interessenver-
mittlung“50). In der Sprache des Cecchini-Berichts
handelt es sich dabei um „ökonomischen In-
zest“ 51), dem das Binnenmarktprogramm ein Ende
machen will. Dennoch mag man daran zweifeln,
daß nationale Regierungen und Verwaltungen sich
ohne Widerstand ihrer Einflußmöglichkeiten bege-
ben und damit begnügen werden, einen Leistungs-
und Standortwettbewerb der Staaten und Regionen
allein mit marktkonformen Mitteln zu bestreiten.

Bei den Vorschlägen des Weißbuchs zur Beseiti-
gung materieller, technischer und steuerlicher
Schranken fällt auf, daß sie in vielen Fällen ein
hohes Maß an Vertrauen und Kooperation zwi-
schen Verwaltungsbehörden verschiedener Länder
erfordern — dies gilt für die wechselseitige Aner-
kennung von nationalen Gesundheitsvorschriften
und Qualitätsnormen ebenso wie für die Durchfüh-
rung von Sicherheitskontrollen oder das Funktio-
nieren eines EG-weiten Mehrwertsteuer-Verrech-
nungssystems52). Nationale Unterschiede in der
Leistungsfähigkeit und Kontrollkapazität von Ver-
waltungen oder auch nur die Annahme, daß solche
bestehen, sind geeignet, die notwendige transnatio-
nale Verwaltungskooperation von vornherein zu
belasten. Man braucht dabei gar nicht auf mediter-
rane Verwaltungen zu deuten. Die deutsche Ver-



waltungspraxis liefert genügend Beispiele dafür,
daß Behörden im Konflikt zwischen Produzenten-
interesse und Verbraucherschutz diesen nicht selten
hintanstellen. Ausdruck des Mißtrauens gegenüber
der Leistungsfähigkeit transnationaler Verwal-
tungskooperation sind Vorschläge, die auf die Er-
richtung zentraler europäischer Behörden zielen
— sei es ein Europäisches Kriminalamt nach dem
Modell des FBI, eine europäische Umweltbehörde
oder ein Korps europäischer Steuerinspektoren.
Solche Einrichtungen hätten vermutlich in beson-
derem Maße mit der Resistenz nationaler Verwal-
tungen zu kämpfen.
Die Kontrolle nationalen Verwaltungshandelns
stellt wachsende Anforderungen an die Überwa-
chungskapazität der Kommission. Auch dem Euro-
päischen Gerichtshof fällt eine wichtige Rolle bei
der Durchsetzung des Binnenmarktprogramms zu.
Letztlich hängt der Erfolg des Binnenmarktes im
Sinne der Kommissionsstrategie jedoch entschei-
dend davon ab, ob die Mitgliedstaaten bereit sind,
den Zusammenhang von Markt- und Politikintegra-
tion als zwingend anzuerkennen und für die Ent-
wicklung und Legitimation von Gemeinschaftspoli-
tiken institutionelle Lösungen zu akzeptieren, die
über die kleinen Schritte der Einheitlichen Europäi-
schen Akte hinausgehen53). Die aktuelle Debatte

über den Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion
und den Zuschnitt eines Europäischen Zentral-
banksystems, in der sich der Streit der siebziger
Jahre über den Vorrang von Währungsintegration
oder wirtschaftlicher Konvergenz wiederholt, gibt
Grund zur Skepsis.
Anstöße zur Klärung des institutioneilen Selbstver-
ständnisses der Gemeinschaft gehen auch von den
Außenwirkungen des Binnenmarktes aus. Diese
reichen weit über den Problemhorizont der Han-
delspolitik und den vielfach diskutierten Gegensatz
von Marktöffnung und Protektionismus hinaus und
verlangen von den Organen der Gemeinschaft auf
längere Sicht eine umfassende Konzeption für die
künftige Gestaltung der Außenbeziehungen. Der
Beitrittswunsch Österreichs und die Gestaltung des
künftigen Verhältnisses zu den EFTA-Staaten ge-
ben Anlaß zu präzisieren, was die Gemeinschaft
unter einer Europäischen Union verstehen
möchte54). Dies ist auch deshalb von Bedeutung,
weil ordnungs- und integrationspolitische Positions-
unterschiede unter den Mitgliedstaaten von Dritt-
ländern genutzt werden können, um innerhalb der
Gemeinschaft Verbündete für ihre Interessen zu
finden und auf die Richtung und Geschwindigkeit
innergemeinschaftlicher Wandlungsprozesse einzu-
wirken.

VI. Schluß

Fortschritte bei der Verwirklichung des Binnen-
marktvorhabens sind bisher dadurch erleichtert
oder gar erst ermöglicht worden, daß das Projekt
1992 den gemeinsamen Nenner ganz unterschiedli-
cher Zielvorstellungen bildet, läßt es sich doch of-
fenbar ebenso gut als Deregulierungsprogramm wie
als Zwischenstation auf dem Weg zum europäi-
schen Bundesstaat interpretieren. Zu den Bedin-
gungen seiner Konsensfähigkeit gehört auch, daß es
nicht als ein Nullsummenspiel erscheint und jeder
Mitgliedstaat für sich die Chance einer positiven
Bilanz von Nutzen und Kosten, von Modemisie-
rungserträgen und Anpassungslasten sieht. Freilich
wird die Offenheit des Zielhorizonts in dem Maße
eingeschränkt, wie das Programm in die Wirklich-
keit umgesetzt und den Gesetzen gemeinschaftli-
cher Entscheidungsprozesse unterworfen wird. An-
gesichts der Heterogenität der Gemeinschaft und

der sich daraus ergebenden Kompromißzwänge ist 
es unwahrscheinlich, daß sich über den Binnen-
markt ordnungspolitische Doktrinen oder integra-
tionspolitische Visionen in Reinkultur verwirkli-
chen lassen. Solange der Nationalstaat die zentrale
Arena bleibt, in der politische Legitimität und
Macht erworben werden, hat er auch als Wirt-
schaftseinheit noch nicht ausgedient. Binnenmarkt-
politik steht deshalb vor einer doppelten Herausfor-
derung: Sie bedarf der Akzeptanz im nationalen
Rahmen, wo sich politische Verantwortlichkeit und
Handlungsfähigkeit nicht mehr decken. Und sie
mag nur dann ihre Ziele erreichen, wenn der euro-
päische Einigungsprozeß durch andere Motiva-
tionskräfte und Legitimationsideen vorangetrieben
wird, als sie das Versprechen höherer Wachstums-
raten oder die Logik technokratischer Steuerungs-
modelle bieten.

54) Vgl.



Wolfgang Schumann/Peter Mehl

Bundesdeutsche Interessen und gemeinsame
Außenhandelspolitik der EG

Wenn in der Bundesrepublik derzeit von Handels-
politik die Rede ist, dann vor allem von der EG-
internen Handelspolitik und, im Zusammenhang
damit, dem bis 1992 zu schaffenden Binnenmarkt.
Regierung, Parteien, Verbände, das Handwerk, die
Banken, die Gewerkschaften — alle beschäftigen
sich mit diesem Vorhaben, den Herausforderungen
und Chancen, die damit verbunden sind, aber auch
möglichen Gefahren und Risiken.
Die Gründe für dieses große Interesse liegen auf
der Hand: Gut die Hälfte des deutschen Außenhan-
dels entfällt auf die Gemeinschaft. Über den rein
quantitativen Aspekt hinaus gilt es zu bedenken,
daß es sich dabei — was wichtige Rahmenbedin-
gungen angeht — um einen vergleichsweise kalku-
lierbaren Markt handelt. Die Wechselkursbewe-
gungen sind durch das Europäische Währungssy-
stem (EWS) in bestimmten Grenzen gehalten; die
Gefahr von Beschränkungen durch Schutzmaßnah-
men der anderen EG-Mitglieder kaum gegeben ).
Außerdem stellt sich der geplante Abbau der noch
bestehenden

1

Handelshemmnisse gerade für die
wettbewerbsfähige deutsche Industrie als große
Chance dar.
Über diese Entwicklung darf aber nicht vergessen
werden, daß für die Bundesrepublik auch der Han-
del mit Ländern außerhalb der Gemeinschaft au-
ßerordentlich wichtig ist; ein Tatbestand, der sich 
besonders im Vergleich mit den anderen Mitglied-
staaten erschließt. So hatte die Bundesrepublik bei-
spielsweise im Jahre 1986 einen Anteil von ca.

40 Prozent am gesamten Exportvolumen der
Gemeinschaft mit den übrigen westlichen Indu-
striestaaten*)! Das findet seinen Niederschlag
auch in Stellungnahmen wichtiger bundesdeut-
scher Akteure in Administration, Parteien und
Verbänden, in denen immer wieder betont wird,
daß die Bundesrepublik ein vitales Interesse
am Handel mit Drittländern und — im Zusam-
menhang damit — möglichst liberalen, von Hinder-
nissen freien, internationalen Handelsbeziehungen
besitze.

1) Vgl. Fritz Franzmeyer. Mehr Gemeinsamer Markt bei
verschärftem Außenschutz der EG — die Bundesrepublik im
handelspolitischen Dilemma?, in: Rudolf Hrbck/Wolfgang
Wessels (Hrsg.), EG-Mitgliedschaft. Ein vitales Interesse
der Bundesrepublik Deutschland?. Bonn 1984. S. 71—96.
2) Zum Vergleich: Großbritannien 16,2 Prozent; Italien
12,7 Prozent; Frankreich 11,6 Prozent. Der Anteil aller an-
deren Mitgliedstaaten lag jeweils weit unter 10 Prozent. An-
gaben nach Eurostat, S. 79.

3) Vgl. Eberhard Grabitz (Hrsg.), Kommentar zum EWG
Vertrag, München 1986, Artikel 113, S. 3.
4) Es umfaßt die Artikel 110—116.

Nun ist die Bundesrepublik in der Gestaltung ihrer
Handelspolitik gegenüber Drittländern bekanntlich
nicht mehr frei, sondern als EG-Mitglied in die
Außenhandelspolitik der Gemeinschaft eingebun-
den. Von daher stellt sich die Frage, ob und inwie-
weit sich dieses besondere bundesdeutsche Inter-
esse dort auch ausreichend vertreten und zur Gel-
tung bringen läßt. Zu ihrer Beantwortung ist es not-
wendig. sich die wesentlichen Elemente der Außen-
handelspolitik der EG anzusehen, die als solche
dann auch als Determinanten für die Möglichkeiten
und Grenzen der Vertretung bundesdeutscher In-
teressen wirken. Dazu gehören zum ersten die
Kompetenzverteilung zwischen Gemeinschaft und
Mitgliedstaaten, zum zweiten die handelspoliti-
schen Entscheidungsstrukturen und -verfahren der
EG und schließlich die handelspolitischen Positio-
nen der Mitgliedstaaten, die in diesem Rahmen auf-
einander treffen und zu einem Ausgleich gebracht
werden müssen.

I. Kompetenzverteilung in der Außenhandelspolitik der EG

Nach Artikel 3 b des EWG-Vertrags umfaßt die
Tätigkeit der Gemeinschaft „die Einführung eines
gemeinsamen Zolltarifs und einer gemeinsamen
Handelspolitik gegenüber Drittländern“. Das
heißt, die Handelspolitik ist — neben der Agrarpo-
litik und Verkehrspolitik — als gemeinsame Politik

ausgebildet, in der die EG seit dem Ablauf der
Übergangszeit zum 1. Januar 1970 eine ausschließ-
liche Kompetenz besitzt. Die Mitgliedstaaten sind
demnach von handelspolitischer Rechtsetzung aus-
geschlossen, solange sie die EG nicht dazu ermäch-
tigt3).

Der gemeinsamen Handelspolitik ist im EWG-Ver-
trag ein besonderes Kapitel4) gewidmet, in dessen
Zentrum der Artikel 113 steht, der Gegenstandsbe-
reich und Verfahren beschreibt. Danach umfaßt die



gemeinsame Handelspolitik insbesondere „die Än-
derung von Zollsätzen, den Abschluß von Zoll- und
Handelsabkommen, die Vereinheitlichung der Li-
beralisierungsmaßnahmen. die Ausfuhrpolitik und
die handelspolitischen Schutzmaßnahmen, z. B. im
Falle von Dumping und Subventionen“. Die EG ist
also sowohl zu autonomer Rechtsetzung als auch
zum Abschluß völkerrechtlicherVerträge mit Dritt-
staaten oder auch internationalen Organisationen
befugt5). Autonome Maßnahmen werden dabei
vom Rat auf Vorschlag der Kommission mit quali-
fizierter Mehrheit beschlossen6). Bei Handelsab-
kommen legt die Kommission dem Rat Empfehlun-
gen vor; dieser ermächtigt sie dann zur Einleitung
der Verhandlungen und erteilt Richtlinien für die
Verhandlungsführung. Während der Verhandlun-
gen stimmt sich die Kommission mit einem aus Ver-
tretern der Mitgliedstaaten bestehenden besonde-
ren Ausschuß7) ab. Den Abschluß des ausgehan-
delten Abkommens nimmt der Rat durch einen
Mehrheitsbeschluß vor8).
Auf der Basis dieser grundsätzlichen Kompetenz-
verteilung hat sich ein außerordentlich umfangrei-
ches sekundäres Außenhandelsrecht entwickelt. Es
umfaßt unter anderem das gemeinschaftliche Zoll-
recht, den Bereich der mengenmäßigen Beschrän-
kungen, handelspolitische Schutzmaßnahmen, eine
Vielzahl von Handelsabkommen mit Drittstaaten
sowie Vereinbarungen im Rahmen des GATT
— besteht also sowohl aus autonomen Rechtsakten
als auch aus völkerrechtlichen Abkommen. Erstere
ergehen zum überwiegenden Teil in Form von Ver-
ordnungen, sind also nicht nur in den Mitgliedstaa-
ten unmittelbar wirksam, sondern gehen auch na-
tionalem Recht vor, und auch letztere sind integrie-
rende Bestandteile des Gemeinschaftsrechts.

Das bisher Gesagte könnte den Eindruck erwek-
ken, als sei die Gemeinschaft in der Tat für sämtli-
che Teilbereiche der AußenhandeEpolitik zustän-
dig und als einziger Akteur an die Stelle der Mit-
gliedstaaten getreten. Dieses Bild jedoch bedarf
wesentlicher Korrekturen. Das hängt einmal damit
zusammen, daß einzelne Vertragsbestimmungen
zur Handelspolitik unterschiedlich interpretiert
werden. Gerade der sehr wichtige Artikel 113
— um nur ein Beispiel zu nennen — grenzt ja den
Begriff „gemeinsame Handelspolitik“ nicht präzise
ab, sondern beschränkt sich auf eine nicht vollstän-
dige Auflistung von einigen, wenn auch wichtigen
Teilbereichen. Rat und Kommission vertreten des-

wegen unterschiedliche Auffassungen zur Frage,
welchen Regelungsinhalt Maßnahmen im Rahmen
der gemeinsamen Handelspolitik haben können.
Der Rat, in dem die Vertreter der Mitgliedstaaten
zusammenkommen, die naturgemäß möglichst viel
Einfluß auf die Ausgestaltung der Handelspolitik
ausüben wollen, favorisiert dabei eine eher restrik-
tive, die Kommission, ebenfalls auf ihren Einfluß
bedacht, eine eher weitere Auslegung9).

Außerdem sind mit dem Übergang der Zuständig-
keiten für die Handelspolitik auf die Gemeinschaft
die Mitgliedstaaten nicht plötzlich völlig von der
Bildfläche verschwunden. Sie üben beispielsweise
nach wie vor ihre Mitgliedschaftsrechte in interna-
tionalen Organisationen mit handelspolitischen
Zielen aus, wobei sie allerdings gehalten sind, dort
gemeinsam vorzugehen. Vorher abgeschlossene bi-
eder multilaterale handelspolitische Verträge der
Mitgliedstaaten bzw. Abkommen mit handelspoliti-
schen Inhalten bestehen — mit Genehmigung der
EG — weiter10). Schließlich können die Mitglied-
staaten Kooperationsabkommen abschließen, die
keinem Genehmigungs-, sondern nur einem Kon-
sultationsverfahren unterliegen, das die Autonomie
der Mitgliedstaaten letztlich unberührt läßt und die
einen nicht ungern gesehenen Ersatz für den seit
1974 nicht mehr möglichen Abschluß von Handels-
abkommen mit Staatshandelsländern darstel-
len11).

Ganz allgemein läßt sich sagen, daß die Vergemein-
schaftung der Handelspolitik in vielen Bereichen
(wie etwa den Liberalisierungsmaßnahmen, der ge-
meinsamen Ausfuhrpolitik oder bei Schutzmaßnah-
men) noch nicht vollendet ist und nationale und
gemeinschaftliche Maßnahmen parallel laufen12).
So weist etwa Platzer in seiner Fallskizze zur Han-
delspolitik der Gemeinschaft angesichts der japani-
schen Herausforderung darauf hin, daß ein ge-
schlossenes, einheitliches Auftreten der EG gegen-
über Japan durch alte bilaterale Vereinbarungen
und andere Restriktionen, z. B. allein 51 Zollposi-
tionsbeschränkungen einzelner Mitgliedstaaten und
verschiedene bilaterale Selbstbeschränkungsab-
kommen (beispielsweise für Automobile in Groß-
britannien, Frankreich und Italien), behindert
werde ).13



Was ergibt sich nun aus dieser notwendigerweise
sehr komprimierten Bestandsaufnahme für die
Frage nach den Handlungsspielräumen für den ein-
zelnen Mitgliedstaat? Diese Frage läßt sich nur ab-
strakt, das heißt losgelöst von den spezifischen In-
teressen eines Landes, erörtern. Wem es etwa
darum geht, Schutzmaßnahmen für einzelne Indu-
striezweige einzuführen, der würde wohl zunächst
gezielt nach rechtlichen Möglichkeiten oder Lücken
für entsprechende nationale Maßnahmen suchen,
die ja durchaus bestehen. Ganz anders dagegen
stellt sich die Situation für ein Land dar, dem es,
wie der Bundesrepublik, um möglichst ungehinder-
ten internationalen Handel geht. Es kann zwar,
was durchaus auch geschieht, darauf verzichten,
vorhandene Möglichkeiten für protektionistische
Maßnahmen zu nutzen. Ein Indiz dafür ist bei-
spielsweise die in der Bundesrepublik im Ver-
gleich mit anderen Mitgliedstaaten sehr geringe
Inanspruchnahme von Artikel 115 EWG-Vertrag,

der es den Mitgliedstaaten erlaubt, bestimmte, im
innergemeinschaftlichen Freihandel befindliche
Waren aus Drittländern von der Gemeinschafts-
behandlung auszuschließen, wenn durch den Import
wirtschaftliche Schwierigkeiten drohen14). Doch
kann damit selbstverständlich kein wirksamer Ein-
fluß in Richtung einer liberalen Welthandelsord-
nung ausgeübt werden; ganz abgesehen davon,
daß sich auf diese Weise eine möglicherweise pro-
blematische Konzentration von Importen in die
EG auf einzelne Mitgliedstaaten ergeben kann.
Wer einen substantiellen Beitrag für einen unge-
hinderten Welthandel leisten will, muß vielmehr da-
für sorgen, daß die EG insgesamt — ein gewichti-
ger und außerordentlich einflußreicher Akteur in
der internationalen Handelspolitik — eine ent-
sprechende Politik verfolgt. Damit rücken die
Entscheidungsstrukturen und -verfahren der ge-
meinsamen Handelspolitik in den Vordergrund des
Interesses.

II. Entscheidungsstrukturen und -verfahren der gemeinsamen Handelspolitik

Schon die Erörterung der Kompetenzverteilung hat
gezeigt, daß es kein einheitliches Entscheidungsver-
fahren gibt, sondern zumindest zwei Fallgruppen
unterschieden werden müssen, und zwar autonome
Maßnahmen und der Abschluß von Handelsab-
kommen. Außerordentliche Bedeutung besitzt dar-
über hinaus ein dritter Bereich, der wiederum spe-
zifische Spielregeln aufweist, nämlich die Anwen-
dung des sekundären Außenhandelsrechts. Der
Grund dafür liegt auf der Hand. Eine Einigung in 
Fragen der Handelspolitik zwischen zwölf — darauf
wird weiter unten noch einzugehen sein — in vieler
Hinsicht sehr unterschiedlichen Mitgliedstaaten, ist
oft nur auf kleinstem gemeinsamen Nenner mög-
lich. Dies aber eröffnet zum Teil beträchtliche
Spielräume für die konkrete Durchführung, und
daß es der Bundesrepublik etwa im Bereich der
handelspolitischen Schutzmaßnahmen nicht gleich-
gültig sein kann, wie diese genutzt werden, dürfte
einleuchten ).15

Was die autonomen Maßnahmen angeht, so sieht
die konkrete Praxis deutlich komplexer aus, als es 
die Vertragsbestimmung — der Rat entscheidet auf

Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehr-
heit — vermuten läßt. So ist es beispielsweise häu-
fig so, daß Anstöße für Initiativen der Kommission
von Seiten einzelner Mitgliedstaaten kommen, wo-
bei es durchaus auch vorkommt, daß andere Länder
intervenieren und sich gegen ein entsprechendes
Tätigwerden der Kommission wenden bzw. andere
Maßnahmen vorschlagen. Darüber hinaus können
aber auch Einflüsse von außen (etwa ein insgesamt
sehr angespanntes handelspolitisches Klima oder
protektionistische Maßnahmen von Drittländern)
und ihre — möglicherweise unterschiedliche —
Einschätzung in den Mitgliedstaaten eine wesentli-
che Rolle spielen. All dies wird natürlich von der
Kommission registriert und findet, zumindest teil-
weise, seinen Niederschlag in ihrem offiziellen Vor-
schlag, der dann die Grundlage für das Tätigwerden
des Rats bildet. Damit sind häufig zumindest grund-
sätzliche Vorentscheidungen, auch hinsichtlich des
Interessenausgleichs zwischen den Mitgliedstaaten,
gefallen.

Das heißt nicht, daß es nach Vorliegen des Vor-
schlags keine Auseinandersetzungen mehr darüber
im Rat und seinen Ausschüssen gäbe. Vielmehr fin-
den in vielen Fällen nochmals intensive und oft
langwierige Diskussionen statt. Das hängt einmal
damit zusammen, daß man sich — trotz der forma-
len Möglichkeit, mit qualifizierter Mehrheit abzu-
stimmen — sehr um einen allgemeinen Konsens
bemüht. Es ist aber auch darauf zurückzuführen,
daß schwammige oder unpräzise Formulierungen
— häufig eine Voraussetzung für eine Zustimmung
aller Länder — Spielräume für die Kommission in
der Anwendung der entsprechenden Maßnahme er-



öffnen könnten, die einzelne Mitgliedstaaten auf
Grund ihrer Interessenlage nicht wünschen und sich
daher bemühen, möglichst präzise Festlegungen
und Regelungen durchzusetzen.

Für den Bereich der autonomen Maßnahmen ist vor
diesem Hintergrund eine ganz eindeutige Domi-
nanz der Mitgliedstaaten, die zumindest teilweise
das klassische Recht der Kommission auf Initiative
usurpiert haben, festzustellen, die selbstverständ-
lich auch mit entsprechenden Einflußmöglichkeiten
— im Rahmen des Kräfteparallelogramms der un-
terschiedlichen einzelstaatlichen Interessen16) —
verbunden ist.

Die wesentlichen Etappen beim Abschluß von bi-
oder multilateralen Handelsabkommen der Ge-
meinschaft stellen sich folgendermaßen dar17):

Zunächst nimmt die Kommission informelle Kon-
takte zu dem Drittland bzw. den Drittländern auf,
mit denen eine Vereinbarung geschlossen werden
soll, und berichtet dann üblicherweise dem soge-
nannten 113er-Ausschuß in einem ausführlichen
Papier über die Ergebnisse der Gespräche. Ur-
sprünglich konzipiert als beratender Ausschuß, der
die Kommission bei der Verhandlungsführung un-
terstützen sollte (und das heißt nicht zuletzt auch,
darüber zu wachen, daß sie das Verhandlungsman-
dat des Rats nicht überschreitet), hat er sich nach
der Einschätzung von Insidern18) zu einem der
wichtigsten Gesprächspartner der Kommission
auch in anderen handelspolitischen Fragen entwik-
kelt. Der 113er-Ausschuß dient dabei der Kommis-
sion als eine Art Filter; wenn ihre Empfehlungen
dort auf Zustimmung stoßen, ist auch mit einer
positiven Aufnahme im Rat zu rechnen.

Der Bericht der Kommission wird dann im Rat dis-
kutiert, wobei es durchaus vorkommen kann, daß
die Mitgliedstaaten substantielle Änderungswün-
sche anmelden. In einzelnen Fällen, wie z. B. beim
Kommissionsvorschlag für die Gemeinschaftsposi-
tion zur Eröffnung der Tokio-Runde, kann es auch
erhebliche Meinungsunterschiede zwischen den
Mitgliedstaaten geben, die in intensiven Diskussio-
nen. zum Teil erst nach Marathonsitzungen, einem
Ausgleich zugeführt werden müssen ). Auf dieser
Grundlage erhält die Kommission ein Verhand
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-
lungsmandat, das üblicherweise im 113er-Ausschuß
ausformuliert und dann vom Rat gebilligt wird.

Die offiziellen Verhandlungen werden durch die
Kommission auf der Grundlage des Mandats und in
enger Abstimmung mit dem 113er-Ausschuß durch-
geführt, der sich zum Beispiel dazu äußern kann,
wie für die Kommission die Vorgaben des Rats zu
interpretieren sind, sie allerdings nicht selbständig
abändem kann. Dies bleibt einem anderen, aus
Vertretern der Mitgliedstaaten bestehenden Gre-
mium, dem sogenannten Ausschuß der Ständigen
Vertreter, vorbehalten.

In diesem, dem Rat unterstehenden Ausschuß tref-
fen die Botschafter der Mitgliedstaaten in Brüssel,
die sogenannten Ständigen Vertreter (CORE-
PER II) bzw. deren Stellvertreter (COREPER I)
zusammen. Seine Aufgabe ist es, den Rat z. B.
durch Vorbereitung und wenn möglich Vorklärung
von Problemen zu unterstützen und zu entlasten.
COREPER deckt dabei, im Gegensatz zum 113er-
Ausschuß, der ausschließlich für außenhandelspoli-
tische Fragen zuständig ist, die gesamte Bandbreite
der Gemeinschaftspolitiken von den Außenbezie-
hungen über die Agrarpolitik bis hin etwa zur For-
schungs- und Technologiepolitik ab.

Von zentraler Bedeutung für die Frage nach Mit-
wirkungsmöglichkeiten für die Mitgliedstaaten ist,
daß diese über den 113er-Ausschuß (dessen Mit-
glieder an den Verhandlungen teilnehmen, wenn
sie auch nicht das Wort ergreifen können) eine per-
manente Kontrolle über den Gang der Verhandlun-
gen besitzen. Außerdem, das zeigen z. B. die Er-
fahrungen in der Tokio-Runde, befaßt sich der Rat
selbst an den entscheidenden Punkten der Gesprä-
che (vor allem zu Beginn und gegen Ende, wenn
sich die ersten Ergebnisse abzeichnen) intensiv da-
mit ).20

Schließlich paraphiert die Kommission die Verein-
barung(en). Eine formelle Autorisierung dazu
durch den Rat ist zwar nicht notwendig; bevor die
Verhandlungen offiziell beendet werden, legt die
Kommission jedoch üblicherweise dem Rat einen
Bericht vor, um ihm die Gelegenheit zu geben, sich 
ein Bild von den Ergebnissen zu verschaffen, wobei
die (Vor-)Prüfung durch den 113er-Ausschuß mit-
einbezogen wird. In diesem Stadium kann es durch-
aus vorkommen, daß einzelne Mitgliedstaaten Än-
derungswünsche und ergänzende Gespräche mit
den Verhandlungspartnern fordern.

Dann bestätigt der Rat das Verhandlungsergebnis,
wobei die entsprechenden Beschlüsse seit Ende der
Übergangszeit normalerweise in der Form von Ver-
ordnungen ergehen, die gleichzeitig Ausführungs-
bestimmungen enthalten können und denen als An-
hang das entsprechende Abkommen beigefügt
wird. Schließlich erfolgt der formelle, offizielle Ab-



Schluß des Abkommens durch den Rat im Namen
der Gemeinschaft; um Rechtsunklarheiten zu ver-
meiden üblicherweise erst, nachdem die notwendi-
gen internen Verfahren in den Mitgliedstaaten ab-
geschlossen sind21)- Die so abgeschlossenen Ab-
kommen sind integrierende Bestandteile der Ge-
meinschaftsrechtsordnung und für die Organe der
EG und die Mitgliedstaaten verbindlich.

Diese kurze Übersicht über das Entscheidungsver-
fahren beim Abschluß von Handelsabkommen be-
stätigt den bereits bei der Erörterung der autono-
men Maßnahmen gewonnenen Eindruck, daß trotz
ausschließlicher Gemeinschaftskompetenz die Mit-
gliedstaaten über den Rat und seine Ausschüsse,
wie COREPER und 113er-Ausschuß, das entschei-
dende Sagen haben.

Wie sieht es nun diesbezüglich bei der Anwendung
des sekundären Außenhandelsrechts aus? Hier auch
nur den Versuch eines Überblicks zu machen, wäre
angesichts der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der
bestehenden Regelungen22) von vornherein zum
Scheitern verurteilt. Die Frage soll deswegen bei-
spielhaft anhand eines Bereichs erörtert werden,
der — wie oben bereits kurz angedeutet — gerade
für ein auf möglichst von Hindernissen freie inter-
nationale Handelsbeziehungen angewiesenes Land
wie die Bundesrepublik von besonderer Bedeutung
ist: die handelspolitischen Schutzmaßnahmen. Das
Instrumentarium der Gemeinschaft umfaßt hier
drei Bereiche23):

— das Antidumping- und Antisubventionsrecht,
— Schutzmaßnahmen nach den Einfuhr- und Aus-
fuhrregelungen,
— das sogenannte neue handelspolitische Instru-
ment.

Die bisher am weitaus häufigsten genutzten Anti-
dumpingmaßnahmen ) sowie die auf der gleichen24

Rechtsgrundlage beruhenden und daher vom Ver-
fahren her ähnlichen — allerdings nur selten ge-
nutzten — Antisubventionsmaßnahmen erlauben
es der Gemeinschaft im Hinblick auf die Preise, zu
denen Drittlandgüter importiert werden, tätig zu
werden. Schutzmaßnahmen nach den Ein- und
Ausfuhrregelungen ermöglichen eine Beschrän-
kung der Quantität der Importe, das neue handels-
politische Instrument schließlich soll u. a. europäi-
sche Handelsinteressen auf Drittmärkten schützen
helfen.

Die Kommission spielt bei der Anwendung dieser
verschiedenen Instrumente, eine sehr wichtige
Rolle. Ihre Beamten führen — zum Teil in Zusam-
menarbeit mit der Administration in den Mitglied-
staaten — die notwendigen Erhebungen und Un-
tersuchungen durch; sie kann Verfahren beenden,
vorläufige und zeitlich begrenzte25) Antidumping-
oder Ausgleichszölle festsetzen; sie ist, unter be-
stimmten Bedingungen, berechtigt, bestimmte
(Selbst-)Verpflichtungen von Drittstaaten-Expor-
teuren bzw. -Regierungen anzunehmen. Außerdem
hat sie in allen anderen Fällen dem Rat Vorschläge
für die Einleitung von Maßnahmen zu unterbrei-
ten.

Der Rat ist im Antidumping- und Antisubventions-
bereich für die Verabschiedung endgültiger Maß-
nahmen zuständig; Schutzmaßnahmen nach den
Ein- und Ausfuhrregelungen, die durch die Kom-
mission ergriffen wurden, können ihm vorgelegt
und durch ihn modifiziert oder aufgehoben werden,
und die Entscheidung über Maßnahmen im Rah-
men des handelspolitischen Instruments fällt eben-
falls in seine Befugnis.

Ein gemeinsames Merkmal aller oben erwähnten
Verordnungen im Bereich der Schutzmaßnahmen
ist, daß, bevor die Kommission bestimmte Maßnah-
men ergreift, eine Konsultation mit den Mitglied-
Staaten erfolgen muß. Dies geschieht im Rahmen
von durch die einzelnen Verordnungen eingerichte-
ten beratenden Ausschüssen, zusammengesetzt aus
Vertretern der Mitgliedstaaten, die unter dem Vor-
sitz eines Beamten der Kommission tagen.

Versucht man ein kurzes Fazit zur Rollenverteilung
von Kommission und den im Rat vertretenen Mit-
gliedstaaten bei der Anwendung sekundären Au-
ßenhandelsrechts im Bereich der Schutzmaßnah-
men, so ist unverkennbar, daß erstere hier eine
weitaus gewichtigere Rolle spielt als bei der Ent-
scheidung über autonome Maßnahmen oder den
Abschluß von Handelsabkommen. Daran ändert
auch die Existenz der eben erwähnten beratenden
Ausschüsse grundsätzlich nichts. Allerdings haben
auch die auf ihren Einfluß bedachten Mitgliedstaa-
ten dies erkannt, und zumindest einige bemühen
sich von daher zum Teil sehr intensiv und gezielt,
durch eine entsprechende inhaltliche Ausgestaltung
der Verordnungen die Befugnisse der Kommission
bei deren Implementation soweit wie möglich zu
beschränken. Ein Aspekt, der zum Beispiel bei der
weiter unten erörterten Entscheidung über das
neue handelspolitische Instrument von besonderer
Bedeutung war.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die kurze
Übersicht über die Entscheidungsverfahren der Ge-
meinschaft im Bereich der Handelspolitik den sich



schon bei der Erörterung der Kompetenzverteilung
abzeichnenden Eindruck noch bestärkt hat: Die
Handelspolitik der EG wird in der Praxis entschei-
dend durch die Mitgliedstaaten geprägt. Das heißt
auch, daß die konkrete Politik der Gemeinschaft in

diesem Bereich, auf die es aus der Sicht der Bun-
desrepublik ankommt, vor allem durch die
Interessenlagen der einzelnen Länder und die dar-
aus erwachsenden Kräftekonstellationen bestimmt
wird.

III. Handelspolitische Interessen und Positionen der EG-Mitgliedstaaten

Auf unterschiedliche ökonomische Voraussetzun-
gen in den Mitgliedstaaten, die auch die Interessen
und Positionen in der Außenhandelspolitik ent-
scheidend prägen, wird in der Literatur immer wie-
der hingewiesen. Koopmann etwa stellt dabei vor
allem auf drei Bereiche ab, bei denen sich im Ver-
gleich der zwölf Gemeinschaftsländer ein zum Teil
außerordentlich heterogenes Bild ergibt: Das Aus-
maß der außenwirtschaftlichen Verflechtung mit
Drittländern; das sektorale Spezialisierungsprofil
sowie die regionale Handelsstruktur und schließlich
die Flexibilität der strukturellen Anpassung an ver-
änderte Angebots- und Nachfragebedingungen auf
den Weltmärkten26). Andere Autoren betonen er-
gänzend die voneinander abweichenden ordnungs-
politischen Vorstellungen und handelspolitischen
Philosophien27), die sich nicht nur auf Regierungs-
ebene, sondern auch bei gesellschaftlichen Akteu-
ren, wie etwa den Verbänden, ausmachen lassen,
und kommen schließlich auf dieser Grundlage zu
einer Unterscheidung bestimmter Gruppen von
Ländern in der Gemeinschaft, die ähnliche Interes-
sen und Positionen aufweisen28). Besonders auf-
schlußreich ist diesbezüglich die Analyse, die Deub-
ner im Zusammenhang mit Mitterrand Reformpoli-
tik in West-Europa vornimmt29); sie soll deswegen
im folgenden kurz referiert werden.

Wesentliche Kriterien für seine Typologie der EG-
Mitgliedstaaten sind für den Autor das Bruttoso-
zialprodukt je Einwohner, der Anteil konkurrenz-
schwacher bzw. retardierender Sektoren im Ver-
gleich zu den expandierenden sowie der Landwirt-
schaft — in Sonderheit ihrer auf Mittelmeerpro-
dukte spezialisierten Bereiche — an der wirtschaft-
lichen Aktivität, vor allem am Außenhandel. Mit

diesem Raster als Ausgangspunkt kommt er zu ei-
ner Einteilung in drei Gruppen.

Die erste besteht aus der Bundesrepublik Deutsch-
land, Dänemark und den Benelux-Ländern und
zeichnet sich durch ein vergleichsweise hohes Maß
an internationaler Wettbewerbsfähigkeit und von
daher zumindest ähnlichen außenwirtschaftlichen
Interessen aus. Die Unternehmen in dieser Gruppe
sind — so die Einschätzung von Deubner — er-
kennbar marktorientiert und stark an internationa-
lem Handel interessiert.

In der zweiten Gruppe dagegen — bestehend aus
Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spa-
nien — weisen die Unternehmen eine stärkere Bin-
nenmarktorientierung auf. Ihre Fähigkeit zur Wert-
schöpfung und zum autonomen Handeln ist deut-
lich geringer; deswegen akzeptieren, ja verlangen
sie staatliche Eingriffe zur Verminderung des Kon-
kurrenzdrucks gerade im Außenhandel.

Die dritte, zwischen den ersten beiden einzuord-
nende Gruppe schließlich bilden Frankreich und
Großbritannien. In Frankreich bestehen wettbe-
werbsstarke neben wettbewerbsschwachen Berei-
chen; die inländische Produktionstiefe ist zum Teil
beschränkt, der Produktionsprozeß insgesamt stär-
ker von ausländischen Zulieferungen abhängig.
Von daher sind Wettbewerbsnachteile im Vergleich
zur ersten Gruppe vorhanden. Staatliche Eingriffe
werden — aus Tradition und/oder wirtschaftlichen
Bedürfnissen heraus — als absolut legitim angese-
hen bzw. sogar gefordert. In Großbritannien stellt
sich die Lage nach Auffassung von Deubner sogar
graduell schlechter dar. Ein wesentlicher Unter-
schied zu Frankreich besteht allerdings darin, daß
der angestrebte Gleichstand mit der ersten Gruppe
auch aus Sicht der Unternehmen ohne weitgehende
industriepolitische und protektionistische staatliche
Eingriffe erreicht werden soll.

Was das politische Gewicht und damit die Durchset-
zungsmöglichkeiten für die eigenen Vorstellungen
anbelangt, so ist unverkennbar, daß die Süderweite-
rung der EG um Griechenland, Portugal und Spa-
nien eine völlig neue Situation, vor allem bei den
Mehrheitsverhältnissen im Ministerrat, geschaffen
hat. Die zweite Gruppe verfügt nun über 28 Stim-



men und liegt damit deutlich über der Sperrminori-
tät von 23! Sie besitzt damit die Möglichkeit, Vor-
haben einer Mehrheit der anderen Mitgliedstaaten
zu blockieren und auf diese Weise — im Rahmen
sogenannter Package-Deals — deren Zustimmung
für die spezifischen eigenen Interessen zu errei-
chen. Frankreich, so das Urteil von Deubner, ver-
bindet mit dieser Konstellation die Hoffnung, in
Zukunft seine merkantilistischen Vorstellungen in
der Außenhandelspolitik zusammen mit der ge-
stärkten zweiten Gruppe in der EG besser durch-
setzen zu können.
Was die Kräftekonstellationen in der Gemeinschaft
anbelangt, so haben sich also die Möglichkeiten für
die Bundesrepublik, ihre liberalen Vorstellungen
durchzusetzen, in den letzten Jahren erheblich ver-
schlechtert. Außerdem gilt es zu bedenken, daß
sich auch die internationalen Rahmenbedingungen
ganz entscheidend verändert haben, und zwar in
eine Richtung — neuer Protektionismus30) und zu-
nehmende Erosion des GATT mögen hier als Stich-
worte genügen —, die die Attraktivität des von der
Bundesrepublik favorisierten Modells einer libe-
ralen Welthandelsordnung beeinträchtigt hat.
Konnte früher (das heißt bis etwa Anfang der sieb-
ziger Jahre) auf die breite Anwendung dieses Mo-
dells im internationalen Rahmen — sichergestellt
nicht zuletzt durch die dominierende Position der
USA — ebenso verwiesen werden wie auf seine
praktischen Erfolge im Sinne einer Wohlstandsstei-
gerung für alle, so ist dies heute, in einem stark
protektionistischen Umfeld, nicht mehr in dem
Umfang möglich. Vielmehr kann ein Land wie
Frankreich nun das protektionistische Verhalten
von Drittstaaten zum Anlaß nehmen, um mit einer

gewissen Logik auch entsprechende Gegenmaß-
nahmen der EG zu fordern.

Vor dem Hintergrund dieser internationalen Situa-
tion und den oben geschilderten neuen Mehrheits-
verhältnissen im Rat stellen nun einige Mitglied-
staaten ganz bewußt einen Zusammenhang zwi-
schen der Liberalisierung des Handels EG-intern,
also dem Projekt des Binnenmarktes, und einem
verstärkten Außenschutz — gleichsam als notwen-
dige Parallelmaßnahme — her. Das heißt, sie ma-
chen ihre Zustimmung zu Fortschritten bei der Ver-
wirklichung des Binnenmarktes davon abhängig,
daß sich die Gemeinschaft im Handel mit Drittlän-
dern mehr als bisher abschottet und gegebenenfalls
Schutzmaßnahmen ergreift. Das bringt die Bundes-
republik, die aus den eingangs erwähnten Gründen
ein vitales Interesse sowohl am Binnenmarkt als
auch an einer liberalen Handelspolitik der Gemein-
schaft nach außen besitzt, in ein handelspolitisches
Dilemma.

Wie kann die Bundesrepublik mit diesem Dilemma
umgehen und vor dem Hintergrund der oben ge-
schilderten Rahmenbedingungen ihr doppeltes In-
teresse wirkungsvoll vertreten? Wie soll die gerade
von bundesdeutschen Politikern immer wieder be-
kräftigte Zusicherung, der Binnenmarkt werde
nicht zur „Festung Europa“ führen, eingehalten
werden können? Zur Beantwortung dieser Fragen
soll zunächst eine bereits abgeschlossene Entschei-
dung, bei der dieser Zusammenhang von Fortschrit-
ten beim Binnenmarkt und verstärktem Außen-
schutz eine wesentliche Rolle gespielt hat, etwas
ausführlicher analysiert werden.

IV. Das „neue Instrument der Handelspolitik“

Schon Ende der siebziger Jahre gab es Stimmen, die
die bestehenden Handlungsmöglichkeiten der Ge-
meinschaft angesichts der bereits angedeuteten
Veränderungen der internationalen Rahmenbedin-
gungen in der Handelspolitik für unzureichend hiel-
ten31). Die Forderung nach einem neuen handels-
politischen Schutzinstrument der EG, das — zu-
mindest in den Augen einiger Mitgliedstaaten —
bestehende Defizite beheben sollte, wurde aber erst
1982 politisch virulent. Daß es dazu kam, ist auf das
Zusammenwirken sehr unterschiedlicher Faktoren
zurückzuführen.

Ein wichtiger Anstoß entstand zunächst aus der
prekären außenwirtschaftlichen Situation Frank-

reichs zu Beginn der achtziger Jahre. Die Strategie
der neuen sozialistischen Regierung unter Präsident
Mitterrand, Wachstum und Beschäftigung durch
eine Politik der Steigerung der Massenkaufkraft zu
erreichen, kollidierte mit der angebotsorientierten
Politik der anderen westlichen Industrienationen.
Insbesondere der wichtigste Handelspartner Frank-
reichs, die Bundesrepublik, verschärfte unter der
neuen christlich-liberalen Koalition den bereits un-
ter Schmidt eingeschlagenen restriktiven wirt-
schaftspolitischen Kurs. Als Folge dieser gegenläu-
figen wirtschaftspolitischen Strategien ergaben sich
eine enorme Ausweitung deutscher und anderer
Gemeinschaftsexporte nach Frankreich und Re-
korddefizite in der französischen Handelsbilanz32).



Die französische Regierung, die durch diese Ent-
wicklung ihre Reformpolitik ernsthaft gefährdet
sah, reagierte mit zunehmenden Restriktionen und
einer Politik der Nadelstiche gegenüber Einfuhren
aus anderen EG-Ländem33); hinzu traten Forde-
rungen nach verstärktem Außenhandelsschutz und
einer kohärenteren Außenhandelspolitik der Ge-
meinschaft.

Die Versuche, den freien Warenverkehr in der EG
einzuschränken, trafen auf entschiedenen und letzt-
lich auch erfolgreichen Widerstand der anderen
Mitgliedstaaten (unter deutscher Führung) und der
EG-Kommission. Größere Resonanz fand hinge-
gen die französische Forderung nach einer aktive-
ren und kohärenteren Außenhandelspolitik der Ge-
meinschaft34). Insbesondere das französische Ar-
gument, die EG solle mit den gleichen handelspoli-
tischen Möglichkeiten ausgestattet werden wie ihre
Hauptkonkurrenten, gewann durch die 1982 in bis
dahin unbekannter Schärfe ausgebrochenen Han-
delskonflikte zwischen der EG und den USA erheb-
lich an Überzeugungskraft und an politischer Viru-
lenz. Die von den USA quasi erzwungene Selbstbe-
schränkung der europäischen Stahlexporte und die
problematische exterritoriale Anwendung US-ame-
rikanischen Rechts gegenüber Unternehmen in Eu-
ropa im Erdgasröhren-Konflikt waren hier aus-
schlaggebend. Die Einsicht der EG-Mitgliedstaaten
in die Notwendigkeit gemeinsamen außenwirt-
schaftlichen Handelns angesichts einer vermachte-
ten internationalen Handelsordnung äußerte sich in
der Bereitschaft, das Instrumentarium der gemein-
samen Handelspolitik auszuweiten und eine schnel-
lere und effizientere Anwendung sicherzustellen.

Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen
zwischen der EG und den USA verabschiedete der
Europäische Rat im Juni 1982 in Brüssel ein Kom-
munique ), das von35 den Befürwortern später als
Grundsatzentscheidung für ein neues, zusätzliches
Schutzinstrument der gemeinsamen Handelspolitik
angesehen wurde. Dieses Kommunique war der
auslösende Faktor für ein Tätigwerden der Kom-
mission.

Auch bei diesem konkreten Fall ging die Initiative
also nicht von dem dafür eigentlich zuständigen
Organ, der Kommission, aus, sondern von den Mit-

gliedstaaten. Wesentliche Auslöser dafür waren
akute, mit der besonderen ökonomischen Struktur
und dem wirtschaftspolitischen Kurs der neuen Re-
gierung zusammenhängende wirtschaftliche Pro-
bleme in Frankreich sowie die veränderten interna-
tionalen Rahmenbedingungen — Faktoren, die in 
Kapitel III bereits angesprochen worden waren.
Die Kommission äußerte sich im August 1982, in
einer ersten Mitteilung an den Rat, sehr zurückhal-
tend zu der französischen Initiative für ein neues,
zusätzliches Schutzinstrument36). Sie hatte vorher
das US-amerikanische Schutzinstrument nach Sek-
tion 301 TAA (Trade Agreement Act — Maßnah-
men gegen den Protektionismus ausländischer Han-
delspartner), dessen analoge Einführung Frank-
reich für die EG-Handelspolitik gefordert hatte,
stets scharf kritisiert, legte aber dann doch im März
1983 ihren „Vorschlag für die Verordnung (EWG)
des Rates zur Stärkung der gemeinsamen Handels-
politik und insbesondere des Schutzes gegen uner-
laubte Handelspraktiken“ vor37).
Bei diesem Sinneswandel hat ganz offensichtlich die
Überlegung eine Rolle gespielt, daß die Schaffung
eines zusätzlichen Schutzinstrumentes der Kommis-
sion die Chance bieten könnte, ihre Stellung im
handelspolitischen Machtgefüge der Gemeinschaft
gegenüber dem Rat aufzuwerten.
Der Kommissionsvorschlag trug den unterschiedli-
chen Interessen der Mitgliedstaaten insofern Rech-
nung, als er deutlich hinter der US-amerikanischen
Regelung nach Sektion 301 des Trade-Agreement-
Act von 1974 zurückblieb, an dem die ursprüngli-
chen französischen Forderungen orientiert wa-
ren38). Dennoch lehnte die Bundesregierung im
Einklang mit den deutschen Spitzenverbänden der
Industrie und des Handels, BDI und DIHT, den
Kommissionsvorschlag rundweg ab. Den Hinter-
grund dafür bildeten Befürchtungen, die schwam-
mig formulierte Definition unlauterer Handels-
praktiken könnte im Verbund mit einem Antrags-
recht von Privatunternehmen eine Flut von Unter-
suchungsverfahren nach sich ziehen, die an sich 
schon geeignet sein könnten, Druck auf mißliebige
Konkurrenten auszuüben. Zudem sei durch das
vorgesehene Entscheidungsverfahren mit der Ein-
führung des aus dem Agrarbereich bekannten
„Guillotineverfahrens“ den Mitgliedstaaten die
Möglichkeit genommen, eine bremsende und kon-



trollierende Funktion gegenüber der Kommission
auszuüben.
Eine erste Stellungnahme der Mitgliedstaaten im
Rat zum Kommissionsvorschlag ergab jedoch, daß
die Bundesrepublik gegenüber den Befürwortern
dieses neuen Instruments eindeutig eine Minderhei-
tenposition einnahm. Neben ihr sprachen sich nur
Dänemark und die Niederlande grundsätzlich ge-
gen ein solches zusätzliches Instrument aus, wäh-
rend die anderen Mitgliedstaaten unter Führung
Frankreichs dafür waren. Noch deutlicher zeigte
sich die deutsche Isolation innerhalb von UNICE,
dem Zusammenschluß der industriellen Spitzenver-
bände Europas. Hier stand der BDI mit seiner ab-
lehnenden Haltung allein. Auch die Stellungnahme
des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts-
und Sozialausschusses waren bei aller Kritik an ein-
zelnen Punkten, insbesondere in bezug auf die Stär-
kung der Rolle der Kommission im Entscheidungs-
verfahren. positiv. Die oben angesprochenen ver-
änderten Kräftekonstellationen zuungunsten der
Bundesrepublik machten sich also stark bemerk-
bar.
Besonders unter Druck gesetzt sah sich die Bundes-
regierung durch das von Frankreich im Rat aufge-
stellte Junktim, das Fortschritte im Binnenmarkt-
bereich von der Verabschiedung des neuen Instru-
ments abhängig machte. Dieses Junktim war des-
halb besonders wirkungsvoll, weil sich die damalige
deutsche Präsidentschaft im Ministerrat gerade
Fortschritte bei der Vollendung des Binnenmarktes
zur Hauptaufgabe gemacht hatte. Das von Frank-
reich geschnürte Paket zielte neben den bundes-
deutschen geschickt auch auf die niederländischen
Interessen ab, da die Niederlande rund 70 Prozent
ihrer Exporte im gemeinsamen Markt abwickeln.

In dieser Verhandlungssituation trat die oben ge-
schilderte Problematik deutscher Interessenvertre-
tung in der Außenhandelspolitik der EG besonders
deutlich zutage. Einmal mußte die deutsche Dele-
gation befürchten, die Verabschiedung und An-
wendung eines zusätzlichen Schutzinstruments der
EG — das völkerrechtlich nicht durch eine GATT-
Vereinbarung abgedeckt war und Entscheidungs-
verfahren vorsah, die eine Blockade durch einzelne
Mitgliedstaaten nicht mehr zugelassen hätte —
würde die Erosion des GATT fördern und damit
indirekt die deutschen Handelsinteressen außer-
halb der EG gefährden. Andererseits bestand die
Sorge, die französische Regierung werde nicht nur
Fortschritte auf dem Weg zu dem für die Bundes-
republik zunehmend wichtiger werdenden Binnen-
markt blockieren, sondern eventuell auch durch
weitere unilaterale Maßnahmen den schon erreich-
ten Liberalisierungsstand in Frage stellen.

Als Folge dieser Rahmenbedingungen kam eine
Totalblockierung des neuen Instruments durch die
Bundesregierung nicht in Frage. Sie hätte sich da-

mit die Möglichkeit verbaut, inhaltlich auf den Ver-
ordnungsvorschlag der Kommission Einfluß neh-
men zu können, und auch gegen ihre vitalen Inter-
essen an einer Weiterentwicklung des Binnenmark-
tes gehandelt. Die Strategie der deutschen Ver-
handlungsdelegation zielte deswegen darauf ab. auf
eine Präzisierung unklarer Formulierungen zu
drängen sowie eine Zurücknahme oder Abschwä-
chung der aus deutscher Sicht besonders kritischen
Punkte zu erreichen. Solange diese Ziele nicht er-
reicht waren, sollten die Verhandlungen in Gang
gehalten und eine Abstimmung im Rat verhindert
werden.

Erleichtert wurde die deutsche Verhandlungsfüh-
rung dadurch, daß die Befürworter des neuen In-
struments bei einer eventuellen Abstimmung im
Rat nicht sicher sein konnten, eine qualifizierte
Mehrheit zu erreichen. Großbritannien war zwar
inhaltlich dafür, wandte sich aber auf Grund seiner
prinzipiellen integrationspolitischen Einstellung ge-
gen die vorgesehene erhebliche Ausweitung der
handelspolitischen Befugnisse der Kommission.
Auf diese Weise kam eine bemerkenswerte Koali-
tion zwischen Mitgliedstaaten wie der Bundesrepu-
blik und den Niederlanden einerseits, die eine Ver-
tiefung der europäischen Integration bejahen, und
Mitgliedstaaten wie Dänemark und dem Vereinig-
ten Königreich andererseits, die weitergehenden
Integrationsbemühungen gegenüber sehr skeptisch
eingestellt sind, zustande.

Als vorteilhaft für die deutsche Strategie erwies sich
darüber hinaus die oben erwähnte Tatsache, daß
sich die Mitgliedstaaten im Rat in aller Regel, und
insbesondere bei schwierigen politischen Fragen,
um allgemeinen Konsens bemühen, faktisch also
Einstimmigkeit praktiziert wird. So zog sich die
Debatte über den Kommissionsvorschlag vom Fe-
bruar 1983 bis April 1984 über eine Vielzahl von
Sitzungen des Ministerrats und der ihm zugeordne-
ten Gremien hin, wobei durch das französische
Junktim gleichzeitig noch 15 Richtlinien aus dem
Binnenmarktbereich blockiert waren39). Nach lan-
gem Tauziehen im Rat gelang es schließlich im
April 1984, einen Kompromiß zu erzielen. Zwar
konnten nicht alle Vorbehalte der Gegner des
neuen Instruments ausgeräumt, eine eventuelle
Blockade der Beschlußfassung durch ein Veto
konnte aber verhindert werden. Die Bundesrepu-
blik stimmte im Rat zwar dagegen, verzichtete aber
darauf, „vitale Interessen“ geltend zu machen.

Ein Vergleich zwischen dem ursprünglichen Kom-
missionsvorschlag und der letztlich verabschiedeten



Verordnung40) ergibt, daß die flexible, auf wenige
wichtige Punkte konzentrierte Strategie der Bun-
desrepublik Erfolg hatte. So stellt etwa die Einfü-
gung von Artikel 10 (2) in die Verordnung ihre
GATT-konforme Anwendung weitgehend sicher.
Mit dieser Bestimmung wird die Gemeinschaft aus-
drücklich zur Inanspruchnahme von internationa-
len Streitbeilegungsverfahren verpflichtet. Das
heißt, die Anwendung von handelspolitischen Maß-
nahmen ist erst nach Abschluß der internationalen
Verfahren und unter Berücksichtigung ihrer Ergeb-
nisse zulässig. Da solche Verfahren erfahrungsge-
mäß recht lange dauern und nur selten Handlungs-
ermächtigungen durch die Vertragsparteien des
GATT zum Ergebnis haben und die EG außerdem
bisher große Zurückhaltung in der Anspruchnahme
derartiger Verfahren zeigte, scheint der Schluß zu-
lässig, daß die Aufnahme dieser Bestimmung die
Durchschlagskraft des neuen Instruments gemessen
an den ursprünglichen Intentionen Frankreichs er-
heblich schwächte.
Beim vorgesehenen Entscheidungsverfahren ge-
lang es der Bundesrepublik, erhebliche Verbesse-
rungen im Vergleich zum ursprünglichen Kommis-
sionsvorschlag durchzusetzen. Die zentralen Befug-
nisse blieben beim Ministerrat. Allerdings schei-
terte die deutsche Delegation mit ihrer Forderung,
auch die Annahme von Verpflichtungen noch vor
dem Abschluß des Untersuchungsverfahrens von
der Zustimmung des Ministerrats abhängig zu ma-
chen und nicht der Kommission zu überlassen ).
Mit der Streichung von Artikel 12 des Verord
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nungsvorschlages jedoch, der die Kommission er-
mächtigt hätte, vorläufige Maßnahmen zu ergrei-
fen, wurde der Kommission ein gewichtiges Mittel

genommen, mit dessen Hilfe sie vor dem Abschluß
eines Untersuchungsverfahrens Druck auf betrof-
fene Parteien zur Annahme von Verpflichtungen
hätte ausüben können.

Der Vergleich zwischen dem Kommissionsvor-
schlag und der letztlich verabschiedeten Verord-
nung bestätigt die Aussage eines hohen Beamten
des Bundeswirtschaftsministeriums, der urteilte, es
sei gelungen, dem neuen Instrument die „protektio-
nistischen Giftzähne“ zu ziehen42); erste Erfahrun-
gen mit der Anwendung des neuen Instruments
weisen in die gleiche Richtung43). Offenbar wird in 
den betroffenen Kreisen der Industrie eine Klage
mit Hilfe des Antidumping-Instruments als vielver-
sprechender eingeschätzt.

Diese aus deutscher Sicht relativ erfolgreiche Inter-
essenvertretung kann nur bedingt verallgemeinert
werden. Es scheint, als ob Positionen der liberalen
Minderheit in der EG bei Beratungen über eine
neue Verordnung — also der Entscheidung über
autonome Maßnahmen — erfolgreicher durchzu-
setzen sind als bei der Durchführung bestehender
Schutzinstrumente. Zwar wirken auch hier die Mit-
gliedstaaten über beratende Ausschüsse mit. Die
Analyse von Einzelfällen, in denen das Antidum-
ping-Instrument angewendet wurde, läßt jedoch
— wie weiter oben bereits vermutet — den Schluß
zu, daß von einzelnen Mitgliedstaaten hier viel we-
niger Einfluß auf den Gang des Verfahrens ausge-
übt werden kann. Das gleiche scheint bei der Novel-
lierung bestehender Schutzinstrumente, etwa der
Einführung der „Local Content“-Regelung beim
Antidumping-Instrument44), der Fall zu sein.

V. Ausblick

Die Mitgliedstaaten und ihre Interessenlagen sowie 
die daraus resultierenden Kräftekonstellationen be-
stimmen in entscheidendem Maße die gemeinsame
Außenhandelspolitik der EG. Aufgrund von dies-
bezüglichen Veränderungen in der Gemeinschaft,
vor allem durch die Süderweiterungen, aber auch
als Folge von Entwicklungen in den internationalen
Handelsbeziehungen hat es die Bundesrepublik

schon heute außerordentlich schwer, ihr Interesse
am EG-intemen und weltweiten Freihandel zum
Tragen zu bringen — insbesondere dann, wenn ein
Junktim zwischen Fortschritt beim Binnenmarkt
und einer begleitenden Verstärkung des Außen-
schutzes hergestellt wird.

Diese Schwierigkeiten, das läßt sich mit einiger Si-
cherheit sagen, werden mit fortschreitender Reali-
sierung des Binnenmarkts noch zunehmen, denn
dann wird u. a. eine Harmonisierung der Einfuhr-
regeln und eine Ausdehnung gemeinschaftlicher
Vorschriften auf Sektoren, in denen bisher EG-
intern kein einheitlicher Markt bestanden hatte,
notwendig werden. Der damit verbundene Wegfall
nationaler Schutzmöglichkeiten dürfte für die be-
troffenen Mitgliedstaaten nur bei entsprechender
Anhebung des Außenschutzes der Gemeinschaft
akzeptabel sein. Darüber hinaus gilt es zu beden-
ken, daß die internationalen Handelsbeziehungen



zunehmend durch die großen Blöcke USA, EG und
Japan bestimmt werden und Interessen am Handel
mit Drittländern deswegen auch über Regelungen
und Vereinbarungen zwischen diesen zentralen Ak-
teuren — eben nicht mehr ausschließlich im Rah-
men des GATT — verfolgt werden müssen. Das
aber macht die Bundesrepublik noch mehr vom
EG-Kontext abhängig!

Die wiederholte Versicherung bundesdeutscher
Politiker, es werde im Zusammenhang mit dem
Binnenmarkt keine „Festung Europa“ — verstan-
den als verstärkte Abschottung der Gemeinschaft
nach außen — geben, entbehrt von daher jeglicher
Grundlage; die Fakten sprechen eine andere Spra-
che.

Was also tun? Wichtige Hinweise gibt hier das Fall-
beispiel des „neuen Instruments der Handelspoli-
tik“, das zwar nicht vom Ergebnis, wohl aber was
die Strategie der Bundesrepublik anbelangt, über-
tragbar sein dürfte. Das heißt, die Bundesrepublik
kann und darf sich nicht auf eine totale Blockade
entsprechender Wünsche und Forderungen der an-

deren Mitgliedstaaten einlassen, sondern muß sich
aktiv an den gemeinschaftlichen Entscheidungspro-
zessen beteiligen. Sie sollte sich dabei auf die aus
ihrer Sicht wesentlichen Punkte konzentrieren, um
auf diese Weise vielleicht keine vollständige Zu-
rücknahme protektionistischer Elemente, aber
doch deren Abschwächung zu erreichen. So könnte
— nicht zuletzt aufgrund des erheblichen ökonomi-
schen und politischen Gewichts, das die Bundesre-
publik in der EG zweifellos besitzt — zwar nicht die
„Festung Europa“ verhindert, aber doch dafür ge-
sorgt werden, daß deren Mauern nicht zu hoch wer-
den und genügend Tore vorhanden sind. Dies wäre
eine realistische und durchaus mit den deutschen
Interessen vereinbare Zielsetzung; nicht zuletzt
auch deswegen, weil durch die EG-weite Konkur-
renz im Rahmen des Binnenmarkts, verstärkt noch
durch die Ansiedelung von Unternehmen aus Dritt-
ländern, die Wettbewerbsfähigkeit der Gemein-
schaft gestärkt und von daher mittelfristig auch bei
den anderen Mitgliedstaaten eine größere Bereit-
schaft entstehen könnte, sich wieder mehr nach
außen zu öffnen.
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Horst Werner: Perspektiven und Probleme des Gemeinsamen Marktes 1993
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 24-25/89, S. 3—14

Das Projekt eines Gemeinsamen Marktes bzw. Binnenmarktes sollte gemäß EWG-Vertrag ursprünglich
bereits 1969 verwirklicht worden sein. Der „Binnenmarkt 1992“ ist also ein zweiter Anlauf. Im letzten
Zwischenbericht der Kommission über den Stand der Verwirklichung des Binnenmarktes von Ende 1988
wird deutlich, daß es bereits jetzt erhebliche Verzögerungen in der Harmonisierung von Normen und
Steuern sowie in der Liberalisierung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge oder im Dienstleistungsbereich
gibt. Wichtiger als viele Harmonisierungen durch Gemeinschaftsverordnungen sind für einen echten
Gemeinsamen Markt Fortschritte auf dem Gebiet der gemeinsamen Wettbewerbspolitik, um offene
Märkte innerhalb der EG und gegenüber Drittländern zu gewährleisten. Vorrangig wären auch Fortschritte
auf dem Weg zu einer gemeinsamen Umweltpolitik. Es sind bisher aber weder konkrete Schritte in Rich-
tung auf ein Europäisches Kartellamt unternommen worden, noch ist ein Europäisches Umweltamt in
Sicht, um das in Art. 130 r EWG-Vertrag vorgesehene Ziel einer gemeinsamen Umweltpolitik konkret
anzugehen. Der Zwischenbericht der Kommission geht auf den Stand der Verwirklichung einer gemein-
samen Umweltpolitik nicht einmal ein.
Dagegen ist mit dem Delors-Bericht zur Wirtschafts- und Währungsunion ein Stufenplan entworfen wor-
den, der Art. 102 a des EWG-Vertrages konkret umsetzen soll. Der Start für diesen Stufenplan ist an die
Bedingung geknüpft, daß dann alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs innerhalb der EG abgebaut sein
sollen, der Binnenmarkt auf diesem Gebiet also bereits verwirklicht sein muß. Erneut wird damit der freie
Kapitalmarkt auch zum Prüfstein für eine europäische Währungsunion. Entscheidender Prüfstein für
Integrationsschritte über den Gemeinsamen Markt hinaus sollte in Zukunft die Bereitschaft der Bürger
sein, nationale Souveränität auf Gemeinschaftsinstitutionen zu übertragen; die Rolle des Europäischen
Parlaments müßte durch eine Europäische Verfassung gestärkt werden.

Brian Hindley: Die Europäische Gemeinschaft 1993
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 24 —25/89, S. 15—24

Im Mittelpunkt steht die Frage, wohin die Europäische Gemeinschaft nach 1992 gehen wird. Es wird
bezweifelt, daß der Binnenmarkt wie geplant bereits am 1. Januar 1993 verwirklicht sein wird. Ein Grund
dafür sind die protektionistischen Tendenzen in der EG, die sich nicht nur gegen Drittländer richten
könnten, seitdem zunehmend mit dem Vorwurf „Sozialdumping“ Schutz gegen Importe aus „Niedriglohn-
ländern“ gefordert wird. Ein Rückzug in eine „Festung Europa“ muß nicht nur im Interesse von Dritt-
ländern verhindert werden: Ohne offene Märkte würden die Wettbewerbsimpulse innerhalb der Gemein-
schaft fehlen, die die Vorteile eines großen Marktes für alle EG-Bürger gegen Tendenzen steigender
Marktmacht sichern müssen.
Für Harmonisierungen und Standardisierungen durch Verordnungen der Gemeinschaft wird eine sorgfäl-
tige Prüfung von Nutzen und Kosten der Vereinheitlichung gefordert. Das Mitbestimmungsrecht für
Arbeitnehmer sei zur Zeit kein geeigneter Gegenstand für gemeinschaftliche Regelungen, da es auf diesem
Gebiet noch erhebliche Lerneffekte aus unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen in den Mitgliedslän-
dern gibt.
Auf dem Gebiet der Währungspolitik werden die Aussichten für eine Europäische Zentralbank und eine
Europawährung sehr skeptisch beurteilt. Angesichts der extremen Unterschiede in der Beurteilung des
Ziels „Geldwertstabilität“ z. B. in der Bundesrepublik und in Italien ist ein hohes Maß an Währungseinheit
im Rahmen des Europäischen Währungssystems (EWS) wahrscheinlicher zu erzielen als bei einer Euro-
päischen Zentralbank, bei der nicht gewährleistet wäre, daß eine Politik der Geldwertstabilität betrieben
wird. Im EWS könnte durch den informellen und damit diplomatisch unverfänglicheren Einfluß der sta-
bilitätsorientierten Deutschen Bundesbank zur Zeit mehr für die Währungseinheit erreicht werden. Am
Beispiel der Auslegung der zweiten Banken-Richtlinie durch Vertreter der EG-Kommission wird deutlich,
daß es auch auf dem Gebiet des Kapitalverkehrs und bei anderen Finanzdienstleistungen Tendenzen zu
einer „Festung Europa“ gibt, die im Interesse der Bürger Europas zurückgedrängt werden müssen.



Michael Kreile: Politische Dimensionen des europäischen Binnenmarktes
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 24 —25/89, S. 25—35

Ziel des Beitrags ist es. politische Voraussetzungen, Erfolgsbedingungen und Konsequenzen des Binnen-
marktprojekts herauszuarbeiten und dabei EG-interne Konflikt- und Blockierungspotentiale sichtbar zu
machen. Ausgangspunkt sind folgende Überlegungen: Mit dem Binnenmarktprogramm verbinden sich auf
Seiten der Mitgliedsländer der Gemeinschaft unterschiedliche integrationspolitische Konzeptionen. Wirt-
schaftsstruktur. ordnungspolitische Ausrichtung, wirtschaftspolitische Prioritäten und europapolitische
Leitbilder bestimmen die Interessen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die verschiedenen Elemente des
Binnenmarktprogramms. Die Vollendung des Binnenmarktes setzt die Überwindung politischer und admi-
nistrativer Schranken voraus, deren Bedeutung häufig nicht genügend beachtet wird.
Nach einer Ortsbestimmung des Binnenmarktprogramms im Integrationsprozeß wird die Strategie des
Weißbuchs analysiert und auf zwei unterschiedliche integrationspolitische Konzeptionen. Marktintegration
und die Verzahnung von Markt- und Politikintegration, bezogen. Anschließend werden die nationalen
Prioritäten der wichtigsten Mitgliedstaaten vorgestellt. Dabei wird deutlich, daß nationale Regierungen
nicht ohne weiteres bereit sind, auf Kompetenzen und Steuerungsressourcen zu verzichten, ohne sich
gegenüber den Folgen der Marktintegration rückversichern zu können. Ebenso wird gezeigt, daß das
Binnenmarktprojekt einen Qualitätssprung in der transnationalen Verwaltungskooperation verlangt. Die
bisherigen Fortschritte bei der Verwirklichung des Binnenmarktes dem Umstand zu verdanken sind, daß
das Projekt den gemeinsamen Nenner unterschiedlicher Zielvorstellungen bildet. Die Schwierigkeit der
Binnenmarktpolitik liegt darin, daß sie der Legitimation im nationalen Rahmen bedarf, in dem sich heute
politische Verantwortlichkeit und Handlungsfähigkeit nicht mehr decken.

Wolfgang Schumann/Peter Mehl: Bundesdeutsche Interessen und gemeinsame Außen-
handelspolitik der EG
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 24 —25/89, S. 36—46

Wenn in der Bundesrepublik derzeit von Handelspolitik die Rede ist, dann vor allem von der EG-internen
Handelspolitik und dem bis 1992 zu schaffenden Binnenmarkt. Für die Bundesrepublik als Exportnation ist
aber auch der Handel mit Ländern außerhalb der EG, mit denen knapp 50 Prozent des Außenhandels
abgewickelt werden, außerordentlich wichtig. Von daher besitzt sie ein gleichermaßen großes Interesse an
der Vollendung des Binnenmarkts wie an einem möglichst liberalen Welthandelsregime. Die Bundesre-
publik ist jedoch in der Gestaltung ihrer Handelspolitik gegenüber Drittländern in die Außenhandelspolitik
der Gemeinschaft eingebunden.
Möglichkeiten und Grenzen deutscher Interessenvertretung im Rahmen der gemeinsamen Außenhandels-
politik werden erstens bestimmt von der Kompetenzverteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaa-
ten, zweitens von den handelspolitischen Entscheidungsstrukturen und -verfahren. in die die Mitgliedstaa-
ten ihre Forderungen „einspeisen“, und drittens schließlich von den handelspolitischen Interessen und
Positionen der Mitgliedstaaten, die zu einem Ausgleich gebracht werden müssen. Die Analyse dieser
Determinanten ergibt, daß die gemeinsame Außenhandelspolitik der EG in entscheidendem Maße durch
die Mitgliedstaaten und ihre Interessenlagen sowie die daraus resultierenden Kräftekonstellationen be-
stimmt wird. Die Bundesrepublik hat es schon heute schwer, ihre Interessen zum Tragen zu bringen, steht
sie doch einer großen Mehrzahl von Mitgliedstaaten gegenüber, die deutlich protektionistischer orientiert
sind.
Die Schwierigkeiten für eine Vertretung der bundesdeutschen Interessen werden mit fortschreitender
Realisierung des Binnenmarkts noch zunehmen, weil der in diesem Zusammenhang notwendige Wegfall
nationaler Schutzmöglichkeiten für die betroffenen Mitgliedstaaten nur bei entsprechender Anhebung des
Außenschutzes der Gemeinschaft akzeptabel sein dürfte. Die Bundesrepublik wird deswegen häufiger als
früher den Forderungen ihrer Partner nach verstärktem Außenschutz nachgeben müssen, um damit den 
freien Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der EG sichern zu können.
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